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routières, le Conseil fédéral est chargé de présenter
dès que possible aux conseils législatifs un projet
d'arrêté muni de la clause référendaire, prévoyant
une taxe sur les carburants pour moteurs qui devra
servir à financer, à titre complémentaire, l'améliora-
tion des routes nationales. La taxe sera perçue à
partir du 1er janvier 1961 au plus tard.

Le président: Dans son message à l'appui de
l'arrêté que nous venons de voter, le Conseil fédéral
propose de classer le postulat Kämpfen N° 7724 du
24 septembre 1958 concernant le financement préa-
lable de la construction des routes.

N'étant pas combattue, cette proposition est
acceptée.

Bundesrat Euer: Der Bundesrat ist bereit, die
Motion entgegenzunehmen.

An den Ständerat - Au Conseil des Etals

#ST# Vormittagssitzung vom 10. Dezember 1959
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Botschaft und Beschlussentwurf vorn 25. August 1959
(BEI II, 433)

Message et projet d'arrêté du 25 août 1959 (FF II, 441}

Beschluss des Ständerates vom 6. Oktober 1959
Décision du Conseil des Etats du 6 octobre 1959

Antrag der Kommission
Mehrheit

Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag,
eine Vorlage auf Verlängerung der geltenden Ord-
nung um weitere vier Jahre vorzulegen.

Minderheil
'(Meyer-Zürich, Ackermann, Berger-Basel, Conzett,

Furgler, Germanier, von Greyerz, Hackhofer,
Hess-Thurgau)

Eintreten.

Proposition de la commission
Majorité

Le projet est renvoyé au Conseil fédéral avec
mandat de proposer la prorogation pour quatre ans
du régime actuel.

Minorité
(Meyer-Zürich, Ackermann, Berger-Baie, Conzett,

Furgler, Germanier, von Greyerz, Hackhofer,
Hess-Thurgovie)

Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung - Rapports généraux

Furgler, Berichterstatter: Gestatten Sie mir eine
Vorbemerkung. Wessen Fahne ich trage, ist aus der
Fahne ersichtlich. Mehrheit und Minderheit haben
mich ersucht, trotzdem ich der Minderheit ange-
höre, das Resultat der Kommissionsberatungen zu
vertreten. Ich werde mich bemühen, dieser Aufgabe
gerecht zu werden durch eine objektive Schilderung
des Tatbestandes und der Rechtslage, selbst-
verständlich unter Wahrung meines persönlichen
Standpunktes, wie ich das den geschätzten Kollegen
in der Kommission bereits gesagt habe.

Es handelt sich um den Bundesbeschluss über
die befristete Weiterführung der Preiskontrolle. Die
Geltungsdauer des Bundesbeschlusses (Verfassungs-
zusatz) vom 26. September 1952/22. Dezember 1955
über die befristete Weiterführung einer beschränkten
Preiskontrolle läuft am 31. Dezember 1960 ab. Es
stellt sich somit die Frage, was für die Zeit nach
diesem Termin auf dem Gebiete der Preiskontrolle
vorzunehmen ist.

Um diese Frage zu beantworten, drängt sich
vorerst eine knappe Würdigung des geltenden
Rechtes auf. Dazu in Vergleich gesetzt, soll die
Vorlage des Bundesrates kommentiert werden und
abschliessend, in einem dritten Teil, werde ich dann
den Ausgang des Kommissionsgefechtes schildern.

Das geltende Recht: Gestützt auf den in Kraft
befindlichen Verfassungszusatz ist der Bund befugt,
Vorschriften zu erlassen über die Mietzinse ein-
schliesslich der nichtlandwirtschaftlichen Pacht-
zinse und die Beschränkung des Kündigungsrechtes
(ich verweise auf Artikel l, Absatz 1), sodann über
die landwirtschaftlichen Pachtzinse (Artikel l,
Absatz 1), die geschützten Warenpreise (Artikel l,
Absatz 2), die Preisausgleichsmassnahmen (Artikell,
Absatz 2) und die Preise lebenswichtiger, für das
Inland bestimmter Waren (Artikel 2). Im Zusam-
menhang mit dem Abbau der kriegswirtschaftlichen
Preiskontrolle wurde im Laufe der letzten Jahre in
verschiedenen Botschaften des Bundesrates über die
befristete Weiterführung der Preiskontrolle darauf
hingewiesen, dass die in der Preiskontrolle vorge-
sehenen Massnahmen je nach wirtschaftlicher Ziel-
setzung und verfassungsrechtlicher Grundlage ver-
schiedenartig seien und daher nicht gleich beurteilt
werden könnten. So handle es sich zum Teil um
Restbestände der vergangenen Kriegswirtschaft:
bei der Mietzinskontrolle, inklusive Beschränkung
des Kündigungsrechts; bei der Preisausgleichskasse
Milch und Milchprodukte und bei der Kompetenz
des Bundesrates, Höchstpreisvorschriften für lebens-
wichtige, für das Inland bestimmte Waren mit
sofortiger Wirkung in Kraft zu setzen. Anderseits
handle es sich bei einem Teil der Massnahmen um
wirtschaftliche Daueraufgaben für die Friedenszeit.
Unter diesem Titel werden die Pachtzinskontrolle
(landwirtschaftliche Pachtzinse) erwähnt, die Über-
wachung geschützter Warenpreise und die Preis-
ausgleichskasse Eier. Ich verweise in diesem Zu-
sammenhang auf Seite 3 der Botschaft, wo die
Unterlagen, in denen sich der Bundesrat zu diesen
Fragen äusserte, aufgezählt sind.

Um eine gründliche Überprüfung der wirt-
schaftspolitischen Daueraufgaben des Bundes in
Friedenszeiten und ihre Verankerung im ordent-
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liehen Recht zu ermöglichen, wurde Professor
Huber ersucht, sich darüber zu äussern. In zwei
Gutachten vom 28. Juni 1958 und 5, Februar 1959
bejaht er die Möglichkeit, die Pachtzinskontrolle,
die Überwachung der geschützten Warenpreise und
die Preisausgleichskasse Eier auf die Wirtschafts-
artikel der Bundesverfassung abzustützen, nämlich
auf Artikel Slbis, Absatz 3, Buchstaben a und b. Ich
zitiere diesen Passus, weil er für die nachfolgenden
Betrachtungen von entscheidender Bedeutung ist.
«Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist der
Bund befugt, nötigenfalls in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften zu er-
lassen: a) zur Erhaltung wichtiger, in ihren Exi-
stenzgründlagen gefährdeter Wirtschaftszweige oder
Berufe sowie zur Förderung der beruflichen Lei-
stungsfähigkeit der Selbständigerwerbenden in sol-
chen Wirtschaftszweigen oder Berufen; b) zur Er-
haltung eines gesunden Bauernstandes und einer
leistungsfähigen Landwirtschaft, sowiezur Festigung
des bäuerlichen Grundbesitzes.»

Unter Bezugnahme auf diesen Verfassungsartikel
wurde von Professor Huber und ihm folgend vom
Bundesrat mit Bezug auf die Pachtzinskontrolle
ausgeführt: «Bei einer verfassungsrechtlichen Würdi-
gung der Kontrolle der landwirtschaftlichen Pacht-
zinse muss davon ausgegangen werden, dass ein
wirtschaftlich tragbares Verhältnis zwischen dem
Ertragswert des Bodens und dem Pachtzins zur
Erhaltung eines gesunden Bauernstandes und einer
leistungsfähigen Landwirtschaft notwendig ist und
demzufolge einschlägige, von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichende Vorschriften durch
das Gesamtinteresse gerechtfertigt sind. Insofern ist
in der durch Artikel Slbis, Absatz 3, Buchstabe b,
der Bundesverfassung dem Bund eingeräumten
Kompetenz auch die Befugnis zum Erlass von
Vorschriften über die Kontrolle der landwirtschaft-
lichen Pachtzinse enthalten.'"

Mit Bezug auf die Überwachung der geschützten
Warenpreise wurde gefragt: „Schliessen die ver-
fassungsmässigen Kompetenzen des Bundes zur
Ergreifung von Schutz- oder Hilfsmassnahmen, die
geeignet sind, die Preise gewisser Waren zu beein-
flussen, die Befugnis ein, diese Preise zu über-
wachen, das heisst nötigenfalls sogar Preisvor-
schriften zu erlassen?"

Professor Huber antwortete: „Der Bund ist auch
zuständig, die Preise zum Gegenstand von Über-
wachungsmassnahmen und Beschränkungsvorschrif-
ten zu machen, auf die der interventionistische
Schutz einwirkt oder einwirken kann. Er bezeichnet
die Kompetenz des Bundes, zur Wahrung des
Gesamtinteresses preisbeeinflussende Schutz- oder
Hilfsmassnahmen, welche sich auf Artikel Slbis,
Absatz 3, Buchstaben a und b der Bundesverfassung
stützen, mit Höchstpreisvorschriften zu verbinden,
als „eine stillschweigende Bundeszuständigkeit auf
Grund eines notwendigen Sachzusammenhanges
mit einer ausdrücklichen Bundeszuständigkeit".

Schliesslich noch eine Bemerkung zur Rechts-
lage für die Preisausgleichskasse Eier. Ich zitiere die
Ausführungen des Bundesrates auf Seite 6 der
Botschaft: „Die PAK für Eier ist ein ausge-
sprochenes Instrument der Absatzförderung. Sie
soll den Importeuren die Erfüllung ihrer Übernahme-
pflicht ermöglichen und ist ein nicht wegzudenken-

der Bestandteil der durch die Eierordnung vom
19. Februar 1954 geschaffenen Marktordnung. Sie
ist also ein Teil eines zur Erhaltung eines gesunden
Bauernstandes und einer leistungsfähigen Land-
wirtschaft gestützt auf Artikel Slbis, Absatz 3,
Buchstabe b, der Bundesverfassung getroffenen
Massnahmenkomplexes." Dagegen verneint der
Bundesrat, indem er wiederum Professor Huber
folgt, die Rechtsgrundlage des Verfassungsartikels
Slbis für die Preisausgleichskasse Milch.

Gestützt auf das Ergebnis dieser Überprüfung
schlägt der Bundesrat vor, die ständigen wirt-
schaftspolitischen Daueraufgaben der Preiskon-
trolle nicht mehr im Verfassungszusatz, der jetzt
zur Diskussion steht, sondern gestützt auf Artikel
Slbis, Absatz 3, Buchstaben a und b, in besonderen
Gesetzen zu regeln. Eine blosse Verlängerung des
gegenwärtigen Verfassungszusatzes wäre vielleicht
einfacher, würde aber dem langfristigen Charakter
der wirtschaftspolitischen Friedensaufgabe nicht
Rechnung tragen und auch den Postulaten nicht
entsprechen, die am 26. Juni 1956 von der stände-
rätlichen Kommission und am 21. September 1956
von Herrn Nationalrat Herzog eingereicht worden
waren. Beiden Postulaten lag die Auffassung
zugrunde, es sei dem dauernden Charakter der
Kontrolle der geschützten Warenpreise und der
Pachtzinskontrolle durch eine formelle Ausgestal-
tung des künftigen Preiskontrollrechtes Rechnung
zu tragen. Der ßundesrat hält es für verfassungs-
technisch richtiger, allgemein anerkannte, dauernde
wirtschaftspolitische Aufgaben, zu deren gesetzlicher
Regelung der Bund schon auf Grund der Wirt-
schaftsartikel der Bundesverfassung befugt ist,
nicht wieder zur Abstimmung zu bringen und nur
die befristeten Massnahmen allein in einem be-
fristeten Verfassungszusatz Volk und Ständen vor-
zulegen.

Damit komme ich zur neuen Vorlage. Sie enthält
nur noch Bestimmungen über die Weiterführung der
Mietzinskontrolle und des Mieterschutzes (besser
bekannt als Beschränkung des Kündigungsrechtes),
der Preisausgleichskasse Milch und den Erlass von
Preisvorschriften für lebenswichtige, für das Inland
bestimmte Waren. Zunächst die Bemerkungen zur
Mietzinskontrolle und zum Mieterschutz. Alle
Kantonsregierungen, mit Ausnahme eines Kantons,
der die Mietzinskontrolle aufgehoben hat und dem-
zufolge auf eine Antwort verzichtete, erklärten auf
Befragen, dass die Kompetenz des Bundes zur
Weiterführung der Mietzinskontrolle auch nach dem
31. Dezember 1960 notwendig sei. Dagegen möchten
einzelne Kantone den Mieterschutz nicht mehr
verlängern (Beschränkung des Kündigungsrechtes,
Aufschub von Umzugsterminen). Bei den ange-
fragten Verbänden zeigten sich entgegengesetzte
Auffassungen. Für die Aufhebung der Mietzins-
kontrolle stimmten unter anderem der Hauseigen-
tümerverband, der Vorort, die Arbeitgeberorgani-
sationen, der Schweizerische katholische Frauen-
bund, die Schweizerische Bankiervereinigung, die
Mehrzahl der Mitglieder des Verbandes Schweize-
rischer Kantonalbanken, Schweizerischer Baumei-
sterverband, Schweizerischer Ingenieur- und Archi-
tektenverein. Für die Fortführung der Mietzins-
kontrolle votierten: Mieterverband, Verband für
das Wohnungswesen, Schweizerischer Gewerk-
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schaftsbund, Christlich-nationaler Gewerkschafts-
bund, Landesverband freier Schweizerarbeiter,
Schweizerischer Verband evangelischer Arbeiter und
Angestellter, VSK, Bund schweizerischer Frauen-
vereine, Vereinigung schweizerischer Angestellten-
verbände, Migrosgenossenschaftsbund, Schweize-
rischer Bauernverband, Nationalbank. Der Schwei-
zerische Gewerbeverband ist der Auffassung, dass
die nochmalige Verlängerung der Mietzinskontrolle
nötig sei, weist aber auf die wirtschaftlichen Nach-
teile hin und macht sein Zugeständnis davon ab-
hängig, dass der Abbau der Mietzinskontrolle
schrittweise bis zum Ablauf der Geltungsdauer des
neuen Verfassungszusatzes vorgenommen werde.
Soweit die Verbände. Ich erwähnte sie, weil nach
dieser Bekanntgabe der eine oder andere Vertreter
dieser Verbände in unserem Rate vielleicht darauf
verzichtet, vom Wort ergriffen zu werden, nachdem
ich seine Stellungnahme schon bekanntgegeben habe.

Nachdem es sich gezeigt hat, dass das Problem
der Mietzmskontrolle die eigentliche Crux dieser
Vorlage ist, dürfte es angezeigt sein, hier eine
objektive Schilderung des Sachverhaltes vorzu-
nehmen. In Artikel l des bundesrätlichen Entwurfes
lesen wir:

„Der Bund kann Vorschriften erlassen über
Mict- und nichtlandwirtschaftliche Pachtzinse sowie
zum Schütze der Mieter. Die Mietzinskontrolle ist
schrittweise abzubauen, soweit dies ohne gesamt-
wirtschaftliche Störungen möglich ist. Sie kann
durch eine Mietzinsüberwachung ersetzt werden,
die grundsätzlich die freie Mietzinsbildung ermög-
licht, jedoch Gewähr bietet, dass die Mietzinse nicht
unangemessen ansteigen. Der Bund kann seine
Befugnisse den Kantonen übertragen."

Der Stein des Anstosses ist der „schrittweise Ab-
bau". Die Gegner der Vorlage verweisen auf die
gegenwärtige Lage auf dem Wohnungsmarkt, den
geringen Leerwohnungsbestand, die zu erwarten-
den Mietzinserhöhungen und deren Auswirkung auf
den Mietindex und den Gesamtindex der Konsu-
mentenpreise und verlangen zur Vermeidung die-
der Gefahren die unveränderte Fortdauer des status
quo. Demgegenüber hält der Bundesrat in seinem
Kommentar zu Artikel l, Absatz 2, fest, dass beim
Abbau schrittweise vorgegangen werden müsse, um
die sich daraus ergebenden Mietzinserhöhungen
zeitlich verteilen zu können; ausserdem kann der
Abbau nur durchgeführt werden, „soweit dies ohne
gesamtwirtschatliche Störungen möglich ist". Auch
nach der Annahme des neuen Verfassungszusatzes
müssen also die Gründe, die gegen die geplanten Ab-
baumassnahmen sprechen, sorgfältig gewürdigt wer-
den. Der Bundesrat gibt auf Seite 48 der Botschaft
folgende Interpretation dieses viel diskutierten Vor-
behaltes :

„Der Vorbehalt der Vermeidung gesamtwirt-
schaftlicher Störungen' bezieht sich dabei allerdings
weder auf nachteilige Auswirkungen des Abbaues
im Einzelfall oder für einzelne Bevölkerungs- oder
Wirtschaftskreise, noch auf eine mit dem Abbau not-
wendigerweise verbundene, tragbare Steigerung des
Indexes der Konsumentenpreise. Man wird nur dann
von ,gesamtwirtschaftlichen Störungen' sprechen
können, wenn die Auswirkungen des Abbaues ein
für die gesamte Wirtschaft erhebliches nachteiliges
Ausmass erreichen, wie beispielsweise bei einer ins

Gewicht fallenden Beeinträchtigung unseres ge-
samten Exportgeschäftes."

Um diese neue Vorlage würdigen zu können, müs-
sen wir uns noch kurz mit der jetzigen Lage befassen.
Bisher unterstanden der Mietzinskontrolle die nicht-
subventionierten Wohn- und Geschäftsbauten, die
vor dem 1. Januar 1947 bezugsbereit waren. Für
Erhöhungen der Mietzinse war eine Bewilligung
der Preiskontrollbehörde erforderlich. Vor dem
1. Januar 1954 wurden individuelle Erhöhungen
gestattet nach Massgabe der Kostenverteuerung
wie auch zur Kompensation einer ungenügenden
Rendite. Seit dem 1. Januar 1954, nach Inkrafttre-
ten des Bundesbeschlusses vom 10. Juni 1953, sind
Mietzinserhöhungen nur noch bei Mehrleistungen
(wertvermehrende Verbesserung) sowie in Härte-
fällen (Angleichung an quartierübliche Mietzinse)
möglich.

Ein Hauptgrund der Änderung war die Tat-
sache, dass das Verfahren immer schwieriger wurde,
je mehr man sich vom Basisjahr 1939 entfernte.
Weitere Neuerungen waren in der Absicht begrün-
det, die Mietzinskontrolle nicht auf ewige Zeiten
weiterzuführen.

Um die Diskrepanz zwischen Alt- und Neuwoh-
nungen schrittweise zu reduzieren, wurden folgende
Massnahmen getroffen : generelle Mietzinsaufschläge ;
Ausnahme einzelner Kategorien von Mietobjek-
ten von der Preiskontrolle, regionale oder örtliche
Freigabe der Mietzinskontrolle.

Die erste generelle Erhöhung von 10% erfolgte
im Jahre 1950, die zweite von 5% am 1. Juni 1954
und die dritte von 5% am 26. November 1957. Mit
Bundesbeschluss vom 1. Dezember 1958 wurde die
Mietzinskontrolle in den Kantonen Ob- und Nid-
waiden, Appenzell-Ausserrhoden, exklusive Heris-
au und Appenzell-Innerrhoden, aufgehoben. Es
scheint mir bedeutsam, was der Bundesrat zur Wür-
digung dieser Lage auf Seite 22 der Botschaft aus-
führt. Ich zitiere: „Es muss festgestellt werden, dass
mit dieser nun seit über fünf Jahren geltenden Rege-
lung nicht die Fortschritte erzielt werden konnten,
die man sich seinerzeit versprochen- hat. Die im
geltenden Bundesbeschluss über die Durchführung
der Preiskontrolle festgelegten wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen für allgemeine Lockerungsmassnah-
men sind so eng, dass sie für die Wiederherstellung
eines freien Wohnungsmarktes unerlässhche grössere
Schritte erschweren. Praktisch wurde durch die drei
generell bewilligten Mietzinsaufschläge nur gerade
die allgemeine Verteuerung der Hausbesitzlasten
ausgeglichen. Diese Kostenverteuerung, namentlich
die 1957 eingetretene Hypothekarzinserhöhung, hat
sich aber auch auf die aus der Mietzinskontrolle
entlassenen Mieten ausgewirkt, so dass sich diese
ebenfalls erhöht haben. Da neuere Bauten im allge-
meinen hypothekarisch in höherem Masse belastet
sind und die meisten Hypothekarinstitute die Zins-
sätze für Belehnungen von Neubauten zudem stär-
ker erhöhten, erfuhren die Mietzinse in den Neubau-
ten 1957 und 1958 eher höhere Aufschläge als die
Altbaumieten. Die Realisierung solcher Mietauf-
schläge wurde durch den rückläufigen Wohnungs-
bau im letzten Jahre und das Absinken des Leer-
wohnungsvorrates auf ein Minimum stark begün-
stigt. Die Folge dieser Entwicklung und der fort-
schreitenden Bauteuerung ist, dass die Kluft zwi-
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sehen den Altbau- und Neubautnieten, trotz der
verschiedenen generellen Erhöhungen der ersteren,
seit 1957 sich überall, wo die Anspannung des Woh-
nungsmarktes zum Teil erhebliche Erhöhungen der
Neubaumieten ermöglichte, noch erweitert hat.

Die Differenz zwischen den Alt- und Neubau-
mieten kann auch durch folgenden Vergleich des
Mietindexes mit dem Baukostenindex veranschau-
licht werden, der neben den Bodenpreisen als für
die Mietzinse in den Neubauten in erster Linie be-
stimmend angesehen werden kann. Der Mietindex
auf der Basis 1939 = '100 stand per Mai 1959 für die
alten und neuen Wohnungen zusammen auf 145,5
Punkten. Darin nehmen die bis zum Jahre 1940
erstellten Wohnungen einen Stand von 127,0 Punk-
ten ein. Demgegenüber betrug per 1. Februar 1959
der Zürcher Baukostenindex 215,1 Punkte. Seit
dem Jahre 1953 hat sich die Differenz zwischen dem
Miet- und Baukostenindex etwas verringert ist
doch der Index sämtlicher Mieten seither um 20,4%,
jener für Altbaumieten um 12,4%, der Baukosten-
index aber nur um 8% gestiegen.

Die Mieten sind bis zum Jahre 1950 ganz erheb-
lich hinter der Entwicklung des allgemeinen Preis-
niveaus zurückgeblieben. Sie sind seit 1939 bis Mai
1950 nur um 9% gestiegen, während die anderen
Lebenskosten sich um 71% erhöht hatten. Seitdem
sind die übrigen Lebenshaltungskosten bis Mai 1959
nur um 11%, die Mieten dagegen um 34% gestiegen.
So haben sich also die Mieten in den letzten Jahren
doch etwas dem allgemeinen Preisniveau angenähert.

Ohne den Abbau nach dem bisherigen System
mittels aufeinanderfolgender genereller Bewilligung
von Mietzinserhöhungen und örtlicher, regionaler
oder kategorieweiser Freigabe der Mietzinse auszu-
schliessen, weist der neue Text ausdrücklich auf die
Möglichkeit hin, die Mietzinskontrolle durch eine
Mietzinsüberwachung zu ersetzen. Diese würde
grundsätzlich die freie Mietzinsbildung wieder ein-
führen, aber im Interesse der Mieter aus gesamt-
wirtschaftlichen Gründen ein unkontrolliertes und
unangemessenes Ansteigen der Mietzinse verhindern.
In bezug auf die Ausgestaltung der Mietzinsüber-
wachung würde der künftige Bundesbeschluss über
die Durchführung der Preiskontrolle, gestützt auf
Artikel l, Absatz 2, des vorgeschlagenen Verfas-
sungszusatzes, das Einspracherecht des Mieters oder
andere Massnahmen zur Verhinderung übersetzter
Mietzinsforderungen sowie den Schutz gegen unge-
rechtfertigte Kündigungen (gemäss Artikel l des
Verfassungszusatzes) vorsehen können. Ich ver-
weise Sie im übrigen auf die Seiten 35 und folgende
der Botschaft, in denen auch die Gutachten der
Herren Professoren Sieber und Böhler gewürdigt
werden. Gestützt auf die Vernehmlassungen der
Kantone und der Verbände und auf das, was wir
in der Kommission erlebt haben, stellen wir fest, dass
die Fronten erstarrt sind.

Immerhin mag es bedeutsam erscheinen, bevor
wir uns ein definitives Urteil bilden, auch noch kurze
Notizen über die Lage im Ausland entgegenzuneh-
men, die uns durch einen zusätzlichen Bericht des
Eidgenössischen Volkswirtschaf tsdepartementes
vom 30. November 1959 bzw. 5. Dezember 1959
zugegangen sind.

In Dänemark wurden die Mieten der seit 1939
blockierten Vorkriegswohnungen im Jahre 1951

um 5-6% und 1955 um 23-24% erhöht. Die während
der Kriegsjahre erbauten Wohnungen durften im
Jahre um insgesamt 18% erhöht werden. Nach Ge-
setzen, die am 1. April 1959 in Kraft getreten sind,
wird die Festsetzung der Mieten in Ortschaften
mit weniger als 3000 Einwohnern freigegeben, sofern
die Gemeindeverwaltungen nichts Gegenteiliges be-
schliessen. Umgekehrt gilt in Ortschaften von 3000
bis 20 000 Einwohnern die bisherige Regelung, aber
die Gemeindeverwaltungen haben das Recht, sie
ausser Kraft zu setzen. Zudem wird zur Erhöhung
in den Jahren 1951 und 1955 von insgesamt 30%
jetzt eine weitere Erhöhung der Altmieten um wie-
derum 30% bewilligt, die aber nur zur Hälfte den
Hauseigentümern zukommt, weil der Rest in Form
von Steuern dem Staate abzuliefern ist. Es muss
beigefügt werden, dass in den Nachkriegsjahren
in Dänemark rund 90% aller Wohnbauten zur
Hälfte und mehr mit billigen staatlichen Darlehen
finanziert wurden.

Finnland. Hier wurde die Mietzinskontrolle
regional aufgelockert und eine grosse Zahl von Städ-
ten, Dörfern und ländlichen Gemeinden sowie Ge-
schäftslokalen von der Mietzinskontrolle ausge-
nommen. Seit 1954 besteht die Mietzinskontrolle
nur noch in drei Städten, und auch in diesen soll
sie in absehbarer Zeit dahinfallen.

In Holland wurden nach einem am 1. Januar
1954 in Kraft getretenen Gesetz die ab 1940 stabili-
sierten Mietzinse um rund 17% in den Grossstädten,
bis 29% in ländlichen Gegenden erhöht. Die Erhö-
hung der Altmieten beträgt seit Kriegsende 40-60%,
während sich die Lebenskosten ungefähr verdrei-
facht haben.

Schweden hat die Miete seit 1950 mit regionalen
und örtlichen Differenzierungen jährlich erhöht.
Die Erhöhungen erreichen in Stockholm insgesamt
31%, in den übrigen Städten 39%. Im Dezember
1954 beauftragte die schwedische Regierung eine
Expertenkommission mit der Untersuchung der
Möglichkeiten einer schrittweisen Lockerung und
Aufhebung der Mietpreiskontrolle und des Mieter-
schutzes. In einem umfassenden Bericht hat diese
Kommission der Regierung die Aufhebung der
Mietzinskontrolle für verschiedene Kategorien von
Mietobjekten vorgeschlagen. Ferner empfiehlt sie
einen regionalen Abbau der Mietzinskontrolle in
Gebieten, in denen kein ausgesprochener Wohnungs-
mangel mehr herrscht.

In Österreich besteht die Mietzinskontrolle und
der Mieterschutz seit dem Ersten Weltkrieg. Vor
dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Erhöhung der
Mietzinse um 50% bewilligt. 1954 wurde versucht,
mit einem massiven Aufschlag von durchschnitt-
lich 500% einen Schritt zur kostendeckenden Miete
zu vollziehen. Das Ziel wurde nicht erreicht. Die
Belastung des Mieters aus den erhöhten Zinsen be-
trug 4-5% seines Einkommens. Im Jahre 1955 fiel
die Wohnraumbewirtschaftung dahin. Seither kann
der Eigentümer wieder selber über frei werdende
Wohnungen verfügen. 1956 wurden verschiedene
Möglichkeiten der Mietzinserhöhung bei Neuvermie-
tungen frei werdender Wohnungen eingeführt.

Das viel zitierte Belgien hat schon 1947 Schritte
zur Normalisierung der Mietzinse in die Wege gelei-
tet. Vor allem wurde der Schutz auf die wirtschaft-
lich schwachen Mieter beschränkt. Der Mietzins-
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kontrolle blieben Objekte unterstellt, deren Miet-
zinse am 1. August 1939 einen bestimmten Betrag
nicht überstiegen hatten. In Gemeinden von weniger
als 5000 Einwohnern wurde die Kontrolle gänzlich
aufgehoben. Gleichzeitig wurden für die der Miet-
zinskontrolle noch unterstellten Objekte generelle
Erhöhungen des normalen Mietzinses von 1939 zuge-
lassen. 1947 wurde zum erstenmal eine gesetzliche
automatische Erhöhung von 40% bewilligt. Der
Aufschlag konnte jedoch durch richterliche Einzel-
verfügung bis zu 150% erhöht oder auch gesenkt
werden. Diese Ansätze wurden ab 1. Januar 1951
auf 100% für die automatische, gesetzliche und
200% für die durch Richterspruch zustandekom-
mende Erhöhung gesteigert. Die belgische Woh-
nungspolitik ging seit 1947 weniger darauf aus, die
Mietzinse zu beschränken, als den Mietern durch
Kündigungsschutz die Wohnung zu erhalten. Für
Geschäftsräume galt bis 1951 grundsätzlich die
gleiche Regelung. Durch Spezialgesetz vom 30. April
1951 wurde das Gewicht auf die Kündigungsmass-
nahmen gelegt und für Geschäftsräume von Miet-
zinsbeschränkungen abgesehen. Schliesslich wurde
durch Gesetze vom Dezember 1953 und vom Juni
1955 die Mietzinskontrolle für alle Objekte praktisch
aufgehoben, indem die Mietverträge bis spätestens
30. Juni 1957 verlängert wurden, wenn der Mieter
bereit war, den vom Richter festzusetzenden nor-
malen Mietzins zu bezahlen. Um gerecht zu urteilen,
muss aber betont werden, dass parallel zur stufen-
weisen Lockerung der Mietzinskontrolle und des
Mieterschutzes der Wohnungsbau zum Ausgleich
des Defizits an Wohnungen vom Staat durch Aus-
richtung von Bauprämien und billigen Krediten
sehr stark gefördert wurde.

Abschliessend noch Deutschland: Hier wurden
seit dem 1. Oktober 1952 die Grundmieten um 10%
für die bis zum 1. April 1924 bezugsfertig geworde-
nen Altbaumietobjekte erhöht. Seit dem 1. August
1955 erfolgten weitere Erhöhungen der Grundmie-
ten für die bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig ge-
wordenen Altbauwohnungen um 10% oder 15%
bzw. 20% bei sogenannten Komfortwohnungen.
Ferner wurden seit 1950 die Mietpreisbindungen für
freifinanzierten Wohnungsraum und seit l. Dezember
1951 für Geschäftsräume aufgehoben. In Deutsch-
land hat es sich gezeigt, dass diese Lockerungsmass-
nahmen keine nennenswerten Auswirkungen auf das
Preisgefüge und auf die Kosten der Lebenshaltung
hatten. Aber auch hier muss beigefügt werden, dass
der Staat ausserordentlich viel investierte zum Bau
billiger Wohnungen.

Nachdem in der Kommission immer wieder auf
ausländische Beispiele hingewiesen wurde, erschien
es mir angezeigt, diese Berichte des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes kurz zu erwähnen.
Ich betone, dass es nicht genügt, auf die Freigabe
der Mietzinse hinzuweisen, sondern man muss
gerechterweise stets die vom Staate subventionierten
Wohnungen in Gegenrechnung stellen. Nur so er-
halten wir ein umfassendes Bild.

Nun zwei kurze Betrachtungen zur PAK-Milch
(Artikel 2) und zur Kompetenz des Bundesrates,
Höchstpreisvorschriften für lebenswichtige, für das
Inland bestimmte Waren sofort in Kraft zu setzen
(Artikel 3). Die PAK-Milch soll nach der neuen Vor-
lage selbsttragend sein. Ein Abbau ist anzustreben.

Deshalb wurde von einer Erhöhung der der Kasse
gewährten Zuschüsse Umgang genommen. Unter
den Zuschüssen aus Bundesmitteln sind solche Zu-
wendungen des Bundes an die Preisausgleichskasse
zu verstehen, die nicht aus den zweckgebundenen
Einnahmen herrühren, die in Artikel 11, Absatz 3,
des Bundesbeschlusses vom 28. September 1956
über die Durchführung einer beschränkten Preis-
kontrolle aufgezählt sind. Die Bestimmung lautet
wie folgt: „Zur Finanzierung der Preisausgleichs-
kasse dienen in Abweichung von Artikel 26 des
Landwirtschaftsgesetzes und, soweit nötig, während
der Gültigkeitsdauer dieses Beschlusses die Erträg-
nisse der Abgaben auf Konsummilch und Konsum-
rahm und der Zollzuschlag auf Butter. Die Preis-
ausgleichskasse ist womöglich selbsttragend zu ge-
stalten."

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf
Artikel 19 des gleichen Bundesbeschlusses, der auch
für eine künftige Regelung als wegleitend zu be-
trachten ist. Im Einklang mit ihm steht Artikel l,
Absatz 2, des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1959
über zusätzliche wirtschaftliche und finanzielle
Massnahmen auf dem Gebiete der Milchwirtschaft,
der mit seinem Inkrafttreten den vorher erwähnten
Artikel 19 ersetzen wird.

Inkraftsetzen von Höchstpreisvorschriften : Die-
ser Artikel stimmt wörtlich mit Artikel 2 des gel-
tenden Rechts überein. Er bezieht sich auf alle
lebenswichtigen, für das Inland bestimmten Waren,
die nicht durch interventionistische Massnahmen im
Sinne von Artikel Slbis, Absatz 3, Buchstaben a
und b, der Bundesverfassung geschützt sind und für
welche der Bundesrat schon kraft der auf Seite 6 der
Botschaft erwähnten stillschweigenden Bundes-
zuständigkeit ermächtigt ist, Preisvorschriften zu
erlassen.

Ich komme zum 3. Teil: Kommissionsberatung.
Ihre Kommission tagte am 11. November 1959 in
der Friedensstadt Locamo. Sie beschloss mit 11
gegen 10 Stimmen, die Vorlage an den Bundesrat
zurückzuweisen mit dem Auftrag, einen neuen An-
trag auf Verlängerung der geltenden Ordnung um
weitere vier Jahre vorzulegen. Damit folgte sie
Herrn Kollega Herzog, der diesen Antrag einge-
bracht hatte. Die hauptsächlichsten Argumente der
Mehrheit der Kommission sind folgende: Die heu-
tige Vorlage enthält nur Bruchteile der bisherigen
Ordnung. In Abweichung vom bisherigen Vorgehen
will der Bundesrat die sogenannten dauernden
friedenswirtschaftlichen Aufgaben, also die Kon-
trolle der geschützten Warenpreise und der land-
wirtschaftlichen Pachtzinse sowie die Preisaus-
gleichskasse für Eier, nicht mehr in den neuen Ver-
fassungszusatz aufnehmen. Selbst, wenn man dieAuf-
fassung vertritt, dass diese Massnahmen sich auf die
Wirtschaftsartikel abstützen lassen, so wirkt das Vor-
gehen nicht überzeugend. Vor allem ist nach Auffas-
sung der Mehrheit die Lage auf dem Wohnungsmarkt
keineswegs geeignet, Abbaumassnahmen zu recht-
fertigen. Der Wohnungsmarkt ist bisher immer nach
dem Leerwohnungsvorrat beurteilt worden. Diesem
kommt eine ähnliche Funktion zu wie der Lager-
haltung im Warenhandel. Die Eidgenössische Preis-
kontrollkommission hat in ihrem Bericht vom Jahre
1950 einen Leerwohnungsbestand von etwa 1% im
Landesdurchschnitt als genügend bezeichnet, in der
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Meinung, dass in grösseren Städten der Leer-
wohnungsbestand wenigstens 1%% betragen sollte.
Davon sind wir nun aber weit entfernt, betrug doch
die Leerwohnungsziffer am 1. Dezember 1958 in den
grösseren Städten nur 0,03% und im Landesdurch-
schnitt 0,2%. Die Tatsache, dass der Leerwohnungs-
bestand trotz starker Bautätigkeit bisher nicht ent-
scheidend gestiegen ist, berechtigt nicht dazu,
diesem Kriterium den bisherigen Aussagewert abzu-
sprechen, wie. es in der Botschaft geschieht. Für
jede Ware bleibt das Vorhandensein einer mini-
malen Auswahlmöglichkeit; ein minimaler Lager-
bestand, die Voraussetzung für das Bestehen des
freien Marktes. Das gilt unverändert auch für den
Wohnungsmarkt. Wir haben uns heute mit einem
grössern Wohnungsverbrauch der Bevölkerung ab-
zufinden. Es besteht eine von der Einkommens- und
Mietpreisentwicklung unabhängige Tendenz zu ver-
mehrter Haushaltbildung. Das Verlangen nach pri-
vater Wohnsphäre ist grösser als in früheren Zeiten.
Unter Berücksichtigung der veränderten Wohnsit-
ten ist trotz der starken Wohnbautätigkeit auch in
den nächsten Jahren nicht mit einem grossen An-
steigen des Leerwohnungsbestandes zu rechnen.
Daher erklärt die Mehrheit der Kommission, der
Vorschlag des Bundesrates, es sei eventuell an Stelle
der Mietpreiskontrolle die Mietzinsüberwachung ein-
zuführen, sei viel zu wenig klar umschrieben ; es
handle sich um ein zu allgemeines Kriterium; der
Wegfall der Mietzinskontrolle würde katastrophale
Folgen haben. Ich zitiere aus dem Votum des Herrn
Herzog laut Protokoll der Kommission:

„Der Berner Statistiker Freudiger hatte die
Auswirkungen der Aufhebung der Mietzinskontrolle
nach dem Ersten Weltkrieg treffend geschildert. Die
Mietpreise stiegen damals ganz erheblich, selbst in
den Jahren 1929-1931, als die ändern Preise zurück-
gingen. Wenn man die Mieten laufen lässt, wie die
Vorlage vorsieht, dann wird mit erheblichen Index-
steigerungen und unliebsamen Auswirkungen wirt-
schaftlicher Art zu rechnen sein. Die Erhöhung des
Indexes der Konsumentenpreise um die kritischen
fünf Punkte, die den Lohnfestsetzungen vielfach
zugrunde liegen, wird automatisch Lohnsteigerungen
bewirken, deren Folgen für die Exportindustrie
klar sind."

„Keiner weiss, was ^die Mietzinsüberwachung ist
und wie sie spielen soll", war der Grundton, der
immer wieder erklang. Es bestehe kein Grund zu
einem Wechsel des Systems. Angesichts der pre-
kären Lage auf dem Wohnungsmarkt müsse jeder,
der anno 1955 für die Weiterführung der Preis-
kontrolle eingetreten sei, heute erst recht prüfen,
ob nicht nach wie vor eine wirksame Mietpreis-
kontrolle zu fordern sei. Die Marktwirtschaft, so
führte ein anderer Redner aus, könne hier nicht
spielen, weil eben Wohnungsmangel bestehe. Wenn
man die Bremsen lockere, so werde es bei den
Wohnungsmieten so kommen, wie bei den Boden-
preisen. Dort seien die Behörden hilfslos. Die stei-
genden Bodenpreise hätten Rückwirkungen auf die
Mieten. Wenn man dem Bundesrat die Pflicht auf-
erlege, die Mietpreiskontrolle schrittweise abzu-
bauen, so würden die Preise Unbestrittenermassen
steigen.

Ein anderer fragte: „Was hat sich geändert,
dass man heute auf eine ganz andere Art an die

Mietpreiskontrolle herangeht als bisher ?" Der Wech-
sel müsste besser begründet werden. Vor allem wäre
der Beweis zu erbringen, dass durch weitere Locke-
rungen oder sogar eine Aufhebung der Mietpreis-
kontrolle die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt
sich bessern.

Andere Redner verwiesen darauf, dass eine ge-
waltige Förderung des Wohnungsbaues Voraus-
setzung für den Abbau der Mietpreiskontrolle sei.
Die Interessen der gesamten Wirtschaft verlangten
eine Verlängerung des status quo. Der Index der
Konsumentenpreise stehe heute auf 181,4. Durch
Mietzinserhöhungen könne der kritische Punkt 185
sehr rasch erreicht werden, was eine neue Lohn-
runde auslösen und schwere Nachteile für die Ex-
portindustrie in ihrem Kampf auf ausländischen
Märkten bedeuten würde.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die
Mehrheit der Kommission erachtet die Konzeption,
die der neuen Vorlage zugrunde liegt, als unannehm-
bar. Sie zieht das geltende Recht vor und wünscht
vom Bundesrat, dass er eine Vorlage einbringt,
welche die unveränderte Fortsetzung der geltenden
Preiskontrolle vorsieht.

Der Standpunkt der Kommissionsminderheit
wird, wie ich annehme, von einem besonderen
Sprecher dargelegt werden.

Im Zentrum der Aussprache stand der Wohnungs-
markt. Die beiden fast gleich starken Parteien von
Mehrheit und Minderheit waren sich wenigstens
darin einig - vielleicht eine kleine Dosis des genius
loci von Locamo -, dass Bund, Kantone und Private
noch mehr als bisher tun sollten, um den sozialen
Wohnungsbau zu fördern. So kam das Postulat
zustande, das Ihnen unterbreitet wurde und dem
ich zum Schluss noch einige Worte widme:

„Der Bundesrat wird ersucht, den Bundes-
beschluss vom 31. Januar 1958 zur Förderung des
sozialen Wohnungsbaues und die Vollzugsverord-
nung vom 11. Juli 1958 einer sofortigen Revision
zu unterziehen. Die Revision soll vor allem in dem
Sinne erfolgen, dass der Kreis der Berechtigten zur
Inanspruchnahme der Bundeshilfe erweitert wird.
Insbesondere soll geprüft werden, ob nicht die Zahl
der zu erstellenden Wohnungen erhöht werden
kann."

Es hat sich gezeigt, dass auf Grund des Bundes-
beschlusses vom 31. Januar 1958 bisher erst für 995
Wohnungen Bundessubventionen zugesichert wur-
den. Auf das Jahreskontingent für alle Kantone
bezogen (2500 Wohnungen oder 11 750 000 Franken
Bundesbeiträge), entsprechen die bisherigen Zu-
sicherungen erst 39,8% der möglichen Wohnungen
oder 37,1% der möglichen Bundesbeiträge. Hängig
sind zur Zeit noch Gesuche für 304 Wohnungen mit
Bundesbeiträgen von total l 468 000 Franken. Diese
Sachlage ist unbefriedigend. Ihre Kommission ver-
langte einen zusätzlichen Bericht über die Förderung
des sozialen Wohnungsbaues gemäss Bundesbe-
schluss vom 31. Januar 1958, der uns vor wenigen
Tagen erstattet wurde. Darin erwähnt das Eid-
genössische Volkswirtschaftsdepartement folgende
Möglichkeiten zur Lockerung der Bundesvor-
schriften :

Lockerung der in Artikel 5 der Vollziehungs-
verordnung festgelegten Einkommensgrenzen, die



Contrôle des prix. Maintien 760 10 décembre 1959

für den Bezug der verbilligten Wohnungen mass-
gebend sind;

Streichung von Artikel 9, Absatz 4, der Vollzugs-
verordnung, betreffend Anlagekostengrenzen; Ände-
rung von Artikel 15, Vollzugsverordnung, betreffend
Mietzinsberechnung.

Eine Änderung der Bestimmungen, so schreibt
das EVD in seinem Bericht vom 2. Dezember 1959,
lässt sich insofern rechtfertigen, als von ihr eine
spürbare Belebung des sozialen Wohnungsbaues er-
wartet werden darf, ohne dass die Zielsetzung des
Bundesbeschlusses vom 31. Januar 1958 verfälscht
wird.

Als Präsident der Kommission hatte ich die
Ehre, Sie über die komplexe Materie zu orientieren
und Ihnen den Antrag der Kommissionsmehrheit
bekanntzugeben. Gleichzeitig ersuche ich Sie höf-
lich, dem Postulat der Kommission zuzustimmen.

M. GifOUd, rapporteur: Par son message du
25 août 1959, le Conseil fédéral rappelle que l'additif
constitutionnel du 26 septembre 1952 sur le main-
tien temporaire d'un contrôle des prix réduit, pro-
rogé par l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955, ces-
sera de porter effet au 31 décembre 1960. Le moment
est donc venu d'examiner si, et dans quelle mesure,
certaines activités doivent être maintenues.

Cet additif constitutionnel a pour objet une
série de mesures qui visent toutes à régler la forma-
tion des prix et à protéger par là les consommateurs,
les locataires et les fermiers.

En se fondant sur cet additif, la Confédération
peut édicter des prescriptions sur:
- les loyers, y compris les fermages, non agricoles,

et la limitation du droit de résiliation ;
- les fermages agricoles ;
- les prix des marchandises protégées ;
- la compensation des prix;
- les prix des marchandises de première nécessité

destinées au marché intérieur.
Certaines de ces tâches ont un caractère per-

manent. C'est le cas, selon l'avis du Conseil fédéral,
de la surveillance des prix des marchandises proté-
gées, de l'institution de la caisse de compensation
des prix des œufs et des produits à base d'œufs et du
contrôle des fermages agricoles. Ces tâches peuvent
être exécutées en se fondant sur l'article 31bis de la
Constitution fédérale.

D'autres tâches ont un caractère temporaire.
C'est le cas du contrôle des loyers et de la protection
des locataires, de l'institution de la caisse de com-
pensation des prix du lait et des produits laitiers et
de l'établissement de prescriptions sur les prix
maximums de marchandises de première nécessité
destinées au marché intérieur.

En ce moment, il s'agit de fixer les pouvoirs de
la Confédération dans l'exécution de ces tâches pro-
visoires.

Consultés sur l'opportunité de proroger les pou-
voirs d'intervention de la Confédération dans ces
divers domaines, la majorité des cantons et des
associations économiques se sont prononcés par
l'affirmative. Le message donne tous les renseigne-
ments désirables au sujet des réponses données par
les uns et les autres. Nous nous bornerons donc à en
rappeler l'essentiel:

Au sujet du contrôle des loyers, tous les cantons
sont d'avis que la Confédération doit maintenir le
contrôle des loyers après le 31 décembre 1960.

Par contre, les avis émis par les organisations
économiques sont très divergents. Les propriétaires
immobiliers, l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, les centrales patronales, les associations
bancaires et l'Association suisse des entrepreneurs
ont fait valoir des arguments de principe contre le
contrôle des loyers. En contre-partie, les associations
de locataires, toutes les centrales syndicales du
pays, les sociétés féminines, l'Union suisse des socié-
tés de consommation, la Fédération des coopératives
Migros et l'Union suisse des paysans estiment qu'on
ne pourra pas se passer du contrôle des loyers au-
delà de 1960.

Rarement les intérêts de classe se sont opposés
avec autant de clarté qu'à l'occasion de cette con-
sultation, de laquelle il ressort à l'évidence que der-
rière le principe de libre formation des prix, défendu
par les grands groupements financiers, se cachent de
gros intérêts particuliers.

En ce qui concerne la caisse de compensation des
prix du lait et des produits laitiers, tous les cantons,
sauf deux, considèrent qu'il est nécessaire de pro-
roger cette institution. Leur avis est principalement
fondé sur le fait qu'une suppression subite de la
caisse entraînerait une hausse du prix de détail et
contribuerait ainsi au renchérissement du coût de
la vie.

Parmi les organisations économiques, celles de
l'industrie, des arts et métiers et du commerce de
gros, demandent que l'on renonce au maintien de
cette caisse de compensation que plus rien ne justifie
à leurs yeux, tandis que les organisations de salariés
et de consommateurs, ainsi que les sociétés fémi-
nines se prononcent pour le statu quo. Il en est de
même de l'Union suisse des paysans et de la Cen-
trale des producteurs de lait qui soulignent que
l'agriculture a toujours défendu l'idée d'un prix à
la consommation qui corresponde aux frais réels.

S'agissant des prescriptions sur les prix maxi-
mums de marchandises de première nécessité desti-
nées au marché intérieur, la majorité des cantons et
des organisations approuve l'idée de conserver à la
Confédération la faculté d'édicter des prescriptions
à ce sujet, ou plus exactement de maintenir les dis-
positions constitutionnelles qui règlent l'usage de
cette compétence.

Concernant le contrôle des fermages, la sur-
veillance des prix des marchandises protégées et la
caisse de compensation des prix des œufs et des pro-
duits à base d'œufs, tous les gouvernements canto-
naux admettent que ces activités peuvent être fon-
dées sur l'article Sibis, alinéa 3, de la Constitution.
Par conséquent, ils estiment qu'il n'est pas néces-
saire de mettre sur pied une disposition constitution-
nelle particulière pour asseoir ces mesures. Cet avis
est partagé par les associations économiques à l'ex-
ception de celles qui représentent les salariés et les
consommateurs. C'est ainsi que l'Union syndicale
suisse exprime la crainte que le fait d'insérer dans
divers actes législatifs les dispositions qui étaient
jusqu'ici groupées dans l'additif, n'aient pour effet
de mettre en danger, lors de la votation populaire,
le maintien du contrôle des loyers, de la protection
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des locataires et de la caisse de compensation des
prix du lait.

Se fondant sur ces diverses opinions, le Conseil
fédéral est d'avis: que la suppression du contrôle
des loyers et de la caisse de compensation du prix du
lait et des produits laitiers à fin 1960 entraînerait
des hausses sensibles des loyers et du coût de la vie,
hausses qui seraient préjudiciables à la capacité de
concurrence de nos industries d'exportation. Il pro-
pose en conséquence d'édicter un nouvel article
constitutionnel autorisant la Confédération à émet-
tre des prescriptions sur les loyers et les fermages
non agricoles, ainsi que sur la protection des loca-
taires.

Mais comme le Conseil fédéral est, d'autre part,
désireux de mettre un terme aussi rapidement que
possible à cette intervention de l'Etat, il propose de
limiter à quatre ans la durée du nouvel arrêté fédéral
et de dire que, durant ce temps, le contrôle des
loyers sera réduit graduellement et qu'il pourra
même être remplacé par une surveillance exercée par
les cantons. C'est l'objet de l'article premier de
l'arrêté fédéral qui nous est proposé.

Quant au problème des prix d'autres produits,
il tient à faire une distinction entre les tâches qu'il
juge permanentes et celles qui doivent être limitées
dans le temps. C'est là l'objet de l'article 2 du projet
d'arrêté qui ne traite que de la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits laitiers.

Enfin, 'si le Conseil fédéral édicté des prescrip-
tions sur les prix maximums de marchandises de
première nécessité destinées au marché intérieur,
ces prescriptions cesseront de porter effet si, au
cours de la session qui suit leur entrée en vigueur,
l'Assemblée fédérale ne les approuve pas par un
arrêté fédéral soumis au referendum.

Telles sont les conclusions du message du Con-
seil fédéral, conclusions qui ont été adoptées par la
majorité des membres du Conseil des Etats lors de
la session de septembre dernier.

La commission que vous avez désignée pour
étudier le message et rapporter sur les propositions
faites par le Conseil fédéral s'est réunie le 11 novem-
bre 1959, en présence de M. Chaudet, conseiller
fédéra], suppléant de M. Holenstein, chef du Dépar-
tement de l'économie publique et empêché par la
maladie d'assister à ces travaux. La commission a
également entendu M. Campiche, chef du service
fédéral du contrôle des prix.

Comme il fallait s'y attendre, la discussion sur
l'entrée en matière a porté presque uniquement sur
les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui
concerne le contrôle des prix des loyers et la protec-
tion des locataires.

Après un débat au cours duquel tous les membres
de la commission se sont exprimés, une proposition
de non-entrée en matière a été acceptée par 11 voix
contre 10.

Dans ces conditions, vous ne nous en voudrez
pas, faisant partie de la majorité, si nous nous
étendons quelque peu sur les arguments invoqués
pour ou contre l'arrêté fédéral qui nous est proposé
pour régler le problème des loyers.

Disons d'emblée que le Conseil fédéral et les
commissaires considèrent que, dans l'état actuel du
marché du logement, il ne peut pas être question de
renoncer à tout contrôle des loyers à l'échéance de
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l'arrêté qui déploie actuellement ses effets. Cet état
du marché ne s'améliorera pas d'ici fin 1960, de
sorte qu'on est en droit de craindre qu'une suppres-
sion soudaine de toutes les restrictions imposées à la
propriété immobilière dans une période de pénurie
extrême entraînerait des hausses générales et im-
portantes des prix des locations des appartements
anciens et, par voie de conséquence, des loyers des
logements construits depuis 1946. Il s'ensuivrait
une hausse sensible du coût de la vie avec ses consé-
quences inévitables sur le mouvement des salaires
et ses effets néfastes sur la lutte de concurrence que
doivent soutenir nos industries d'exportation.

Votre commission, d'accord en cela avec le
Conseil fédéral et la position déjà prise par le Con-
seil des Etats, propose de proroger, une fois de plus,
pour une durée limitée à 4 ans, les bases constitu-
tionnelles servant au contrôle des loyers et à la
protection des locataires.

Mais après avoir reconnu les dangers d'une
libéralisation des prix des loyers, le Conseil fédéral,
approuvé par le Conseil des Etats, propose que le
contrôle soit réduit graduellement, qu'il puisse
même être remplacé par une simple surveillance ou
que la Confédération puisse déléguer ses pouvoirs
aux cantons.

C'est ici que nous ne sommes plus d'accord avec
les autorités que nous venons de citer.

Leurs raisons ? Elles résistent peu à un examen
objectif de la situation. La lecture du message nous
laisse le sentiment qu'on n'a pas étudié une situa-
tion pour en tirer les conclusions logiques mais
qu'on est parti du désir de retourner le plus rapide-
ment possible à la libre formation des prix et qu'on
a cherché, après coup, les arguments à l'appui des
mesures qu'on se propose de prendre. C'est, pour
aboutir au respect du principe, sacro-saint pour
certains, de la libre formation des prix et non pas en
fonction d'une situation donnée, qu'on nous propose
aujourd'hui de démobiliser progressivement le con-
trôle des prix. C'est presque dire: que périsse notre
économie pourvu que le principe soit sauvegardé!

En formulant ses propositions, le Conseil fédéral
espère que l'état du marché des logements s'amé-
liorera au cours de ces prochaines années. Or, rien
n'est moins certain. Nous pensons au contraire que
la crise ira en s'aggravant ensuite de la demande très
forte provenant de la hausse considérable de la
natalité enregistrée pendant et immédiatement après
les années de guerre. Les enfants de la mobilisation,
comme on les a appelés, approchent du moment où
ils voudront créer un foyer. Pour ce faire, il faut
disposer d'un appartement. La demande sera donc
plus forte qu'à l'ordinaire et elle ne pourra pas être
satisfaite au rythme actuel de la construction et la
démobilisation du contrôle des prix ne changera rien
à cette situation.

On invoque aussi, du côté de l'exécutif fédéral,
le fait que des personnes âgées, et aisées, restent
dans des appartements anciens alors qu'elles auraient
les moyens de s'accorder plus de confort en occu-
pant un appartement moderne. On pense qu'une
hausse sensible des prix des loyers anciens les enga-
gerait à changer d'appartement et à laisser ainsi
celui qu'elles occupent à des gens de condition plus
modeste. On pourrait nourrir cet espoir si le déca-
lage entre les prix des anciens et des nouveaux
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appartements s'amenuisait sérieusement par l'aug-
mentation des premiers. Mais il n'en est rien. Le
message du Conseil fédéral reconnaît lui-même que
le coût des appartements qui ne sont pas soumis au
contrôle des prix s'élève à peu près à la même
cadence que le coût des appartements anciens.
Encore un argument qui ne résiste pas à l'examen.
En outre, d'une enquête faite par le Mouvement
populaire des familles, il résulte que 75% des appar-
tements anciens sont occupés par des gens de con-
dition modeste. Faut-il porter atteinte à leurs con-
ditions de vie parce qu'il existe quelques locataires
privilégiés ?

En disant cela, nous avons répondu aussi à cette
prétention d'établir, par la réduction du contrôle
des prix, un meilleur équilibre entre les prix des
anciens et des nouveaux appartements.

On prétend aussi, du côté du Conseil fédéral,
qu'un rendement meilleur des immeubles anciens,
provenant d'une hausse des loyers, permettrait
d'éviter la démolition de ces immeubles qu'on rem-
place par des constructions libres de tout contrôle.
C'est, à notre sens, le seul argument qui contient une
parcelle de vérité mais il ne justifie pas les mesures
de libéralisation qu'on nous propose de prendre.
Le remède serait pire que le mal.

Le mémoire du Conseil fédéral trouve injuste
que les loyers anciens n'aient augmenté que de
27%, alors que l'indice général du loyer marque
une augmentation de 47%. Parce que des locataires
sont victimes de spéculations foncières, il n'est pas
juste, paraît-il, que tout le monde n'en soit pas
victime! C'est un raisonnement surprenant de la
part d'une autorité qui doit défendre le bien commun.

Nous avons ainsi opposé aux arguments du Con-
seil fédéral d'autres arguments tout aussi pertinents.
Mais il est d'autres raisons encore qui ont engagé la
majorité de la commission à vous proposer de ne pas
entrer en matière sur le projet présenté et de décider
la prorogation du régime actuel pour une nouvelle
période de quatre ans.

La principale de .ces autres raisons, c'est que
l'état du marché du logement ne s'est pas amélioré
depuis qu'on a jugé nécessaire l'arrêté fédéral qui
va prendre fin. Au contraire, cet état s'est aggravé.
Nous n'en voulons pour preuve que les chiffres cités
à la page 27 du message et qui vous indiquent, en
pour cent sur l'ensemble, l'évolution du nombre des
logements vacants de 1955 à 1958. Ces chiffres sont
les suivants:
1955: Moyenne de logements vacants en Suisse 0,5%
1956: Moyenne de logements vacants en Suisse 0,4%
1957 : Moyenne de logements vacants en Suisse 0,3%
1958: Moyenne de logements vacants en Suisse 0,2%

Et dans toutes les villes industrielles, le nombre
des logements vacants est égal à 0,0.

Avec la meilleure volonté du monde, on n'arrive
pas à comprendre comment, alors que la situation
s'est aggravée à ce point, le Conseil fédéral peut
proposer d'abandonner progressivement cette pro-
tection des locataires qu'il a jugée nécessaire lorsque
la situation n'était pas aussi mauvaise qu'aujour-
d'hui.

Pour finir, nous voudrions aborder un problème
économique que le message du Conseil fédéral ne
fait qu'effleurer. C'est celui des conséquences d'une
hausse des prix sur la concurrence à laquelle se

heurtent nos industries d'exportation sur les marchés
étrangers.

C'est un lieu commun de dire à cette tribune que
notre pays vit de ses exportations et que la sécurité
de l'emploi et le standard de vie du peuple suisse
dépend dans une grande mesure des possibilités que
nous avons de placer une partie importante de notre
production nationale sur les marchés étrangers.
Ces exportations doivent rapporter au pays plus de
6 milliards de francs par année. Si ce chiffre n'est
pas atteint, c'est le sous-emploi avec ses conséquen-
ces morales et matérielles. Or, ces dernières années
plus encore que par le passé, le monde industriel n'a
cessé de déclarer que les produits suisses risquent
d'être éliminés sur les marchés étrangers à cause de
leur coût élevé; que l'entrée en vigueur du Marché
commun et l'industrialisation de pays à bas salaires
comme l'Italie, la Chine, l'Inde et le Japon, pour ne
parler que des principaux, contraignaient nos fabri-
cants à baisser leurs prix pour pouvoir soutenir la
compétition. On a recommandé aux ouvriers de
faire preuve de modération dans leurs revendica-
tions, particulièrement dans le domaine des salaires
et de la durée du travail. Les ouvriers ont suivi ces
conseils de modération, dans l'intérêt de chacun.
Mais aujourd'hui, on semble faire fi, du côté du
Conseil fédéral et même du patronat, de toutes ces
considérations puisqu'on envisage froidement une
hausse des prix des loyers pouvant atteindre 40%
en moyenne, avec une incidence de 6-8% sur
l'indice des prix. Il est certain que les travailleurs
refuseront de faire les frais de cette opération. Ils
revendiqueront une adaptation intégrale des salaires.
De ceci, le patronat et la Confédération qui est le
plus gros employeur du pays, doivent être dûment
avertis.

Pour notre compte, nous regretterions une
pareille détérioration de la situation économique de
notre pays. C'est la raison essentielle pour laquelle
la commission, dans sa majorité, vous propose de
reconduire, pour une nouvelle période de quatre ans,
le régime actuellement en vigueur. Si, en 1964, l'état
du marché du logement s'est amélioré d'une façon
sensible, personne ne s'opposera plus à la libération
que le Conseil fédéral nous propose aujourd'hui.

Après avoir pris cette position, à la majorité que .
vous savez, votre commission, unanime alors, a
décidé de soumettre à votre approbation le postulat
dont le texte vous a été distribué tout à l'heure.

Conscients du fait que la crise du logement ne
sera pas résolue par la décision que vous prendrez
pour ou contre la libéralisation du contrôle des prix,
vos commissaires ont cherché les moyens d'encou-
rager la construction de logements, à caractère social
plus spécialement.

A cette fin, l'Assemblée fédérale a déjà pris, le
30 janvier 1958, un arrêté dont l'article énonce l'ob-
jectif poursuivi. Cet article dit: «La Confédération
encourage les efforts faits en vue d'augmenter l'offre
de logements nouveaux dont les loyers soient abor-
dables aux familles à revenus modestes».

Je ne rappellerai pas les différentes dispositions
de cet arrêté grâce auquel la Confédération peut
accorder une aide financière sous une forme particu-
lière pour la construction de 10 000 logements au
maximum pendant une période de 4 ans.
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II n'a été fait jusqu'ici qu'un usage très limité
de la possibilité offerte par cet arrêté fédéral. Les
raisons en sont diverses, mais au sein de la commis-
sion on a surtout insisté sur le fait que les conditions
posées par l'octroi de cette aide fédérale la rendaient
pratiquement inopérante.

Le Conseil fédéral le reconnaît. Selon un rapport
qui nous a été fourni sur cet objet, il a déjà chargé
la commission consultative pour la construction de
logements, créée en vertu même des dispositions de
cet arrêté fédéral, d'étudier comment la campagne
pourrait être motivée par un allégement des dispo-
sitions en vigueur. Les questions suivantes sont en
discussion: Allégement des dispositions de l'ordon-
nance d'exécution limitant les revenus déterminants
pour l'obtention d'un logement subventionné a) en
élevant la relation de base entre le loyer et le revenu,
ou b) en augmentant les suppléments pouvant être
ajoutés au revenu de base, pour chaque personne à
charge du chef de famille.

C'est dans l'idée dé faire accélérer l'étude déjà
commencée que la commission, à l'unanimité de ses
membres, vous propose d'accepter, en conclusion de
votre débat, le postulat qui vous est présenté.

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Meyer-Zürich: Namens der Kommissionsminder-
heit stelle ich den Antrag, auf die Vorlage des
Bundesrates einzutreten. Ich darf vorerst noch
einmal bestätigen, dass es sich um eine sehr an-
sehnliche Minderheit handelt, wurde doch der
Rückweisungsbeschluss der Kommission mit 11:10
Stimmen gefasst. Mit diesem Rückweisungsbe-
schluss der Kommission, den ich, offen gestanden,
einige Mühe habe, zu verstehen, wird es nun wohl
nicht mehr möglich sein, die materielle Beratung
der Vorlage während dieser Session zu Ende zu
führen. Dadurch werden sich Verzögerungen er-
geben auch wenn Sie, wie ich hoffe, meinem Antrag
auf Eintreten zustimmen werden. Der Zeitplan für
die Beratung des Verfassungszusatzes wie auch des
Bundesbeschlusses über die Durchführung wird
nicht eingehalten werden können. Ich darf er-
wähnen, dass der gegenwärtig in Kraft stehende be-
fristete Verfassungszusatz mit Ende 1960 wegfallen
wird. Wenn bis dahin keine neue von Volk und
Ständen genehmigte Ordnung vorliegt, so würde die
Preis- und damit die Mietzinskontrolle auf Ende des
Jahres 1960 endgültig dahinfallen und ausser Kraft
gesetzt werden müssen. Das dürfte kaum das Ziel
der Befürworter der Rückweisung darstellen. Heute
hat unser Rat lediglich über die Eintretensfrage zu
entscheiden, und zur Begründung des Minderheits-
antrages möchte ich einige allgemeine Bemerkungen
anbringen.

Ich glaube, es besteht Einmütigkeit darüber,
dass diese Preiskontrollvorlage 'eine Frage von
weittragender grundsätzlicher und wirtschaftlicher
Bedeutung darstellt. Wir haben sie objektiv und
vorbehaltlos zu prüfen. Ich möchte auch feststellen,
dass die Interessengegensätze, die in der Beratung
dieser Vorlage zum Ausdruck kommen werden, in
allen Gruppen unserer Wirtschaft und unserer
Bevölkerung bestehen. In allen politischen Lagern
befinden sich Konsumenten und Produzenten,
Mieter und Hausbesitzer. Die uns gestellte Aufgabe

kann aber nicht richtig gelöst werden, wenn wir sie
nur vom Standpunkt der rein materiellen Interessen
aus betrachten würden. Das Problem kann noch
weniger richtig gelöst werden, wenn man mit der
unveränderten Beibehaltung von Preis- und Miet-
zinskontrollmassnahmen ein politisches Fernziel
anstreben sollte. Wir wissen, dass die staatliche
Beeinflussung der Preisbildung und die Einschrän-
kung der Vertragsfreiheit massgebende Elemente
des wirtschaftlichen Dirigismus darstellen. Ich
glaube nicht, dass eine solche wirtschaftspolitische
Auffassung der Mehrheit unseres Schweizervolkes
entsprechen kann. Wohl war unser Volk immer
bereit und wird es auch immer wieder sein, in
Zeiten gestörter wirtschaftlicher Verhältnisse, in
Zeiten von Krieg und Not eine Einschränkung seiner
verfassungsmässig garantierten Rechte in Kauf zu
nehmen, aber immer nur so lange und nur so weit,
als dies, weil im allgemeinen Interesse liegend, un-
bedingt erforderlich ist. Dieser Auffassung ist bei
der Beurteilung der Vorlage über die weitere be-
fristete Fortsetzung der Preiskontrolle Rechnung zu
tragen.

Im Jahre 1952 erfolgte die Ablösung des kriegs-
wirtschaftlichen Vollmachtenrechtes durch den
Bundesbeschluss über die befristete Weiterführung
einer beschränkten Preiskontrolle. Mit diesen beiden
Worten „befristet" und „beschränkt" wollte man
damals schon mit aller Deutlichkeit markieren, dass
es sich um vorübergehende und temporäre Mass-
nahmen handelt, die wieder einmal abgebaut werden
sollten. Im Jahre 1956 musste der Verfassungszusatz
noch einmal um vier Jahre verlängert werden, aber
auch damals hat man die Notwendigkeit des Ab-
baues wiederholt betont. Heute, ein Jahr vor Ablauf
dieser neuen Verlängerung, müssen wir erkennen,
dass das seinerzeit gesteckte Ziel wiederum nicht
erreicht werden konnte. Wir werden genötigt sein,
neuerdings einer Verlängerung des bisherigen Ver-
fassungszusatzes unsere Zustimmung zu geben.

Einer solchen Verlängerung des Verfassungs-
zusatzes können wir aber nur dann zustimmen,
wenn der absolute Wille besteht, die seinerzeit
kriegswirtschaftlich bedingten und daher auch
befristeten Preiskontrollmassnahmen abzubauen,
und wenn dies schon im Verfassungstext klar zum
Ausdruck gebracht wird und ferner die für den
Abbau massgebenden Kriterien so gestaltet werden,
dass dieser Abbau nicht zum voraus illusorisch
gemacht wird. Ich habe es daher begrüsst, dass die
Vorlage dieser Auffassung weitgehend Rechnung
trägt.

Es scheint mir auch richtig und logisch zu sein,
wenn der neue Verfassungszusatz nur noch die
Grundlage für die Erfüllung der zeitlich befristeten
Preiskontrollaufgaben schafft, währenddem die
nichtbefristeten Aufgaben, die sich verfassungs-
mässig auf die Wirtschaftsartikel abstützen können,
also die Vorschriften über die Pachtzinse, der
Preisüberwachung für geschützte Waren und der
Preisausgleichskasse für Eier, nicht mehr in diesen
Beschluss aufgenommen werden. Es wäre nämlich
als eine Anomalie zu betrachten, wenn mit diesem
Zusatz Verfassungsrecht geschaffen würde, das für
die eigentlichen Friedensaufgaben der Preiskon-
trolle bereits besteht. Die zum Ausdruck gebrachte
Kritik, dass beispielsweise das Interesse der Land-
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Wirtschaft an der Fortführung der Preiskontroll-
massnahmen durch diese Ausklammerungen ver-
mindert werden könnte, mag rein taktischen
Motiven entspringen, hat aber mit einer sachlichen
Beurteilung der Vorlage gar nichts zu tun. Im
Gegenteil, es wäre nicht tragbar, wenn sich diese
Vorlage nicht auf das Nötige beschränken würde,
nur um damit für die Anhänger einer unveränderten
Beibehaltung des geltenden Rechtes, referendums-
politisch betrachtet, eine bessere Ausgangslage zu
schaffen.
t Das Kernstück der ganzen Diskussion über die
neue Vorlage bildet zweifellos die Frage der Weiter-
führung der Mietzinskontrolle und des Kündigungs-
schutzes. Es ist bedrückend, ja es ist alarmierend,
feststellen zu müssen, dass dem Schweizerbürger
beinahe 15 Jahre nach Kriegsende immer noch
nicht das freie Verfügungsrecht über sein Privat-
eigentum zurückgegeben werden kann. Es ist
ebenso alarmierend, dass eine eigentliche Diskri-
minierung zwischen zwei Gruppen von Mietern
besteht, nämlich denjenigen Mietern, die das
Privileg haben, über eine preisgeschützte Alt-
wohnung zu verfügen, und solchen, die allein auf
den Neuwohnungsmarkt mit wesentlich teureren
Preisen angewiesen sind. Ebenfalls besteht eine
Diskriminierung zwischen den beiden Kategorien
von Hausbesitzern, nämlich von solchen, die frei
über ihr Grundeigentum verfügen können und
anderen, die in ihren Rechten schwer eingeengt sind.
Es sind damit Rechtsungleichheiten entstanden,
und wir haben uns dafür einzusetzen, dass diese
nicht zu einem Dauerzustand werden. Was ich als
noch schlimmer betrachte, ist die Tatsache, dass
man in weitesten Kreisen diese aussergewöhnlichen
Verhältnisse als normal empfindet. Die Angewöh-
nung an diesen Zustand hat bedenkliche Fort-
schritte gemacht, und man überlegt sich kaum, wie
er wieder einmal korrigiert werden könnte. Das sind
sehr negative Begleiterscheinungen der Preiskon-
trollmassnahmen.

Das Resultat können wir heute mit aller Deut-
lichkeit feststellen; denn unter dem jetzigen System
der Preiskontrolle war es nicht möglich, das Woh-
nungsproblem richtig zu lösen. Im Gegenteil, die
allzu starren Vorschriften und Kriterien haben bis
anhin eine wesentliche Lockerung nicht gestattet.
Der Wohnungsmangel, besonders in den grösseren
Städten, ist noch grösser geworden. Es kann fest-
gestellt werden, dass gerade die Zwangswirtschaft
der Mietzinskontrolle selbst zum grossen Teil
Ursache dieser Verknappung geworden ist. Mit der
künstlichen Tiefhaltung der Mietzinse werden keine
Altwohnungen freigemacht. In den grossen Städten
verstärkt und verschärft sich nun die Mangellage,
weil die preisliche Diskrepanz zwischen Alt- und
Neumieten viel zu gross ist. Das findet ja seinen
Ausdruck auch in der leidigen Tatsache des Abbruchs
von noch bewohnbarem Raum nur wegen mangelnden
Ertrages.

Zufolge der guten Beschäftigungs- und Kon-
junkturlage sind die Ansprüche an den Wohnraum
ebenfalls gewachsen. Das ist erfreulich, aber auch
eine Ursache der grossen Nachfrage. Wir können
nach den statistischen Erhebungen feststellen, dass
unsere schweizerische Bevölkerung seit dem Jahre
1950 um ungefähr 450 000 Personen zugenommen

hat. Wenn wir pro drei Personen eine Wohnung
rechnen, dann würde das einem Normal-Wohnungs-
bedarf von ungefähr 150 000 Einheiten entsprechen.
Die Statistik zeigt uns aber, dass im gleichen
Zeitraum 250 000 Wohnungen, also 100 000 mehr
gebaut worden sind. Ich möchte auch sagen, dass
das eine sehr beachtliche Leistung des Baugewerbes
darstellt. Trotzdem ist die Zunahme ungenügend,
um die Nachfrage befriedigen zu können. In den
grösseren Städten ist der Wohnungsmangel zu einem
chronischen Übel geworden.

Man hat von einem notwendigen minimalen
Leerwohnungsbestand gesprochen. Dieser Zustand
wird in den grösseren Städten in den nächsten
Jahren kaum zu verwirklichen sein. Wir stehen hier
vor Entwicklungen, die mit dem normalen Zuwachs
der Bevölkerung nichts mehr zu tun haben, sondern
es ist dies eine Folge der starken Zuwanderung in die
Städte, also ein Problem der Verstädterung.

Wir müssen uns nun realistisch mit der Tatsache
abfinden - denn sie kann nicht mehr wegdiskutiert
werden —, dass unter dem Regime der bisherigen
Preiskontrollordnung eine Behebung des Wohnungs-
mangels nicht erreicht werden konnte. Ich teile da-
her die Auffassung des Bundesrates, dass nun neue
Wege zu beschreiten sind, nämlich eine organische
Reduktion der Preis- und Mietzinskontrollmass-
nahmen. Ein schrittweiser Abbau dieser Ein-
schränkungen ist einzuleiten, um zu besseren
Resultaten zu gelangen. Wie sich dieser schrittweise
Abbau zu vollziehen hat, darüber wird es heute noch
verfrüht sein, bereits zu diskutieren. Eine sorg-
fältige Prüfung wird seinerzeit ergeben, ob es besser
ist, generelle schrittweise Lockerungen der Miet-
zinse zu bewilligen, oder ob das bereits im Ver-
fassungszusatz eventuell vorgesehene System der
Einführung der Preisüberwachung vorgezogen wer-
den kann.

Wichtig aber scheint mir, dass nur noch ein
allgemeines Kriterium in dieser neuen Vorlage vor-
gesehen ist. Der Abbau darf zu keinen gesamtwirt-
schaftlichen Störungen führen. Die Unannehmlich-
keit oder sogar die Härte einer Mietzinserhöhung
würde natürlich noch keine gesamtwirtschaftliche
Störung bedeuten. Aber ich bin mit den Kommis-
sionsreferenten der Auffassung, dass wenn sich eine
wesentliche Erhöhung der Lebenskosten einstellen
sollte, die unsere Exportmöglichkeiten in Frage
stellen würde oder gar zu Arbeitslosigkeit führen
müsste, dann der Tatbestand der wirtschaftlichen
Störungen erfüllt ist. Herr Kollega Giroud hat
bereits in dieser Beziehung seine Befürchtungen
ausgesprochen. Durch den Einbau dieser Ein-
schränkung soll ihnen Rechnung getragen werden.
Sollten solche gesamtwirtschaftliche Störungen aber
eintreten, dann stehen wir vor einer neuen Lage.

Nun zum Haupteinwand, der grosse Wohnungs-
mangel werde zu einer untragbaren Steigerung der
Mietzinse, zu grossen sozialen Härten und Ungerech-
tigkeiten führen. Man muss, realistisch betrachtet,
zugeben, dass Steigerungen der Mietzinse eintreten
werden. Aber das Ausmass dieser Steigerungen ist
uns heute noch nicht bekannt, und die Schätzungen,
auch von Experten erstellt, variieren von 10 bis über
50%. Wenn wir etwas mehr auf die konkreten Ver-
hältnisse und die Befragungen, die in einzelnen
grösseren Städten der Schweiz durchgeführt worden
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sind, abstellen, dann dürfen wir feststellen, dass
wahrscheinlich eine Erhöhungvon vielleicht 20-25%
eintreten könnte. Objektiv gesehen, ist das ein sehr
erheblicher Betrag. Er wird sich natürlich auf die
Inhaber von Altwohnungen in bezug auf die Ge-
staltung ihrer Lebenskosten auswirken. Wenn ich
wiederum nach den Verhältniszahlen, die das Biga
errechnet hat, annehme, dass heute der Mietzins in
einer Altwohnung ungefähr einem Achtel des Ein-
kommens entspricht, würde das bedeuten, dass eine
Mietzinserhöhung von 20% den Lebenskostenindex,
immer bezogen auf die Altwohnungsmieter, um
ungefähr 2,5 Indexprozente oder um ungefähr
4,5 Indexpunkte erhöhen könnte. Ich möchte diese
Zahl nicht etwa bagatellisieren, aber auch ihre
richtige Grössenordnung markieren.

Es ist möglich, und wir haben damit zu rechnen,
dass sich dann das Problem der Überwälzung dieser
Teuerung stellen wird und dass es auch gelöst wer-
denmuss. Aber wir können nun einmal keine „neuen"
Altwohnungen schaffen, und diese preisliche Dis-
krepanz zwischen Alt- und Neuwohnungen muss
einmal überbrückt werden. Ich-darf nur noch dar-
auf hinweisen, dass beispielsweise die kostenmässige
Belastung, die unserer Wirtschaft durch die Arbeits-
zeitreduktion zugemutet wird, wesentlich grösser
ist als die zu erwartende Verteuerung der Mietzinse.

Es wurde bereits auf die Verhältnisse im Ausland
hingewiesen. Es stellen sich auch dort gleiche und
ähnliche Probleme, und überall versucht man, durch
eine Demobilisierung, durch einen schrittweisen,
massigen Abbau der Preis- und Mietzinskontroll-
massnahmen das Problem zu meistern.

Ich möchte daher die Auffassung vertreten, dass
die Vorlage des Bundesrates einen sehr wohl abge-
wogenen Kompromiss darstellt, dem wir zustimmen
sollten. Es ist nun einmal nicht richtig und nicht
wahr, wenn immer wieder behauptet wird, dass wir
vor einer plötzlichen scharfen Steigerung der Miet-

. zinse und des Preisniveaus stehen werden und dass
eine abrupte Aufhebung der Preis- und Mietzins-
kontrollmassnahmen vorgesehen sei. Es handelt sich
nicht um schlagartig einsetzende Auswirkungen.
Vom 1. Januar 1960 an berechnet, werden wir uns,
wenn die Vorlage des Bundesrates angenommen
wird, immer noch während voller 5 Jahre unter dem
Regime der Preiskontrolle befinden. Aber ebenso-
sehr bin ich der Auffassung - und ich vertrete damit
die Meinung der Kommissionsminderheit —, dass nun

O '

eine letzte Verlängerung, eine organische Auslauf-
aktion, vorgenommen werden soll, mit dem ver-
bindlichen Auftrag, den endgültigen Abbau, unter
den erwähnten Voraussetzungen, vorzubereiten.

Ich glaube, mit dieser Auffassung bedeutet die
Vorlage eine Koordination und eine Synthese aller
Interessen unseres Landes, und ich beantrage Ihnen} D

namens der Minderheit, auf ihre Beratung einzu-
treten.

Herzog: Vorerst möchte ich den beiden Herren
Berichterstattern der Kommission recht herzlich
danken für ihre Ausführungen. Vor allem danke ich
dem Berichterstatter deutscher Sprache, dass er die
Gründe, die zur Annahme des Antrages auf Rück-
weisung der Vorlage führten, sehr,, eingehend dar-
gelegt hat, obwohl er eigentlich mit diesen Gründen
nicht ganz einverstanden ist. Er hat damit (für

mich persönlich wenigstens) einiges vorweggenom-
men, das ich zur Begründung des Antrages sagen
wollte. Ich kann mich daher einiger Ausführungen
enthalten, die ich mir vorgenommen hatte, anzu-
bringen.

Immerhin möchte ich auf einen wesentlichen
Punkt hinweisen, in dem sich die jetzt zur Beratung
stehende Vorlage von den früheren Beschlüssen
unterscheidet. Diese Vorlage enthält nur noch den
Mieterschutz und die Preisausgleichskasse für Milch
sowie die Möglichkeit der Ergreifung von Massnah-
men für lebenswichtige, für das Inland bestimmte
Waren, soweit diese durch gesetzliche Bestimmun-
gen im Inland geschützt sind. Aus der Vorlage her-
ausgenommen sind von den bisherigen Massnah-
men zum Beispiel die Kontrolle landwirtschaftlicher
Pachtzinse und die Preisausgleichskasse für Eier.
Aus den Ausführungen der Herren Kommissionsrefe-
renten und aus dem Votum des Herrn Meyer geht
hervor, dass man sich mit dieser Sachlage einfach
abfindet. Meinerseits möchte ich sagen, dass ich nun
nicht etwa den Antrag stellen will, es seien unter
allen Umständen diese Massnahmen m einer neuen
Vorlage wieder gemeinsam zu ordnen, obwohl im
Antrag der Kommission steht, dass auf Grund der
bisherigen Ordnung die neue Vorlage zu unterbrei-
ten sei. In der Kommission ergab sich aber nicht
ganz eindeutig, dass man sich mit der Teilung der
Vorlage abfindet. Sozusagen etwas „übelhörig"
nimmt man entgegen, dass man jetzt die rechtlichen
Grundlagen für die Kontrolle der landwirtschaft-
lichen Pachtzinse und die Preisausgleichskasse für
Eier gefunden habe, nämlich in den Wirtschafts-
artikeln. In den bisherigen Vorlagen und Beschlüs-
sen hatte man diese verfassungsrechtliche Grund-
lage noch nicht gesehen, obwohl die Wirtschafts-
artikel seit Ende der vierziger Jahre bestehen. Man
hat diese Massnahmen immer als eine Einheit be-
trachtet und auch entsprechend geordnet. Nun, sei
dem wie ihm wolle. Wir sind immerhin etwas er-
staunt darüber, dass man dann anderseits für die
Preisausgleichskasse Milch die verfassungsrechtliche
Grundlage nicht gefunden hat. Ich gebe zu, dass
Herr Professor Huber in seinem Gutachten nach
einigem Hin und Her erklärt, dass hiefür die ver-
fassungsrechtliche Grundlage nicht vorhanden sei;
für die Schaffung von Preisausgleichskassen im
Sinne der Kasse für Milch ergebe sich keine Grund-
lage in der jetzt geltenden Bundesverfassung, weder
in den Wirtschaftsartikeln noch im Landwirt-
schaftsgesetz. Wir sind da etwas anderer Meinung
und haben diese auch wiederholt vertreten. Ins-
besondere treten wir der Auffassung entgegen, die
annimmt, die Absatzförderung von Milch sei eigent-
lich keine Massnahme, die mit dem Landwirtschafts-
gesetz in Übereinstimmung gebracht werden könne;
im Landwirtschaftsgesetz sei nur die Möglichkeit
der Absatzförderung von Milchprodukten durch
gewisse Zuschüsse und Abgaben festgelegt. Die Ab-
satzförderung von Milch durch Zuschüsse und Ab-
gaben sei keine Frage, die in der Verfassung oder
im Landwirtschaftsgesetz zu regeln sei. Das scheint
mir etwas weit hergeholt. Wir haben den Stand-
punkt vertreten, dass dies auf die Dauer nicht halt-
bar sei; doch hat man die Trennung nun einmal
vorgenommen, und wir wollen heute nicht darüber
streiten, ob unter allen Umständen in einer neuen



Contrôle des prix. Maintien 766 10 décembre 1959

Vorlage die Sache wieder gemeinsam geregelt sein
müsse.

Darüber, dass Massnahmen betreffend Mieter-
schutz, bestehen bleiben sollen - wie auch die Mass-
nahmen für die Preisaüsgleichskasse Milch -, be-
steht eigentlich eine nahezu einhellige Meinung.
Es besteht auch die Auffassung, dass diese Preis-
ausgleichsmassnahmen für Waren, die für das Inland
bestimmt sind und deren Preisbildung durch
Schutzmassnahmen des Bundes beeinflusst wird,
weiterhin über das Jahr 1960 hinaus aufrechterhal-
ten bleiben sollen. Bestritten ist das Ausmass bzw.
die Mittel, die nach 1960 Anwendung finden sollen.
Hier - das will ich offen und mit aller Deutlichkeit
zugeben — scheiden sich die Geister.

Was soll nach 1960 Rechtens sein ? Soll das
Rechtssatz werden, was uns der Bundesrat in sei-
ner Botschaft vom 25. August 1959 unterbreitet,
oder soll, wenigstens soweit es sich um den Mieter-
schutz und die Preisausgleichskasse für Milch han-
delt, nach 1960 wieder das Rechtssatz werden, was
bis anhin im bisherigen Verfassungsbeschluss und
in den dazugehörenden Bundesbeschlüssen respek-
tive Verordnungen Geltung hatte ? Das ist die Frage,
um die es sich heute handelt. Wenn man darüber
diskutiert, muss man sich die bisher geltenden Be-
stimmungen etwas näher ansehen. Der jetzt vorge-
schlagene Bundesbeschluss hat eine ganz andere
Konzeption als die bisher geltenden Bundesbe-
schlüsse. Wenn man die Bedeutung der neuen Vor-
lage etwas näher betrachten will, kann man nicht
einfach nur den Wortlaut des Bundesbeschlusses
über die befristete Weiterführung der Preiskontroll-
massnahmen, wie er unterbreitet wird, ansehen, son-
dern man muss die Botschaft zu Rate ziehen und
diese aufmerksam und kritisch betrachten. Die Bot-
schaft kritisch zu betrachten, erleichtert uns der
Bundesrat deshalb, weil er auf verschiedenen Sei-
ten der Botschaft eindeutig sagt, was mit dem neuen
Bundesbeschluss über die Weiterführung befristeter
Preiskontrollmassnahmen eigentlich getan werden
soll und was ihm zugrunde liegt.. Ich möchte vor
allen Dingen auf die Ausführungen des Bundes-
rates, Seite 48 der Botschaft, verweisen, wo er in
bezug auf die Bedeutung von Artikel l, Absatz 2,
sagt: ,,Die Bedeutung dieses Absatzes liegt vor
allem darin, dass Volk und Stände der Bundesver-
sammlung und dem Bundesrat durch die Annahme
des Verfassungszusatzes im Gegensatz zum gelten-
den Recht ein ausdrückliches Mandat zur Durchfüh-
rung des Abbaues der Mietzinskontrolle erteilen
werden." Das ist ein eindeutiger Hinweis darauf,
dass man die Mietzinskontrolle unter allen Umstän-
den abbauen will. Da mag man lange auf gewisse
Verklausulierungen in Artikel l, Absatz 2, des neuen
Bundesbeschlusses hinweisen !

Auch was auf Seite 38 der Botschaft aufgeführt
ist, muss hier zu Rate gezogen werden. Nur ein
kleines Beispiel : „Angesichts der Notwendigkeit
eines rascheren Schrittmasses beim Abbau sind
wir ausserdem der Auffassung, dass eine klare Ver-
pflichtung zu einem beförderlichen Abbau zu statu-
ieren ist. Um dieser Verpflichtung vermehrte Nach-
achtung zu verschaffen, ist sie jedoch, entgegen der
Ansicht der Mehrheit der Kantone, nicht erst auf der
Gesetzesstufe vorzusehen, sondern, wenigstens dem
Grundsatz nach, auch in den Verfassungszusatz auf-

zunehmen." Das ist es, was man will. Man will nicht
auf die Gesetzesstufe verweisen, wie das von der
Mehrheit der Kantone vorgeschlagen wurde, son-
dern-man will die Verfassung jetzt schon so ordnen,
dass es nachher überhaupt keine Überlegungen,
keine Wenn und Aber, keine den gegebenen Ver-
hältnissen entsprechenden Voraussetzungen mehr
gibt. Es gibt dann nur noch einen Abbau, und zwar
einen radikalen und vollständigen bis Ende 1964.
Da müssen Sie verstehen, wenn wir hier einige Be-
denken anmelden. Die Bedeutung liegt auch darin,
dass man von der bisherigen Methode der Kontrolle
zur sogenannten Überwachung übergehen will. Wie
soll diese Überwachung funktionieren ? Auch hier
wäre auf die Botschaft, Seiten 36, 37, 38, zu ver-
weisen. Ich will nicht zitieren ; Sie mögen das selber
nachlesen. Es soll mir dann einer sagen, dass er aus
dem, was in der Botschaft in bezug auf das System
der Überwachung steht, restlos klug geworden sei.
Keinem einzigen wird es gelingen, restlos klug zu
werden aus dem, was mit dieser Überwachung auf
Grund der Ausführungen in der Botschaft gemeint
ist. Die Kommissionsmehrheit gelangte gerade aus
der Überlegung zum Rückweisungsantrag, dass über
das, wie das System der Überwachung überhaupt
funktionieren soll, nicht die geringste oder, ich will
einmal sagen, nicht die möglichst weitestgehende
Auffassung bekanntgegeben wurde. Ich weiss sehr
wohl, dass in der Zwischenzeit in den verschiedenen
Gremien diskutiert wird. Ich weiss sehr wohl, dass
man jetzt den Weg sucht, wie diese Überwachung,
für den Fall, dass sie angenommen wird, funktionie-
ren soll. Darüber bestehen in den verschiedensten
Gremien Diskussionen. Aber wir, die wir hier im
Ratssaale zuhanden einer Volksabstimmung zu.
entscheiden haben, über das System der Überwa-
chung, sind wir vollständig ungenügend orientiert.
Ich weiss, dass man jetzt Wege sucht, die man gehen
soll, und dass man sich Mühe gibt, solche Wege zu
finden. Aber ich glaube kaum, dass mit diesem
System der Überwachung ein dem Grossteil der
Mieter und der Volkswirtschaft dienendes System
gefunden werden kann.

Über die Art der Auswirkungen, für den Fall,
dass der jetzt vorliegende Bundesbeschluss ange-
nommen wird, auf die Mietzinse, die Wirtschaft und
den Lebenshaltungskostenindex sind in der Bot-
schaft ebenfalls sehr wenige Angaben' enthalten.
Es wird allerdings Bezug genommen auf das Gut-
achten von Professor Sieber. Richtig ist, dass das
verdienstvolle Gutachten von Professor Sieber eini-
ges über die Auswirkungen auf die künftige Gestal-
tung der Mietzinse sowie auf den Lebenskosten-
index im Falle der Annahme dieser Vorlage ent-
hält. Ich verweise dabei auf die verschiedensten
Angaben, zum Beispiel auf den Seiten 23, 24 und vor
allem 25. Ich muss es mir ersparen, darauf näher
einzugehen ; ich will nur auf zwei Punkte hinweisen,
die in diesem Gutachten deutlich dargelegt werden.
Es wird hier erklärt: „Da der Anteil der Altwohnun-
gen im Rahmen des Gesamtwohnungsbestandes
70% ausmacht, so würde infolge einer Erhöhung
des Mietpreisindexes um rund 25% des heutigen
Standes von 141 Punkten, also ein Anstieg auf einen
neuen Indexstand von 175 Punkten zu erwarten
sein." Seite 24 steht: „Wenn wir unter Litera A/3
(das ist das, was ich vorhin vorgelesen habe) die
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Erhöhung des Mietindexes mit den dort gemachten
Vorbehalten und Einschränkungen auf 25% ge-
schätzt haben, so wäre somit eine direkte Erhöhung
des Indexes der Konsumentenpreise in der Grössen-
ordnung von 5% zu erwarten. Das würde, bezogen
auf den heutigen Stand des Konsumentenpreis-
indexes von 183, eine Erhöhung um 9,2 Punkte be-
deuten. Nun haben wir im jetzigen Moment, da wir
darüber diskutieren, nicht 183 Punkte, sondern
181,6 oder 181,4 Punkte. Der Index ist zum Glück
etwas zurückgegangen. Aber die 185 Punkte, die
dann die Auslösung für gewisse Forderungen geben,
sind bald überschritten. Wenn im Zusammenhang
mit der Mietpreiserhöhung dann noch der Lebens-
haltungskostenindex auf Grund anderer Vorkomm-
nisse und anderer Massnahmen, die wir nicht ohne
weiteres beeinflussen können, steigt, dann werden
eben diese 185 Punkte erreicht sein.

Auf Seite 25 sagt Professor Sieber: „Vermutlich
würde, wenn die Einstellung dieser Organisationen
zur Aufhebung der Mietpreiskontrolle völlig ab-
lehnend ist, wenigstens eine normale Lohnerhöhung
in prozentualem Ausmass der mietpreisbedingten
Steigerung des Konsumentenpreises, also etwa eine
solche in der Grössenanordnung von 5%, gefordert
werden."

Hier komme ich nun auf die Auswirkungen auf
die Wirtschaft und auf den Lebenshaltungskosten-
index zu sprechen. Glaubt man, dass man bei der-
artigen Mietpreiserhöhungen, wo heute schon bei-
nahe die 5-Punkt-Klausel in bezug auf die Erhö-
hung des Lebenshaltungskostenindexes erwirkt
wird, man darum herumkommen wird, dass neue
Lohnbegehren gestellt werden? Sie wissen, dass die
Löhne auf 180, vielleicht auf 181 Punkte ausgegli-
chen wurden. Das ist so die allgemeine Regel in der
Schweiz. Wenn aber die 5-Punkte-Klausel über-
schritten wird, dann haben wir mit neuen Lohn-
begehren zu rechnen. Ist das für unsere gesamte
schweizerische Wirtschaft tragbar, aus Situationen
heraus, die wir selbst, will ich jetzt einmal sagen,
mit derartigen Bundesbeschlüssen verschuldet ha-
ben ? Wir haben damit zu rechnen, dass vom Inland
und vom Ausland her einige Auftriebstendenzen
sich geltend machen werden. Mir ist es fast uner-
klärlich, wieso die Landwirtschaft und wieso das
Gewerbe - ich meine nicht das Hausbesitzergewerbe,
wenn man das überhaupt unter Gewerbe einreihen
kann - sich dagegen wenden, dass straffe Massnah-
men in bezug auf die Mietzinse und in bezug auf den
Mieterschutz weiterhin beibehalten werden. Es ist
mir unerklärlich, wieso sich die Landwirtschaft nicht
überlegt, dass, wenn der Lebenshaltungskosten-
index die erwähnte 5-Punkte-Klausel übersteigt,
die gleichen Kreise, denen sie heute wieder, ich will
einmal sagen Vorspanndienste leistet, sich gegen
die Landwirtschaft wenden werden und erklären
werden, sie sei die Hauptschuldige am Überspringen
dieser 5-Punkte-Indexklausel. Es ist mir unerklär-
lich, dass die Landwirtschaft dies nicht einsieht.
Der Lebenshaltungskostenindex ist jetzt wieder
langsam im Ansteigen begriffen. Ich befürchte, dass
dieses Ansteigen nicht nur allein aus innerwirt-
schaftlichen Gründen, sondern auch aus Gründen,
die vom Ausland herrühren, gefördert wird. Wenn
sich diese Auftriebstendenzen im Zusammenwir-
ken mit der Erhöhung der Mietpreise verstärken,

wird die 5-Punkte-Klausel bald überschritten sein.
Ist .das für die schweizerische Wirtschaft tragbar ?
Ist es tragbar, dass von einer Massnahme, die volks-
wirtschaftlich nicht begründet ist, Lohnbegehren
sich geltend machen, die sich so im Rahmen von
3-5% halten werden? Es wird von einem Kenner
an anderem Orte gesagt, die Auswirkungen machen
sich in einem Ausmass von etwa 300 Millionen Fran-
ken geltend, die von den Mietern aufzubringen seien.
Wenn das für die schweizerische Wirtschaft trag-
bar sein soll, die jetzt im Kampfe um die Einrei-
hung in die internationalen wirtschaftlichen Organi-
sationen steht und die jetzt im Kampf um Export-
gebiete grösseren Schwierigkeiten gegenüberstehen
wird, dann weiss ich nicht, ob man hier nicht einen
ganz falschen Weg geht. Ich will mich mit den Aus-
wirkungen, die der Abbau der Mietpreiskontrolle in
den Jahren 1921 und folgende gehabt hat, nicht weiter
auseinandersetzen. Der Herr Kommissionspräsident
hat darauf hingewiesen, dass ich in der Kommission
darauf eingetreten bin. Es besteht darüber eine ein-
gehende Arbeit von Herrn Professor Freudiger, dem
früheren Statistiker der Stadt Bern, der darauf hin-
gewiesen hat, dass der Index für die Mieten vom
Jahre 1921 gestiegen ist von 138% auf 174% im
Jahre 1938 - er war damals auch etwas höher -,
während der Lebenshaltungskostenindex im gesam-
ten" von 200% auf 130% im Jahre 1936 zurückge-
gangen ist. Die Mieten sind trotz der Krise der
dreissiger Jahre gestiegen, während der Lebens-
haltungskostenindex im gesamten zurückgegangen
ist. Wenn einmal, was wir auch hoffen, eine Stabili-
sierung eintreten sollte, die erhöhten Mietpreise wür-
den bestehen bleiben oder würden sich weiter er-
höhen, ganz unbekümmert um die Entwicklung
des Lebenskostenindexes. Auch wenn durch Mass-
nahmen des Bundes, durch Massnahmen im Inland
oder durch Preisentwicklungen im Ausland der Le-
benskostenindex fallen würde, die Mietpreise wür-
den ihren erhöhten Stand behalten. Das ist die Er-
fahrung aus den Jahren nach dem Krieg 1914-1918.

In der Kommissionsberatung hat noch ein an-
derer Punkt eine wesentliche Rolle gespielt, näm-
lich der Hinweis darauf, dass man im Begriffe ist,
Massnahmen für eine Sonderregelung für die Ge-
schäftsmieten vorzunehmen. Es ist so, dass man sich
im Bundeshaus schon damit beschäftigt, dass für
die Geschäftsmieten eine Sonderregelung getroffen
werden soll, eine Sonderregelung in dem Sinne, dass
die Geschäftsmieten durch Änderung des Obli-
gationenrechtes einem besonderen Schutz unter-
stellt werden. Das ist zurückzuführen auf Postu-
late, die hier im Raatssaale gestellt worden sind.
Es ist unter anderem zurückzuführen auf ein
seinerzeitiges Postulat von Herrn Bundespräsident
Chaudet, der diese Frage aufgeworfen hat. Ich habe
gar nichts dagegen einzuwenden, dass man diese
Versuche unternimmt, dass man die Geschäfts-
mieten für die Kleingewerbetreibenden, für die
Kleinhandwerker irgendwie sichert. Aber was dem
einen recht ist, ist dem ändern billig. Wenn man
die Mieten für die Kleinhandwerker, für die Klein-
gewerbetreibenden, ja wenn man überhaupt die
Geschäftsmieten einer Sonderregelung gemäss Obli-
gationenrecht unterwerfen will, warum will man
dann die Mieten von Wohnungen in etwa vier Jah-
ren, will ich einmal sagen, als vollständig vogelfrei
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erklären. Darin liegt ein krasser Widerspruch in
bezug auf die sogenannte Rechtsgleichheit, von der
Herr Kollege Meyer gesprochen hat.

Nun noch ganz wenige andere Hinweise. Es
betrifft vor allem den Hinweis auf das Ausland. Es
ist richtig, in Belgien hat man die Schutzbestim-
mungen aufgphoben. Aber Sie werden nicht ver-
gessen haben, was in Belgien alles vor sich gegangen
ist und welche sozialen Störungen auf Grund dieser
Massnahmen gerade in Belgien entstanden sind.
Man weist hin auf Deutschland und sagt, auf Grund
der öffentlichen Hilfe sei es möglich gewesen, die
Schutzbestimmungen aufzuheben. Gemäss den Be-
richten, die wir erhalten haben - wir mussten diese
Berichte zuerst verlangen -, wird mitgeteilt, dass der
Beitrag der öffentlichen Hand, um die Wohnbau-
tätigkeit in. dem erwähnten erfreulichen Ausmass
erfüllen zu können, 32% der Aufwendungen von
91 Milliarden aufgemacht habe. Über das Land ist
der Krieg hinweggegangen, wir hatten das zum
Glück nicht. Immerhin auf Grund dieser Beihilfe
von 32% war es dann möglich, diesen Abbau vorzu-
nehmen.

Es wird aber in diesem Zusammenhang nicht
gesagt, dass man in Deutschland dazu übergeht,
das sogenannte soziale Mietrecht nun auch ins or-
dentliche deutsche Recht überzuführen. Das, was
Sie für die Geschäftsmieten tun wollen, will man in
Deutschland nicht nur für die Geschäfte, sondern
für alle Mieten ins ordentliche Recht überführen.
Wenn man schon vom Ausland spricht, muss man
eben alle diese Dinge genau sagen und hier deutlich
bekanntgeben.

Das sind einige Überlegungen, die die Mehrheit
Ihrer Kommission dazu geführt haben, Ihnen den
Antrag auf Rückweisung zu stellen. Dies erfolgt
nicht deshalb, weil wir Etatisten oder weil wir der
Meinung sind, dass die Mietzinskontrolle verewigt
werden müsse, sondern das geschieht deshalb, weil
wir auf Grund der heutigen Wirtschaftslage glau-
ben, dass der vom Bundesrat vorgeschlagene Weg
nicht zum Ziele führe, und vor allem Ungerechtig-
keiten zur Folge habe. Ich möchte Sie deshalb
bitten, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu-
zustimmen.

Schütz: Wenn es in der Kommission eine Mehr-
heit gegeben hat für die Rückweisung, ist es vor
allem einigen bürgerlichen Fraktionen zu verdanken,
indem sie fortschrittliche Vertreter in die Kommis-
sion delegiert haben. (Heiterkeit.) Ich hoffe nur,
dass diese Fraktionen ihren Vertretern folgen
werden.

Der Bundesrat legt uns heute eine Verordnung
vor, die die Preiskontrolle durch eine sogenannte
Preisüberwachung ersetzen will. Es wurde bereits
richtig erklärt, dass eine solche Überwachung nichts
anderes bedeute als den Abbau der Preiskontrolle.
Eine Preisüberwachung, in der Mieter und Vermieter
frei sind, den Mietzins festzusetzen, kann nur dann
spielen, wenn beide Partner mehr oder weniger
gleichberechtigt sind und gleiche Kräfte haben.
Heute aber ist der Mieter in einem Notstand, indem
er mehr oder weniger dem Diktat des Vermieters
ausgesetzt ist.

Auch wir Sozialdemokraten betrachten die Miet-
zinskontrolle nicht als eine Daucrlösung. Sie ist eine

Notlösung, aber um sie aufheben zu können brau-
chen wir mindestens einen Leerwohnungsbestand
von zirka l bis 1,5%. 1956 hat Herr Bundesrat
Holenstein auf Grund eines Protokolles in der
Kommission drei Voraussetzungen aufgezählt, die
notwendig seien, wenn solche Abbaumassnahmen
beschlossen werden sollen: «Bundesrat Holenstein
wird auch weiterhin vor Erlass von' Abbaumass-
nahmen die allgemeine Lage auf dem Wohungsmarkt
prüfen, sowie die Entwicklung der Lebenshaltungs-
kosten und der Einkommensverhältnisse berück-
sichtigen. Es müssen volkswirtschaftliche Störungen
vermieden werden.» Wenn ich mich heute auf Grund
dieser Vorlage frage, wo nun diese drei Voraus-
setzungen seien, dann müssen Sie mir ohne weiteres
zugeben, dass sie eben nicht erfüllt sind. Es wird
nicht Rücksicht genommen auf den Wohnungs-
markt, ebenso nicht auf die Lebenshaltungskosten.
Wohl spricht die Vorlage noch von volkswirtschaft-
lichen Störungen, aber nur von gesamtwirtschaft-
lichen Störungen; damit kennen Sie auch den
Charakter dieser Vorlage.

Ich glaube dahei, wenn wir ernsthaft das Pro-
blem eines Abbaues der Mietzinskontrolle lösen
wollen, müssen wir vom Bundesrat eine neue Wohn-
bauvorlage verlangen. Die zur Zeit noch gültige
Vorlage ist zweifellos zu eng. Auch aus dem Bericht
des Departementes geht klar und deutlich hervor,
dass die gegenwärtig gültige Vorlage noch nicht
einmal zur Subventionierung von 1000 Wohnungen
in der ganzen Schweiz geführt hat. Damit ist klar,
dass alle diese Versprechungen, die zum Beispiel im
Jahre 1957 abgegeben worden sind, gar nicht einge-
halten wurden. Wir haben deshalb heute einen Leer-
wohnungsbestand, der zweifellos seit Jahrzehnten
der niedrigste ist. Dazu kommt die falsche Kapital-
politik des Jahres 1957/58, deren Rückwirkung auf
den Wohnungsbau Sie ebenfalls der Botschaft ent-
nehmen können. Im Jahre 1957 wurden noch
18 400 neue Wohnungen erstellt, 1958 waren es nur
noch 12 400; also ein ganzer Drittel wurde weniger
erstellt auf Grund der falschen Kapitalpolitik
seitens des Bundesrates. Wenn wir also die Preis-
kontrolle abbauen wolleiij dann gibt es nichts an-
deres, als den Wohnungsbau zu fördern. Diese Vor-
aussetzung ist bis heute leider nicht erfüllt.

Gestatten Sie mir, mich mit einigen Gründen
der Gegner dieser Preiskontrolle auseinanderzu-
setzen. Vor allem wird erklärt, dass die unterbe-
setzten Mietwohnungen zugenommen hätten durch
die Preiskontrolle. Diese Zahlen stützen sich auf die
Wohnungsdichte des Jahres 1939 bis zum Jahre
1950. Sie werden mir zugeben, dass in den dreissiger
Jahren, zur Zeit der grossen Arbeitslosigkeit, Hun-
derte und aber Hunderte von Familien enger zu-
sammenrücken mussten. Das waren Zustände, die
vom gesundheitlichen Standpunkt aus nicht halt-
bar sind. Wenn das heute geändert hat, dann ist das
besonders vom gesundheitlichen Standpunkt aus
für die Familien nur zu begrüssen. Es mag aber teil-
weise richtig sein, dass Betagte in Altwohnungen
von drei bis vier Zimmern leben; zum Teil sind aber
diese Zimmer vermietet, und wir haben ja auch einen
grossen Mangel an einzelnen möblierten Zimmern.
Trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, hier etwas
Wohnraum zu schaffen. Zuerst stellt sich aber dann
die Frage des Preises und der Möglichkeit, eine
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andere Wohnung zu finden. Wenn solche Betagte
von ihrer Altwohnung weggehen sollen, müssen Sie
ihnen doch die Möglichkeit bieten, eine Wohnung
zu finden in einer Preislage, die für sie erschwinglich
ist. Heute ist das nicht der Fall. Die Stadt Zürich
versuchte hier einen Beitrag zu leisten, indem sie
sogenannte Alterssiedlungen gebaut hat. Kürzlich
wurde eine solche Siedlung von 120 Wohnungen zu
Mietzinsen von 80 und 90 Franken - zum Teil Ein-
zimmerwohnungen - fertiggestellt. Es gab dafür
1500 Anmeldungen von Mietern aus Altwohnungen.
Sie konnten also nicht befriedigt werden. Ich gebe
zu, auch der private Wohnungsbau baut kleine
Wohnungen; ich kenne solche in meinem eigenen
Kreis. Es sind zum Teil l %-Zimmer-Wohnungen,
aber mit einem jährlichen Mietzins von 2000, 2200
oder sogar 2400 Franken. Nehmen Sie da einen
AHV-Rentner, vielleicht mit Altersbeihilfe von ins-
gesamt 250 Franken und fragen Sie: Was bleibt
diesem Manne übrig? Es wird ihm nichts anderes
übrig bleiben, als in der Altwohnung zu bleiben;
auch wenn diese aufschlägt, wird er sich nicht eine
Neubauwohnung leisten können. Gerade für die
Altrentner ist der Zustand, den Sie durch die Auf-
hebung der Mietpreiskontrolle schaffen werden,
nach meiner Meinung ganz unhaltbar. Ich will nicht
davon reden, wie weit bereits die Mietzinse der Alt-
wohnungen aufgeschlagen haben. Es wurde schon
von den Referenten erklärt, im Durchschnitt habe
man Preiserhöhungen um 45%, bei den Altwohnun-
gen um 27%. Es ist eine Frage, die vielleicht andere
Redner besser beantworten können als ich, wie weit
schon bei den 27% Reparaturen möglich sind. Man
behauptet ferner, durch die Aufhebung der Preis-
kontrolle werde die Differenz zwischen Alt- und
Neuwohnungen reduziert, das ist möglich, aber ein-
fach dadurch, dass die Altwohnungen einen be-
deutend höheren Zins haben werden. Das wird, wie
uns Kollege Herzog richtig gesagt hat, zu Lohn-
kämpfen führen.

Auch die Nationalbank hat ausdrücklich erklärt,
sie wolle die Weiterführung der Preiskontrolle.
Heute stellen wir sogar fest, dass bereits höhere
Preise für Liegenschaften im Hinblick auf den Abbau
der Preiskontrolle bezahlt werden. Ich habe schon
in der Kommission gesagt, dass in Deutschland
bereits in verschiedenen Zeitungen Inserate zu
finden sind, in denen darauf hingewiesen wird, dass
der Kauf günstig ist, weil in der Schweiz die Miet-
zinskontrolle fallen gelassen werde.

Nun komme ich zur „Nationalzeitung" Aus-
gerechnet am Dienstag hat die „Nationalzeitung"
einen Bericht aus Frankfurt enthalten. Darm wird
festgestellt: „Mit Vorliebe werden in der Schweiz
Grundstücke mit Mietwohnungen von Deutschen
gekauft. Man nimmt an, dass der in der Schweiz
noch bestehende Rest der Wohnungszwangswirt-
schaft über kurz oder lang verschwindet, so dass das
freie Eigentumsrecht wieder hergestellt wird." Sie
sehen aus dieser Feststellung klipp und klar, dass
Sie, wenn Sie jetzt die Mietpreiskontrolle fallen
lassen, damit der Spekulation im Ausland und im
Lande selber einen neuen Auftrieb geben. Herr
Scherrer hat in einer sehr gut begründeten Inter-
pellation darauf hingewiesen, dass der Bundesrat
gezwungen ist, bestimmte Vorschriften zu erlassen.
Aber nach meiner Meinung genügt es nicht, das nur
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zu verlangen, sondern wir müssen jetzt praktisch
handeln.

Zum Schluss noch ein Wort zur Preisausgleichs-
kasse Milch. Wenn Sie den Beschluss in der jetzigen
Form annehmen, so werden Sie damit sofort be-
schliessen, dass der bisherige Bundesbeitrag von
3,5 Millionen, wegfällt. Das bedeutet zum voraus
einen Rappen Milchpreisaufschlag auf den Liter.
Gleichzeitig muss die Ausgleichskasse nachher
selbsttragend sein. Wenn Sie die Einfuhr auf Butter
und anderen Produkten noch beschränken, dann ist
es klar, dass auch die Einnahmen von den Zon-
zuschlägen kleiner werden. Das wird dazu führen,
dass wir weitere Aufschläge auf die Konsummilch
bekommen. Hier möchte ich doch an die Land-
wirtschaft appellieren. Es ist ganz bestimmt richtig,
was auch mehrmals vom Milchhandel festgestellt
wurde, dass sich bei jedem Preisaufschlag mehr oder
weniger ein Rückgang des Absatzes feststellen
lässt. Was bedeutet das ? Wenn in der Stadt Zürich
oder in anderen Städten im Laufe der Zeit die Milch
um 2 bis 3 Rappen teurer wird, wird der Absatz
kleiner. Wir müssen die Milch verwerten, und der
Bund hat mehr-dafür zu bezahlen. Auch hier be-
treiben wir eine Politik, die nicht im Interesse der
Landwirtschaft und der Konsumenten liegt. Darum
bitte ich Sie, dem Rückweisungsantrag zuzu-
stimmen.

Meier-Baden: Die grosse Differenz bei dieser
Vorlage liegt in den Bestimmungen über den Mieter-
schutz. Der Sprechende gehört zu jenen fünf bürger-
lichen Kommissionsmitgliedern, die für Rück-
weisung dieser Vorlage an den Bundesrat gestimmt
haben. Man hat uns deswegen als linksbürgerlich
und als Solzialisten in den bürgerlichen Fraktionen
bezeichnet, die aus rein staatssozialistischer Grund-
haltung heraus um jeden Preis eine Verewigung der
Mietzinskontrolle möchten. Dieser Vorwurf ist
ebenso falsch und ungerecht, wie wenn wir unserer-
seits behaupten wollten, alle Befürworter der Auf-
hebung der Mietzinskontrolle wären unersättliche
Liegenschaftsspekulanten. Ich sage das aber nicht.
So kurz vor Weihnachten wollen wir miteinander
doch noch etwas artig sein. Eine Verewigung der
Mietzinskontrolle würde übrigens weder meiner
politischen Auffassung noch meiner persönlichen
Situation entsprechen. Zusammen niit der Bank
bin ich nämlich Besitzer eines Hauses mit einer
zweiten Mietwohnung. Ich glaube damit angedeutet
zu haben, dass ich auch für die Sorgen der Vermieter
einiges Verständnis habe. Einstweilen halte ich aber
noch dafür, dass wir hier nicht unsere persönlichen
Interessen zu vertreten, sondern das zu tun haben,
was dem allgemeinen Vplkswohl dient. Da stellen
sich ganz einfach zwei entscheidende Fragen:

1. Kann angesichts des immer noch bestehenden
grossen Mangels an Wohnungen mit Mietzinsen, die
für die breiten Schichten des Volkes tragbar sind,
eine Aufhebung der Mietzinskontrolle verantwortet
werden ?

2. Kann die vorgeschlagene Umwandlung der
Mietzinskontrolle in eine blosse Mietzinsüber-
wachung als ein geeigneter Weg angesehen werden,
um auf dem Wohnungsmarkt wieder zu gesunden
Verhältnissen_zu_kommen ?

96
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Mit der ersten Frage brauchen wir uns kaum-
mehr lange auseinanderzusetzen. Der Bundesrat
sagt dazu auf Seite 29/30 der Botschaft, es sei un-
wahrscheinlich, dass eine ausreichende Entspannung
und sogar eine entsprechende Verbesserung auf dem
Wohnungmarkt bis Ende 1960 eintreten werde, die
es ohne schwerwiegende wirtschaftliche und soziale
Nachteile erlauben würde, in diesem Zeitpunkt auf
jegliche Mietzinskontrolle zu verzichten. Damit
stellt sich lediglich die zweite Frage: Ist die vor-
geschlagene Umwandlung der Mietzinskontrolle in
eine blosse Mietzinsüberwachung ein gangbarer
Weg zu einer Lockerung der Mietzinskontrolle, ohne
dass nicht doch schwere wirtschaftliche und soziale
Nachteile auftreten. Und hier haben wir eben ernste
Bedenken. Der Bundesrat stellt in seiner Botschaft
selbst fest, dass das neue Verfahren komplizierter
sei als das bisherige System und einen wachsenden
administrativen Aufwand erfordern würde. Da er-
laube ich mir, an die Befürworter dieser Vorlage die
Frage zu stellen: Sind Sie wirklich bereit, den heute
bestehenden Mietzins-Kontrollapparat noch weiter
auszubauen ? Geschieht dies nicht, dann wird dieses
System zum voraus ein grosser Versager sein. Es
werden nur neue, grosse soziale Härten eintreten.

In der Botschaft des Bundesrates wird auf
Seite 41 weiter gesagt, dass ein befriedigendes Funk-
tionieren dieses Systems nur in Verbindung mit
einem wirksamen Schutz der Mieter gegen unge-
rechtfertigte Kündigungen denkbar wäre. Wie steht
es nun aber mit dieser Beschränkung des Kün-
digungsrechts ? Der Bundesrat hat auf Grund des
Bundesbeschlusses vom 26. September 1956 wohl
eine Verordnung über die Beschränkung des Kün-
digungsrechtes erlassen, die Inkraftsetzung aber
ganz in das Ermessen der Kantonsregierungen ge-
stellt. Diese Kompetenzdelegation an die Kantone
hat bereits dazu geführt, dass es in vielen Kantonen
keinen oder keinen genügenden Kündigungsschutz
mehr gibt. Wo dieser Kündigungsschutz fehlt, sind
aber schwarze, das heisst unbewilligte Mietzins-
erhöhungen an der Tagesordnung! Die „Haus-
eigentümer-Zeitung", sicher ein zuverlässiger Zeuge,
weiss von einem Fall zu berichten, wo ein Woh-
nungssuchender für die Vermittlung einer Vorkriegs-
wohnung eine Provision von 50 Franken pro Monat
anbot, und zwar für die ganze Dauer des Miet-
verhältnisses. ' Treffend vemerkt dann die „Haus-
eigentümer-Zeitung" dazu, der Mann, der früher
selbst Hauswart war, scheint etwas vom Wohnungs-
wesen zu verstehen. Herr Direktor Campiche von
der Preiskontrolle sagte uns in der Kommission,
dass die Mietzinskontrolle heute soviel übertreten
und umgangen werde, dass man sie unbedingt auf-
heben müsse. Diese Tatsachen und die immer
grosser werdenden Liegenschaftsspekulationen, auch
vom Auslande her, sollten eigentlich dazu Anlass
geben, wieder zu einem wirksamen Kündigungs-
schutz zurückzukehren. Doch davon ist in der Bot-
schaft und in dieser Vorlage nichts enthalten. Im
Gegenteil, auf Seite 41 der Botschaft wird klar ge-
sagt, dass für die Beschränkung des Kündigungs-
rechts auch weiterhin die Kantone zuständig sein
sollen. Auch von den Befürwortern der heutigen
Vorlage darf man wohl kaum annehmen, dass sie
sich etwa für eine Verbesserung dieses Kündigungs-
schutzes einsetzen würden.

Statt diesen notwendigen Kündigungsschutz
wieder herzustellen, will man nun durch die Um-
wandlung der Mietzinskontrolle in eine blosse Miet-
zinsüberwachung die Vornahme solch ungerecht-
fertigter und unbewilligter Mietzinserhöhungen noch
mehr erleichtern oder gar noch gesetzlich sanktio-
nieren. Eine genaue Abgrenzung zwischen erlaubten
und unerlaubten Mietzinserhöhungen wird beim
System der Mietzinsüberwachung kaum mehr mög-
lich sein. Anderseits werden es die Mieter immer
weniger wagen können, gegen ungerechtfertigte
Mietzinserhöhungen Einsprache zu erheben, da
ihnen ja ein genügender Kündigungsschutz an den
meisten Orten fehlt. Statt eine Beruhigung auf dem
Wohnungsmarkt wird dieses neue System somit nur
neue Spannungen und neue Ungerechtigkeiten
bringen. Die Benachteiligten werden ausgerechnet
die untersten und schwächsten Volksschichten sein.

Nun weiss ich, dass man uns sagt, wir würden zu
schwarz sehen, die Mietzinse würden sich selbst bei
gänzlicher Aufhebung der Mietzinskontrolle nur in
massigem Rahmen erhöhen. Ausserdem sei die Wirt-
schaft heute in der Lage und auch bereit, eine aus
dem Abbau der Mietzinskontrolle entstehende Ver-
teuerung der Lebenshaltungskosten durch ent-
sprechende Lohnerhöhungen auszugleichen. Wir
Gewerkschaftsfunktionäre sind in diesen Dingen
sonst sehr leichthörig. Leider habe ich aber von
solchen Zusicherungen noch wenig gehört. Wenn eine
solche Erklärung von den zuständigen Arbeitgeber-
organisationen oder vom Bundesrat wirklich ab-
gegeben werden könnte und die Befürworter der
heutigen Vorlage noch bereit wären, auch die Ver-
antwortung für eine allfällige Verschlechterung
unserer Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt
auf sich zu nehmen, dann, so glaube ich, könnten wir
nicht nur über eine Lockerung, sondern vielleicht
sogar über eine Aufhebung der Mietzinskontrolle
miteinander wieder reden. Leider muss ich aber
feststellen, dass andere Tendenzen vorhanden sind.
Im Gutachten von Herrn Professor Sieber, das
bereits zitiert worden ist, wird angenommen, dass
bei einer Aufhebung der Mietzinskontrolle der Index
der Lebenshaltungskosten um etwa 5% steigen
würde. Dann heisst es, dass mit dieser mietpreis-
bedingten Steigerung der Lebenshaltungskosten
keine Begehren nach höheren Löhnen begründet
werden könnten. Für die Mieter von Neuwohnungen,
wird gesagt, würde ja keine neue Verteuerung ein-
treten. Den Mietern von Altwohnungen wird in die-
sem Gutachten gesagt, dass auch sie kein Recht
hätten, einen Lohnausgleich zu verlangen ; denn die
Neuwohnungs-Mieter hätten diese höheren Lebens-
haltungskosten schon bisher ohne einen ent-
sprechenden Lohnausgleich tragen müssen. Man
gibt also zu, dass die Mieter von Neuwohnungen für
ihre höheren Kosten nie einen entsprechenden Lohn-
ausgleich erhalten haben. Um gleiches Recht zu
schaffen, will man nun auch den Mietern von Alt-
wohnungen noch die gleiche Reallohnverschlechte-
rung aufbürden. Ich bitte Sie zu entschuldigen, dass
ich für eine solche Art sozialer Gerechtigkeit kein
Verständnis habe.

Schliesslich hält man uns noch entgegen, dass
wir an Stelle eines Rückweisungsantrages ja die
Gelegenheit hätten benützen können, um entspre-
chende Verbesserungsvorschläge für die Detail-
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Beratung einzubringen. Unserer Meinung nach ist
durch die Umwandlung der Mietzinskontrolle in eine
Mietpreisüberwachung eben die ganze Konzeption
dieser Vorlage falsch geworden. Mit unserem Rück-
\veisungsantrag wollen wir deshalb dem Bundesrat
Gelegenheit geben, von einer neuen Grundlage aus

'nochmals zur ganzen Sache Stellung zu nehmen.
Dabei wissen auch wir, dass dem grossen Wohnungs-
mangel nur durch eine kräftige Förderung des
sozialen Wohnungsbaues wirklich begegnet werden
kann, und wir bitten Sie deshalb, das Postulat der
Kommission anzunehmen. Bis zu einer genügenden
Deckung des Bedarfes an Wohnungen zu tragbaren
Mietzinsen ist nun aber die Weiterführung eines hin-
reichenden Mieterschutzes unerlässlich. Aus diesen
oründen bitte ich Sie, dem Rückweisungsantrag der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Welter: Gestatten Sie mir darauf hinzuweisen,
dass die Vereinigung Schweizerischer Angestellten-
Verbände als Dachorganisation der organisierten
Angestelltenschaft in ihrer Vernehmlassung vom
14. Januar 1959 die Bundesbehörden gebeten hat,
die heute geltende Ordnung um weitere vier Jahre
zu verlängern. Sie hat ihre Stellungnahme vor allem
damit begründet, dass in unserem Lande - besonders
in den grossen^Städten'und Industriezentren — nach
wie'vor eine^eigentliche^Wohnungsnot herrscht und
hunderie £ von] Mietern]!; mit§ Notwohnungen in
Baracken'und Schulhäusern vorlieb nehmenmüssen.
Eine Aufhebung'der MietpreiskontrollejTundJdes
Mieterschutzes müsstejsich deshalb äusserst ver-
hängnisvoll auswirken. Bei dem bestehenden und
von niemandem bestrittenen Missverhältnis J von
Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt
würde eine Freigabe der Mietzinse auf Altwohnungen
auch die Neuwohnungen in den Strudel der Mietzins-
erhöhungen hineinziehen, wobei das gesamte Preis-
und Lohngefüge ins Wanken käme. Es sind das im
grossen und ganzen gesehen die gleichen Gründe,
welche der Bundesrat selbst|Ende 1955^ausgeführt
hat und die ihn damals bewegen, die heute geltende
Ordnung zu verlängern. Nachdem sich nun die Ver-
hältnisse nicht gebessert, sondern im Gegenteil eher
verschlechtert haben, sind wir sehr enttäuscht dar-
über, dass der gleiche Bundesrat heute, ungeachtet
der sehr prekären Verhältnisse, die Mietzinskontrolle
abbauen will. Der Bundesrat macht lediglich eine
Einschränkung, dass nämlich der Abbau dann zu
unterbinden wäre, wenn gesamtwirtschaftliche Stö-
rungen eintreten würden. In der Botschaft auf
Seite 48 wird nun, ich möchte fast sagen, sehr dra-
stisch und plastisch ausgeführt, dass bei der Durch-
führung der Abbaumassnahmen nicht Rücksicht zu
nehmen sei auf nachteilige Auswirkungen bei ein-
zelnen Bevölkerungs- oder Wirtschaftskreisen, ge-
schweige denn auf Einzelfälle. Ich zitiere wörtlich:

„Der Vorbehalt der Vermeidung gesamtwirt-
schaftlicher Störungen' bezieht sich dabei allerdings
weder auf nachteilige Auswirkungen des Abbaues
im Einzelfall oder für einzelne Bevölkerungs- oder
Wirtschaftskreise, noch auf eine mit dem Abbau
notwendigerweise verbundene, tragbare Steigerung
des Indexes der Konsumentenpreise. Man wird nur
dann von ,gesamtwirtschaftlichen Störungen' spre-
chen können, wenn die Auswirkungen des Abbaues
ein für die gesamte Wirtschaft erhebliches nach-

teiliges Ausmass erreichen, wie beispielsweise bei
einer ins Gewicht fallenden Beeinträchtigung unserer
gesamten Exportgeschäftes."

Dann will der Bundesrat die Mietzinskontrolle
eventuell ersetzen durch eine Mietzinsüberwachung ;
ich sage absichtlich „eventuell", weil es sich um eine
sogenannte Kann-Vorschrift handelt. Aus den Aus-
führungen der Botschaft, Seite 38, bekommt man
den Eindruck, dass der Bundesrat selbst von der
Zweckmässigkeit dieser Abbaumassnahme absolut
nicht restlos überzeugt sei. Lesen wir doch auf
Seite 38 :

„Der Nachteil der Mietzinsüberwachung ist
darin zu erblicken, dass sie vermutlich eine Aus-
weitung der behördlichen Beanspruchung und einen
wachsenden administrativen Aufwand verursachen
wird, weil das neue Verfahren komplizierter ist als
das bisherige System."

Über die Konsequenzen des Abbaues der Miet-
zinskontrolle gibt das Gutachten, welches Herr Pro-
fessor Sieber zuhanden des Volkswirtschaftsdeparte-
mentes erstellt hat, erschöpfend Aufschluss. Pro-
fessor Sieber nimmt den Anteil der Altwohnungen
mit 70% des gesamten Wohnungsbestandes an und
rechnet mit einer Erhöhung des Mietindexes von
rund 25%. Demzufolge würde der Mietindex von
141 auf 175 Punkte klettern und der Gesamtindex
der Konsumentenpreise eine Erhöhung von 9,2%
erfahren. Es ist ganz selbstverständlich, dass die
Arbeitnehmer eine solche Erhöhung nicht still-
schweigend in Kauf nehmen können; auf keinen
Fall wären sie damit einverstanden, dass deswegen
die in den letzten Jahren erzielten Reallohn-
verbesserungen geschmälert würden.

In einem Punkt kann ich Herrn Professor Sieber
nicht folgen, nämlich wenn er auf Seite 23 seines
Gutachtens erklärt:

„Würden, wofür keine Notwendigkeit besteht,
auch die Neuwohnungen eine Preiserhöhung er-
fahren, so könnte die Erhöhung des Indexes etwas
stärker ausfallen."

Zwar bestünde keine Notwendigkeit, aber die
Praxis belehrt uns eines anderen. Das Statistische
Amt der Stadt Zürich hat beispielsweise festgestellt,
dass sich die Alt- und Neuwohnungen in den letzten
acht Jahren ungefähr im gleichen Ausmass ver-
teuert haben. Was ich persönlich nicht gelten lasse,
ist die Forderung der Hauseigentümer, ihnen eben-
falls den Teuerungsausgleich zu gewähren; jeden-
falls in dieser Form könnte ich das nicht gelten
lassen. Diese Meinung ist auch in den Verhand-
lungen des Ständerates zum Ausdruck gekommen.
Meines Erachtens ist Hausbesitz nicht dem Lohn-
erwerb gleichzustellen, sondern es handelt sich um
eine Kapitalanlage, und von diesem Gesichtspunkt
aus betrachtet fährt der Hausbesitzer immer noch
wesentlich besser als zum Beispiel der Sparer, der
sein sauer verdientes Geld auf einem Sparbüchlein
bei der Kantonalbank angelegt hat.

Welche Konsequenzen die Freigabe der Miet-
preiskontrolle haben würde, können wir ziemlich
genau voraussehen, denn es besteht eine gewisse
Parallele. Diese Parallele ist die Entwicklung, wie
sie sich nach dem Ersten Weltkrieg abgezeichnet
hat. Der Mietindex stand 1921 bei 138 Punkten, der
Gesamtindex bei 200 Punkten. Während sich der
Gesamtindex zurückbildete, kletterte der Miet-
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index immer weiter in die Höhe. Die effektiven
Zahlen, welche der „Volkswirtschaft", dem Publi-
kationsorgan des EVD, entnommen sind, lauten wie
folgt: 1921 Mietindex 138 Punkte, Gesamtindex
200 Punkte; 1923 Mietindex bereits 150 Punkte.
Gesamtindex-Rückwärtsbewegung auf 164 Punkte;
1932 Mietindex 187 Punkte, Gesamtindex-Rückgang
auf 138 Punkte; 1938 Mietindex 174 Punkte,
Gesamtindex-Rückgang auf 137 Punkte. Wenn wir
uns das vor Augen führen, werden Sie begreifen,
dass wir dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu-
stimmen können. Was wir verlangen, ist nicht etwa,
dass die Mietpreiskontrolle verewigt werde, sondern
dass die sozialen Härten, die Wohnungsmarktlage,
die Lebenshaltungskosten und die Einkommens-
verhältnisse zu berücksichtigen sind. Ich bitte Sie
deshalb, dem Antrag der Kommissionsmehrheit
zuzustimmen und die Vorlage an den Bundesrat
zurückzuweisen.

Widmet: Ich möchte feststellen, dass heute auf
dem Wohnungsmarkt, vor allem in den Städten,
eine ausgesprochene Wohnungsnot herrscht, und
dass diese drückender denn je ist. Es ist bereits
darauf hingewiesen worden, dass die Beurteilung des
Wohnungsmarktes in der Regel so vorgenommen
werde, dass der Leerwohnungsbestand massgebend
sei. Schon im Jahre 1950 hat die Preisbildungs-
kommission in ihrem Bericht an die Bundes-
versammlung festgehalten, dass ein Prozent im
Landesdurchschnitt, in grösseren Städten 1,5%,
genügend seien. Aber dieser erstrebenswerte Zu-
stand konnte bisher nicht erreicht werden. Statt
Entspannung ist trotz grosser Bautätigkeit eine
Verschärfung der Lage auf dem Wohnungsmarkt
eingetreten. Dies bestätigt auch der Bundesrat in
seinem Bericht. Wir müssen festhalten, dass die
Wohnverhältnisse, die Wohnsitten ganz andere
geworden sind, dass die Leute länger leben, die
Wohnungen länger behalten, dass der Drang eigene
Wohnungen zu haben, auch von Ledigen, stärker
ist, dass die Verwitweten aus Pietät ihre alte
Wohnung behalten, dass sie viel weniger zu ihren
Kindern ziehen. Kurz und gut: das Verlangen nach
der privaten Wohnungssphäre ist immer stärker ge-
worden. Ferner wollen Sie berücksichtigen, dass der
Wohnungsmarkt auch deshalb immer prekärer wird,
weil wir einer Bevölkerungsexplosion entgegen-
gehen. Ein Bevölkerungswissenschafter und Statis-
tiker an der Universität London hat festgestellt,
dass im Jahre 1959 2,7 Milliarden Menschen vor-
handen sind. Im Jahre 1975 werden es 4,4 Milliarden
sein; 90 Jahre später rechnet er mit viermal mehr
oder mit 11 Milliarden Menschen. Wenn wir sehen,
dass sich die Bevölkerung immer weiter vermehrt,
dass also ein Überschuss der Geburten über die
Todesfälle vorliegt, das heisst in jeder Sekunde
1,5 Menschen, in jeder Minute 90 Menschen, in
jeder Stunde 5400 Menschen, an jedem Tag 129 600
Menschen und in jedem Jahr 46 Millionen Menschen
mehr sein werden, so bestehen auch in dieser
Richtung gewisse Gefahren. Ob diese Produktions-
steigerung in der Schweiz parallel geht, vermag ich
weniger zu beurteilen. Sicher aber ist, dass schon
heute grössere Städte wegen dieser Wohnungsnot
gezwungen sind, entsprechend erschwerende Mass-
nahmen für den Zuzug von Fremden zu ergreifen,

um die Wohnungsnot nicht weiter zu erhöhen. Ich
frage: Ist mit diesen erschwerenden Zuzugsbestim-
mungen die Rechtsgleichheit geschaffen ? Ist da die
unbedingte Freiheit vorhanden ? Der Bundesrat
spricht selber von selbsttragendem oder ausge-
glichenem Wohnungsmarkt. Dieser Zustand ist erst
vorhanden, wenn das Angebot so gross ist, dass die
freie Konkurrenz wenigstens einigermassen spielt.
Erst dann können sich die Preise frei bilden. Sicher
ist, dass die Aufhebung der Preiskontrolle weder den
ausgeglichenen noch den selbsttragenden Wohnungs-
markt bringt.

Nun werden auch Vergleiche mit dem Ausland
gezogen, das den Abbau teilweise durchgeführt hat.
Es ist immer schwer, solche Vergleiche mit dem
Ausland heranzuziehen. In der Regel ist es so, dass
man aus der Statistik dasjenige heraus nimmt, was
einem behagt; das andere lässt man eben bleiben.
Deshalb hat die Statistik an sich eben nur relativen
Wert. Wenn schon immer auf Belgien hingewiesen
wurde, so ist zu bemerken, dass Belgien ganz
wesentlich mehr Anstrengungen für den Bau von
Neuwohnungen gemacht hat, als dies bei uns der
Fall ist. Auf Grund der Aktion, die im Jahre 1958
vorn Parlament für den Bau von 10 000 Wohnungen
nach sozialen Prinzipien beschlossen wurde, stellen
wir fest, dass nach den Mitteilungen in der Kommis-
sion, wie wir nachher auch in einem Bericht be-
stätigt erhielten, nach zwei Jahren nur 995 Woh-
nungen bewilligt worden sind. Warum dieses Ver-
sagen? Weil die Vorschriften zu eng sind, weil vor
allem kein Anreiz besteht, solche Häuser nach
sozialen Gesichtspunkten zu bauen, wie sie in der
Vorlage enthalten sind. Ich möchte einmal mehr
sagen, dass man für die kaufmännischen und tech-
nischen Angestellten, die Werkmeister überhaupt,
kein Verständnis hat, dass diese Kategorien in
keiner Weise berücksichtigt werden. Diese Aktion
wird also keine Verbesserung der Lage auf dem
Wohnungsmarkt bringen. Ich hoffe deshalb, dass
das Postulat, welches die Kommission gestellt hat,
das Minimum dessen ist, was das Parlament heute
vorkehren muss.

Betreffend die Altwohnungen, welche dem
freien Wohnungsmarkt entzogen bleiben, wird gel-
tend gemacht, dass diese meist von älteren Ehe-
paaren bewohnt werden und daher die räumliche
Ausnutzung durch eigene Familienangehörige frag-
lich sei. Da die möblierten Zimmer seit 1950 der
Kontrolle nicht mehr unterstehen, bietet sich für
die Mieter die Möglichkeit, durch Untermiete den
Eigenzins zu decken, sofern diese Untermiete
überhaupt gestattet ist. Ein Grossteil der Haus-
besitzer hat den Mietern überhaupt jede Untermiete
verboten. Viele Hausbesitzer wollen übrigens keine
Familien mit Kindern. Das war immer so. Ich
musste dies bereits im Jahre 1929 feststellen. Als
ich mit einem Kind dastand und keine Wohnung
bekommen konnte, war ich gezwungen, ein Haus zu
kaufen. Schon damals wurde an verschiedenen
Orten erklärt: Es tut uns leid und so weiter. Dieser
Zustand ist auch heute noch vorhanden; man nimmt
nicht gerne Kinder in das Haus auf. Ich möchte
darauf hinweisen, dass es zweierlei Altwohnungen
gibt. Ein Teil entspricht noch knapp den gesund-
heitlichen und hygienischen Bedürfnissen, aber in
ganzen Quartieren von Städten gibt es Wohnungen,
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bei denen die gesundheitlichen Verhältnisse in
keiner Weise in Ordnung sind. Ich möchte auch da
aus meinem Leben erzählen. Ich habe meine
Jugendzeit auch in einer solchen Bude verbracht,
in einer solchen Wohnung ohne Licht und ohne
Luft. Ich habe mir die Mühe genommen, vor zehn
Tagen diese Wohnung wieder zu besichtigen. Sie
war noch genau gleich. Das Elend geht also weiter.
Wenn solche Altwohnungen wegkommen, dann ist
es keine Sünde, kein Schaden; im Gegenteil, .hier
muss angesetzt werden.

Wenn Sie die Spekulation mit dem Boden be-
trachten, den Ausverkauf grosser Grundstücke an
Ausländer, die jeden Preis bezahlen, wenn Sie sehen,
wie Ausländer grosse Häuserblocks in der Schweiz,
auch im Aargau, in Lenzburg, Wohlen usw.,
zusammenkaufen, werden Sie feststellen, dass die
erste Reaktion eine Erhöhung der Mieten ist. Es ist
klar, dass solche Verkäufe, solche Spekulationen,
natürlich gewisse Rückwirkungen auf den Mietzins
haben. Die Gemeinden sollten hier vor allen Dingen
auch Massnahmen treffen gegen diese Boden-
spekulation. Ich weiss, dass es nicht sehr einfach ist.
Vielleicht sollte man versuchen, eben gemeinde-
weise das Land nur noch im Baurecht abzugeben.
Das wäre vielleicht eine" Lösung. Aber es wäre
sicher falsch anzunehmen, dass die Aufhebung oder
Lockerung der Mietpreiskontrolle zu einem Woh-
nungsaustausch zwischen den Inhabern der Alt- und
Neuwohnungen führen würde oder gar zu einer
Freisetzung dieser Wohnungen. Die Aufhebung
wird bei den Altwohnungen lediglich eine Preis-
erhöhung bringen. Wenn sich diese in einem trag-
baren Rahmen hält, versteht man es. Man muss sich
aber sofort fragen: Was ist tragbar, 5, 10 oder mehr
Prozent? Man redet von 30-40%. Man sieht, dass
die Begutachter, die Wissenschafter, in dieser
Frage mit ihren Meinungen auch auseinandergehen.
Vielleicht vergisst man aber auch bei der Beurteilung
der Mietzinse für Altwohnungen, dass vor dem
Krieg die Hypothekarzinsen fast durchwegs 5% und
mehr betrugen, während sie nach dem Kriege dann
auf 3,5% gesunken sind, so dass also auch hier eine
gewisse Reserve vorhanden ist.

Wie reagiert nun das Volk überhaupt bei einer
Erhöhung dieser Mietpreise ? Man redet von
langsamer und man spricht von rascher Anpassung.
Man glaubt aber, dass es in bezug auf den Index bei
5% sein Bewenden haben werde. Diese 5% sagen
allen denen, die unter einem Gesamtarbeitsvertrag
stehen, doch etwas. Dann nämlich müssen alle
Löhne angepasst werden. Wie ist es aber bei denen,
die nicht unter einem Gesamtarbeitsvertrag stehen,
bei den Angestellten, die immer als getreue Fridoline
zu warten haben?

Natürlich hätten diese Lohnerhöhungen auch
einen fühlbaren Einfluss auf die Industrie und auf
die gewerbliche Produktion, insbesondere auch auf
die Exportindustrie. Bei der Neuordnung muss man
unter allen Umständen darauf achten, dass die
Neuregelung nicht zu weiteren oder neuen Lohn-
forderungen führt.

Nun zum Schluss : Als neue weitere Massnahme
ist vorgesehen, die Preiskontrolle durch eine Preis-
überwachung zu ersetzen, also eine mildere Form.
Wenn man es mit der Überwachung ernst nehmen
will, dann braucht es in den Kantonen neue Kom-

missionen, die sicher viel Arbeit haben werden,
wenn sie ihre Pflicht ernst nehmen wollen. Der
bisherige Apparat wird dann einfach abgelöst durch
etwas Neues. Ob das Neue aber billiger und zweck-
mässiger sein wird, bleibt abzuwarten. Die Über-
wachung wird wahrscheinlich ja nur empfehlenden
Charakter haben, also keine Verbindlichkeit. Viel-
leicht besteht aber auch die Meinung, dass man es
mit der Überwachung gar nicht mehr so ernst zu
nehmen habe, es handle sich ja um eine Auslauf-
aktion. Schon allein die Frage zu entscheiden, was
eine angemessene Erhöhung sei, ob sie bei 10, 20,
30 oder 40% Mietzinserhöhung liege, wird Schwie-
rigkeiten verursachen. Wer wird diese Frage
richtig beurteilen ? Das wird besonders auch von
Kanton zu Kanton verschieden sein. Ich habe
schon darauf hingewiesen, dass auch da die Mei-
nungen der Wissenschafter auseinandergehen.

Für mich war es in der Kommission deprimierend
zu sehen, dass man uns über das Funktionieren die-
ser neuen Überwachung aber auch gar keine kon-
kreten Angaben machen konnte über das hinaus,
was in der Botschaft auf Seite 37 steht.

Als Grund für die neue Überwachung wird noch
erwähnt, dass die freie Mietzinsvereinbarung unter
den Parteien wieder hergestellt werde. Wenn zu
hohe Forderungen seitens des Vermieters gestellt
werden, dann hätte der Mieter Gelegenheit, eben
an die Überwachungskommission zu gelangen. Es
wird aber doch künftig so sein, dass bei übersetzten
Forderungen, mit denen man nicht einiggeht,
schlussendlich eben die .Kündigung des Miet-
verhältnisses als Endlösung bleibt. Solange Woh-
nungsmangel oder ausgesprochene Wohnungsnot
besteht, müssen rechtliche Voraussetzungen zum
Schütze der bedrohten Mieter weiterhin Geltung
haben. Dies gilt vor allen Dingen für den Aufschub
von Umzugsterminen, um den Gemeinden die not-
wendige Zeit zu geben zur Beschaffung menschen-
würdiger Unterkunft für Familien; es sind ja
meistens kinderreiche Familien, die davon betroffen
werden und denen solche Unterkunft nicht sofort
zur Verfügung gestellt werden kann.

Der Mieterschutz ist ein notwendiges Korrelat
zur Preiskontrolle. Diese ist notwendig, solange der
Leerwohnungsbestand ungenügend ist und weil man
immer noch kinderreiche Familien an vielen Orten
als unerwünscht betrachtet. Die Aufhebung der
Mietpreiskontrolle würde diesen Schutz illusorisch
machen.

Bei meinem Entschluss, für die Mehrheit, also
für Rückweisung an den Bundesrat zu stimmen,
Hess ich mich von der Sorge um die Steigerung der
Lebenshaltungskosten und der dadurch zu erwarten-
den Beunruhigung bei den Mietern und Arbeit-
nehmern ganz allgemein leiten. Ich möchte Sie
deshalb auch in diesem Sinne bitten, für Rück-
weisung der Vorlage zu stimmen.

Steinmann: Ich will meinen Ausführungen einige
Bemerkungen zum Votum von Herrn Meyer-Boiler
vorausschicken. Herr Meyer-Boiler hat hier er-
wähnt, die Botschaft sei ein wohl ausgewogener
Kompromiss. Er hat die" Botschaft gerühmt. Da
muss ich nun sagen: Ich habe in meiner nun schon
einige Jahre dauernden Tätigkeit im Nationalrat
eigentlich noch nie eine derart widersprüchliche
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Botschaft gelesen wie die, über die wir nun heute
verhandeln.

Herr Meyer-Boiler hat ferner erklärt, die Preis-
kontrolle wäre nicht in der Lage, das Wohnungs-
problem zu lösen. In ähnlicher Weise hat sich auch
Herr Speiser im Ständerat geäussert. Darauf ist zu
erwidern, dass die Preiskontrolle nie die Aufgabe
gehabt hat, das gesamte Wohnungsproblem zu lösen.
Sie hat nur einen Teil der Aufgaben des Wohnungs-
problems zu lösen. Es ist also eine ganz falsche Dar-
stellung der Aufgaben der Preiskontrolle.

Über die Widersprüche in der Botschaft werde
ich Ihnen nachher noch einige Ausführungen
machen.

Als wir am 8. Dezember 1955 hier im Rate über
die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Ver-
fassungsartikels über die beschränkte Preiskontrolle
diskutierten, lag ein einstimmiger Antrag der
vorberatenden Kommission vor. Auf Grund der
damaligen Verhältnisse und der Ausführungen in
der Botschaft wurde die Vorlage mit 136 Stimmen
ohne Gegenstimme gutgeheissen, die zeitliche Ver-
längerung also beschlossen. Heute gelangt der
Bundesrat mit einem völlig anderen Antrag in der
gleichen Sache an unseren Rat, der weitgehende
soziale und wirtschaftliche Folgen hat. 1955 war
die Aussprache hier im Rat eigentlich sehr kurz.
Sie befasste sich mehr mit den juristischen Inter-
pretationen der Artikel l und 2. Wegen der Wei-
terführung der Preiskontrolle gab es eigentlich
keine materiellen Diskussionen. Man hatte die
Notwendigkeit einer solchen Weiterführung offen-
bar allseits anerkannt. Um so erstaunter ist man
heute über den, neuen Antrag des Bundesrates.
Man stellt sich die Frage: warum kommt der
Bundesrat zu einer derart vollständig anderen
Anschauung der Sache? Haben sich die Ver-
hältnisse von damals in so massgebender Weise
verbessert, dass man zu einem solchen Antrag an die
Räte gelangen kann ? Prüft man nun die früheren
Aussagen und Begründungen des Bundesrates zu die-
ser Sache, so erlebt man recht eigenartige Über-
raschungen. Gestatten Sie mir, dass ich hier einige
Proben zitiere.

Im Mai 1952 begründete der Bundesrat den
damaligen Bundesbeschluss unter anderem mit
folgenden Ausführungen: er habe den Zweck „wirt-
schaftlich und sozial nachteilige Auswirkungen, die
bei Belassung der vollen Freiheit auftreten könnten,
zu verhindern." Ferner sagte er: „Steigen die
Preise in übersetzter Weise, so vermindert sich der
Wert des Frankens." Auf diesen letzten Satz
möchte ich besonderes Gewicht legen. Damals war
der Leerwohnungsbestand, Ende 1951, noch auf
0,24% in den fünf Grossstädten und 0,35% in den
grossen Gemeinden ; die Lebenshaltungskosten stan-
den Ende März 1952 auf 170,8 Punkten. Damals
stellte der Bundesrat auch noch folgendes fest
(auf Seite 22 der Botschaft) : „Ebenfalls im Sinne
eines starken Preisauftriebes würden die Hand-
änderungen wirken. In der Erwartung der künftigen
Lockerung oder Aufhebung der Mietzinskontrolle
werden heute für Liegenschaften Preise bezahlt, die
den Käufern eine Bruttorendite von nur 5 oder
vielfach sogar nur 4% erlauben. Würde die Miet-
zinskontrolle nun wegfallen, so wäre es bestimmt
das Bestreben der neuen Grundeigentümer, die

Mietzinse so zu erhöhen, dass auch eine angemessene
Verzinsung des vollen überhöhten Kaufpreises ein-
treten würde." Das sagte der Bundesrat 1952. Was
sagte er später ? In der Botschaft vom 8. Mai 1956
stellte er folgendes fest: der Leerwohnungsbestand
in den fünf Grossstädten betrage nur noch 0,19%,
in den 462 Gemeinden mit über 2000 Einwohnern
noch 0,55%. Der Lebenskostenindex sei auf 172
Punkten angelangt (Januar 1956). Der Bundesrat
sprach auch von einer sogenannten Auslaufaktion,
mit der Prophezeiung: „Hält der Wohnungsbau im
gegenwärtigen Ausmass an, so dürfte bald einmal
der Nachholbedarf gedeckt sein." Ferner sagte er,
es werde dann der Druck in erster Linie bei den
überteuerten Neuwohnungen einsetzen. Auf Seite 2
seiner Botschaft von 1956 schreibt er:

„Die Notwendigkeit der Weiterführung der
jetzigen Preiskontrolle in den nächsten Jahren er-
gibt sich sowohl aus der allgemeinen Wirtschaftslage
im Inland, als auch aus der Situation der schwei-
zerischen Wirtschaft im Rahmen der internationalen
Konkurrenzwirtschaft."

Ferner sagte er: „Die Stabilität der Kaufkraft
des Geldes und die Konkurrenzfähigkeit unserer
Wirtschaft auf den Weltmärkten müssen wir nach
wie vor, sowohl für heute, als auch für die weitere
Zukunft als erstes Ziel der Wirtschaftspolitik an-
sehen."

Und nun noch zwei weitere wichtige Aussagen
von Bundesräten: Bundesrat Rubattei erklärte zum
Wohnungsmarkt im September 1952, er körine
„die Wiederherstellung eines freien Wohnungs-
marktes nicht verantworten, bevor eine Normali-
sierung der Verhältnisse eingetreten ist. Das ist
solange nicht der Fall, als das Angebot an Leer-
wohnungen nicht einmal 1% des Wohnungs-
bestandes erreicht. Dabei ist aber nicht nur dieser
Prozentsatz als solcher in Betracht zu ziehen,
sondern auch die Zusammensetzung des Leer-
wohnungsbestandes in bezug auf Grosse und Preis-
lage." Ich zitierte hier Herrn Bundesrat Rubattel.
Dass wir heute von dieser recht vernünftigen
Voraussetzung — wobei man sich höchstens fragen
kann, ob 1% das richtige Mass sei - noch weit ent-
fernt sind, geht auch aus der heute vorliegenden
Botschaft hervor. Wir sind nicht nur weit entfernt
von dem durch den Bundesrat damals als Minimum
bekanntgegebenen Mass, sondern es ist sogar eine
starke Verschlimmerung des mengenmässigen An-
gebotes an Wohnungen eingetreten, seit 1952 und
seit 1956.

Warum nun diese Zitate ? Ich glaube, sie be-
leuchten am deutlichsten

1. wie materiell unbegründet die heutige Vor-
lage des Bundesrates ist;

2. wie der Bundesrat sich in jeder Beziehung
widerspricht mit den heutigen Anträgen gegenüber
den Meinungen, die er früher öffentlich bekannt-
gegeben hat. Denn was der Bundesrat heute vor-
schlägt, ist ein Fallenlassen — um keinen schärferen
Ausdruck zu gebrauchen - aller bisher öffentlich
bekanntgebenenen Grundsätze und Richtlinien.
Kann man sich in der Folge noch einen schärferen
Widerspruch vorstellen in dieser Sache, als wenn der
Bundesrat auf Seite 25 der neuen Botschaft
schreibt :



10. Dezember 1959 775 Preiskontrolle. Weiterführung

„Statt einer Entspannung ist in Wirklichkeit
aber trotz der ausserordentlichen Bautätigkeit eine
eindeutige Verschärfung der Lage -auf dem Woh-
nungsmarkt eingetreten. Die Leerwohnungszählung
vom 1. Dezember 1958 ergab in allen Grössen-
klassen der erfassten Gemeinden, vor allem in den
Städten, eine weitere Verschlimmerung der Lage."

Er belegt das mit statistischen Zahlen. Zum
Lebenskostenindex folgendes: Ich erinnere erneut
an jene Bundesratsworte aus dem Jahre 1955, als
der Index bei 172 Punkten stand. Damals sagte der
Bundesrat: „Dem gegenwärtig hohen Stand der
Kosten der Lebenshaltung, der manche Konsumen-
ten beunruhigt, wird seitens der Behörden alle
Beachtung geschenkt." Ferner sagte er, man wolle
(ich zitiere) : „die Ursachen der Teuerung abklären
und Mittel prüfen, um ihr entgegenzuwirken.
Inzwischen kann jetzt schon für die nächsten
Monate eine leichte Rückbildung seitens der
Lebenshaltungskosten in Aussicht gestellt werden."
Jetzt steht der Index auf 181,6 Punkten, also
nahezu 10 Punkte höher als damals, als der Bundes-
rat sich in dieser Weise äusserte. Frage: Ist der
Bundesrat heute, wenn er uns diese Botschaft
unterbreitet, weniger beunruhigt, als dies im Jahre
1955 der Fall war ? Und nun kommt das Erstaunliche
und Unbegreifliche auf Seite 48 der Botschaft, wo
es heisst, dass sich der Bundesrat „im Gegensatz
zum geltenden "Recht ein ausdrückliches Mandat zur
Durchführung des Abbaues der Mietzinskontrolle
erteilen" lassen will. Ich glaube, schärfere Wider-
sprüche, als sie hier in der Botschaft an den Tag
treten, kann man sich kaum mehr vorstellen. Man
muss sich fragen: Warum und wieso dieser Wider-
spruch, dieser völlig unlogische Antrag, der im
totalen Widerspruch steht zu allen früheren Ver-
nehmlassungen des Bundesrates, wo man doch in
der Botschaft die Feststellung liest, dass eine ein-
deutige Verschärfung der Lage auf dem Wohnungs-
markt heute besteht? Wo sind da die Bestre-
bungen zugunsten der Familien nach Artikel 34
unserer Verfassung, die der Bund im Wohnungs-
wesen anstreben soll ? Man fragt sich auch unwill-
kürlich: Wo sind denn jene machtvollen Kräfte zu
suchen, die den Bundesrat veranlassen konnten,
entgegen allen früher bekannten Grundsätzen und
Richtlinien heute bei dieser Sachlage einen solchen
Antrag zu stellen, wo er doch selber eindeutig fest-
stellt, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt
schlechter ist als je ? Ich stelle die Frage, obwohl ich
weiss, dass sie dem Bundesrat recht unangenehm in
den Ohren klingt. Es sind meines Erachtens jene
Finanzkräfte, die hinter den heute so enorm
wachsenden Immobilien-Investement-Trusts und
den ebenfalls zunehmenden Immobilienaktiengesell-
schaften stehen. Dieser heute so mächtige anonyme
Hausbesitz, der heute über ein Kapital von zirka
1,2 Milliarden Franken verfügt, hat ein enormes
Interesse an der Aufhebung der Mietzinskontrolle;
denn gerade diese Kreise sind es, die in den letzten
Jahren Liegenschaften in grossem Umfange zu
hohen Preisen und zu heute ungenügender Rendite
gekauft haben. Gemäss den Worten des Bundes-
rates im Jahre 1952 haben diese Leute, weil sie
nicht mehr auf ihre Rechnung kommen, das grösste
Interesse daran, dass die Mietzinskontrolle abgebaut
wird. Ich vermute sehr, dass der Bundesrat gerade

diesen Kräften mit der neuen Vorlage dienen will.
Man muss sich die Frage stellen: Kann das etwa ein
rechtmässiger Grund sein, Zehntausende von Fa-
milien mit materiell ungerechtfertigten Mietzins-
aufschlägen und mit der Drohung, die Wohnung zu
verlieren, zu belasten? Was hier vorgeschlagen
wird, ist unter den heutigen Verhältnissen einfach
eine Provokation der Mieterschaft. Man kann wohl
mit Recht annehmen, dass die Initiative für diese
Vorlage, für diese totale Änderung, für diesen
Wunsch nach einem Mandat für den Bundesrat,
dass die Mietzinskontrolle innert 4 Jahren abgebaut
werden soll, von diesen mächtigen Gesellschaften
herrührt. - Denn die Begründungen, die man hier
früher für den Abbau der Mietpreiskontrolle vor-
brachte, kommen heute nicht mehr zur Geltung.
Man sagt heute nicht mehr, die Mietzinskontrolle
trage die Schuld am Wohnungsmangel. Das haben
übrigens die Wissenschafter in der letzten Zeit sehr
deutlich widerlegt. Auch die frühere Begründung,
dass der heutige Hausbesitz, nachdem in den
letzten Jahren 22% Aufschlag erfolgten, nicht auf
seine Rechnung komme, fällt ebenfalls dahin.
Interessanterweise ist in der Botschaft auch enthal-
ten, dass nach den generell bewilligten Mietzins-
aufschlägen die Verteuerung für den Hausbesitz
ausgeglichen worden sei. Da muss man sich fragen:
Wo sind nun die Gründe, dass man mit einer derart
scharfen Vorlage vor die Räte tritt und glaubt, die
Räte könnten ihr zustimmen? Die richtige Ant-
wort in dieser Sache ist die Zustimmung zum
Antrag der Mehrheit der Kommission.

Nun möchte ich noch ein Wort an unseren
verehrten Kollegen Dr. Häberlin richten. Im Sep-
tember 1956 haben wir hier ebenfalls über die
Preiskontrolle gesprochen. Ich hatte damals im
Namen der sozialdemokratischen Fraktion einen
Abänderungsantrag zu vertreten. Herr Kollege
Dr. Häberlin hat ihn, wie er das immer macht, mit
grösster Verve bekämpft und gemäss Protokoll
unter anderem folgendes mit gehobenem Tonfall (ich
erinnere mich noch sehr gut) ausgeführt: „Der An-
trag des Herrn Steinmann ist nur verständlich unter
der Voraussetzung, dass die heutigen wirtschaftlichen
Verhältnisse noch bis ins Jahr 1960 unverändert
fortdauern werden. Herr Steinmann, das ist eine
gefährliche Prophezeiung. Ich will das in mein
Gehirn aufnehmen, und vielleicht habe ich in ein
bis drei Jahren die Möglichkeit, Herrn Steinmann
daran zu erinnern, um zu zeigen, dass er auch hier
eine etwas gefährliche Prophezeiung gewagt hat."
Er hat dann in einem anderen Zusammenhang in
der gleichen Sache auch noch den Satz geprägt:
„Aber die Verhältnisse werden sich schnell normali-
sieren."

Nun möchte ich zum Schlüsse meiner Aus-
führungen Herrn Kollega Dr. Häberlin fragen : Wer
hat nun damals falsch prophezeit? (Heiterkeit).

Hess-Thurgau: Ich möchte vorweg nehmen, dass
ich in der Kommission, welche den bundesrätlichen
Entwurf über die Weiterführung der Preiskontrolle
zu beraten hatte, für Eintreten auf die Vorlage
votierte. Ich möchte Sie auch heute bitten, für
Eintreten auf die Vorlage zu stimmen. Ich gehöre
damit nach Auffassung von Herrn Kollega Schütz
zu jenen Mitgliedern des Rates, die eine wenig
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fortschrittliche Haltung einnehmen; ich muss aber
hei dieser Gelegenheit gleich anführen, dass vielleicht
diese Qualifikation, wie sie Herr Schütz ausgeteilt
hat, im Volke draussen nicht akzeptiert würde,
wenigstens nicht bei der Mehrheit des Volkes. Über
die Gründe, die auch bei mir für diesen Entscheid
massgebend waren, kann ich mich ebenfalls kurz
fassen, denn ich habe die Auffassung, dass Sie kein
Bedürfnis haben, noch längere Reden anzuhören.
Diese Gründe sind ja bereits von verschiedener
Seite, vor allem auch vom Kommissionspräsidenten
und von Herrn Meyer-Zürich, dargetan worden.
Vorweg möchte ich nur eines betonen: Auch die
Gegner jener Vorlage, die heute zur Diskussion
steht, sind sich darüber klar, dass die Mietzins-
kontrolle und die Preisausgleichskasse Überbleibsel
aus der Kriegszeit sind, dass diese Massnahmen
nicht dauernd Verfassungsbestimmung sein können,
sondern dass sie abgeschafft werden müssen. Das
wurde auch heute in der Diskussion erklärt. Diese
Auffassung wurde bereits auch in den Kommissions-
beratungen mit aller Deutlichkeit dargetan. Es ist
aber immerhin festzuhalten, dass es sich bei der
vorgeschlagenen Verfassungsänderung nicht um
einen generellen Wegfall, sondern nur um einen
schrittweisen Abbau der Preiskontrolle handelt.
Das heisst mit ändern Worten: Anstelle der Miet-
zinskontrolle tritt nach dem vorgesehenen Ver-
fassungszusatz die Mietpreisüberwachuhg. Diese
Feststellung ist sicher nicht unwesentlich bei der
Beurteilung der Probleme, die hier zur Diskussion
stehen.

Dann aber darf man sicher eines in diesem Zu-
sammenhang auch nicht übersehen. Sicher ist un-
befriedigend die Diskrepanz, die sich immer stärker
auszuwirken beginnt, das heisst die ungleiche Be-
handlung der Mieter von Altwohnungen und jener
von Neuwohnungen, also jenen, die gehalten sind,
Wohnungen zu mieten, die nach dem 1. Januar 1947
bezogen worden sind. Mit der Erweiterung der Zahl
der Neuwohnungen tritt dieser Unterschied immer
wieder in Erscheinung, und dies eher stärker, und
zwar vor allem durch die Steigerung der Baupreise.
Die Steigerung der Baupreise wird besonders auch
durch die Verkürzung der Arbeitszeit in der Bau-
branche auch in Zukunft kaum zu vermeiden sein.

Unbestritten ist ferner, dass vor allem ältere
Mieter mit höherem Einkommen die sogenannten
Altwohnungen nicht freigeben wollen, während be-
sonders jüngere Leute mit eher geringerem Ein-
kommen die höheren Mietzinse in den Neuwohnungen
auf sich nehmen müssen. Das ist sicher ebenfalls
unbefriedigend, und wir schaffen damit gewisser-
massen zwei Kategorien von Bürgern mit verschie-
denen Rechten.

Wesentlich bei der Beurteilung dieser Frage
scheint mir aber auch die Feststellung, die immer
wieder gemacht wird, dass' vermöge des heutigen
Zustandes die bestehenden Altwohnungen nicht
mehr renoviert, ja vielfach nicht mehr instand-
gehalten werden. Es ist in diesem Zusammenhang
schon oft, zum Beispiel auch während der Kommis-
sionsberatungen, und dies nicht mit Unrecht, auf die
Verhältnisse in unseren Nachbarstaaten hingewiesen
worden, wo auf Grund der dort bestehenden Vor-
schriften solche Wohnbauten einfach nicht mehr
erneuert werden und wo sie in einem gewissen Sinne

beinahe eine Gefahr für die Bewohner und deren
Umgebung bilden. Ich glaube, soweit dürfen wir die
Verhältnisse in unserem Lande, ich möchte sagen
mit den gepflegten Dörfern und Städten, nicht
kommen lassen. Wir müssen einer derartigen Ent-
wicklung entgegentreten, bevor es soweit zu kommen
droht.

Anderseits wurden auch in der Kommission Bei-
spiele erwähnt, wo verhältnismässig gut erhaltene
Wohnbauten in günstiger Lage abgerissen und
zusammengeschmissen werden, um nachher einen
Neubau erstellen zu können, bei dem dann die Be-
messung des Mietzinses nach ganz anderen Normen
vorgenommen werden kann. Das sind sicher unbe-
friedigende Zustände, die wir nicht zu einem Dauer-
zustand werden lassen dürfen.

Dann ist in der Kommission und auch hier im
Rate vor allem auf die enormen Preissteigerungen
und die damit verbundene Steigerung des Lebens-
haltungskostenindexes hingewiesen worden. Es
wurde erklärt, dass die Mieten für Altwohnungen
um 40 und mehr Prozent steigen würden und dass
der Index der Lebenshaltungskosten damit enorm
in die Höhe getrieben würde. Ich glaube, wenn diese
Vermutungen zuträfen, wenn derartige Steige-
rungen der Kosten befürchtet werden müssten, dann
würden auch wir uns, trotz alledem, für eine Weiter-
führung der Preiskontrolle entschliessen müssen.
Wir glauben aber, dass die Befürchtungen der Be-
fürworter der Preiskontrolle in dieser Beziehung bei
weitem nicht in dem Masse begründet sind, wie man
das wahr haben will, und dass derartige Preis-
erhöhungen nicht eintreten werden. Das wurde auch
von kompetenter Stelle mit aller Deutlichkeit er-
klärt. Anderseits - es ist auch vom Herrn Kommis-
sionspräsidenten darauf hingewiesen worden — ist
von der Kommission selbst ein Postulat bearbeitet
worden, das nach seinem Inhalt dazu angetan ist,
den bestehenden Missverhältnissen auf dem Woh-
nungsmarkt, soweit solche vorhanden sind, ent-
gegenzutreten. Das sind die Überlegungen, die auch
die Vertreter der Landwirtschaft dazu geführt
haben, der Vorlage des Bundesrates ihre Zustim-
mung zu geben.

Nun noch ein kurzes Wort zur Preisausgleichs-
kasse Milch. Wir sind der Meinung, dass auch hier,
wie das vorgesehen ist, ein gewisser Abbau ein-
geleitet werden darf. Ich will nicht darüber reden,
dass die Milchverbilligung in den Städten - und
nur um eine solche handelt es sich in diesem Zu-
sammenhang - immer noch als Subvention an die
Landwirtschaft verbucht wird, und im Rahmen
dieser Vorlage handelt es sich ebenfalls nur um einen
teilweisen Abbau.

Durch die im Verfassungszusatz in Artikel 2 vor-
gesehene Massnahme sollen von den rund 12 bis
13 Millionen Franken, die für die Verbilligung der
Konsummilch aufgewendet werden, rund 3-4 Mil-
lionen Franken in Wegfall kommen. Das würde in
den Städten jedenfalls einen Milchpreisauf schlag von
l Rappen bedingen. Von Seiten der Anhänger der
Preiskontrolle wird nun erklärt, dass durch eine
solche Massnahme ein Rückgang des Verbrauches
an Konsummilch zu befürchten wäre. Ich glaube
aber : Man darf wohl auch hier nicht dramatisieren.
Wenn zum Beispiel auf Grund der heutigen Ordnung
die Konsumenten von Sitten 63 Rappen je Liter
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Milch bezahlen können, dann kann wohl auch den
Konsumenten von Basel zugemutet werden, dass sie
statt 58 Rappen 59 Rappen für den Liter Konsum-
milch bezahlen. Im übrigen ist es ja so, dass gerade
in Sitten der Zuschuss dann nur 1,8 Rappen beträgt,
also dort, wo vielleicht eine grössere Zulage not-
wendig wäre, währenddem dann in Basel 4 Rappen
Zuschuss ausgerichtet werden. Wenn den Konsu-
menten diese Auflage nicht zugemutet werden darf,
dann liegt es immer noch im Rahmen der Ent-
schliessungsbefugnis der Gemeinden und der Städte,
von dieser Seite her einen Zuschuss zu gewähren.
Dass es sich hier niemals um Summen handelt, die
etwa nicht tragbar wären, möge nur ein einziges
Beispiel zeigen: Eine Familie mit einem Verbrauch
von 3 Litern Milch je Tag erfährt pro Jahr eine
Mehrbelastung von sage und schreibe Fr. 10.95.
Also Fr. 10.95 für das ganze Jahr. Das ist ungefähr
die Quintessenz, und das ist die Mehrbelastung, die
aus dieser Neuordnung resultiert. Ich glaube nun
doch, es gehe nicht an, bei den heutigen Verhält-
nissen eine solche Mehrbelastung generell etwa als
untragbar bezeichnen zu wollen. Damit - ich komme
zum Schluss - darf wohl ohne Übertreibung gesagt
werden, dass auch diese Massnahme verantwortet
werden kann.

Aus allen diesen Überlegungen ersuche ich Sie,
den Rückweisungsantrag der Kommissionsmehrheit
abzulehnen und auf die Vorlage des Bundesrates
einzutreten.

M. Vincent: II va sans dire que nous approuvons
et que nous appuyons vigoureusement la proposition
formulée par la majorité de la commission, proposi-
tion de renvoi. On peut rétrospectivement se deman-
der quels ont été les défauts du contrôle des prix que
nous proposons malgré tout de maintenir. On voit,
si l'on y réfléchit, que ce qui lui a toujours manqué,
c'est d'adjoindre à ce système de contrôle des prix
et des loyers des mesures claires et efficaces de lutte
contre la spéculation immobilière, ainsi qu'une inter-
diction de démolition des immeubles encore habi-
tables. Mais enfin, tel qu'il est, et avec ses imper-
fections et ses insuffisances, ce contrôle doit être
maintenu en tout cas encore pendant une période
de quatre ans. Nous nous opposons donc résolument
à ce que l'on revienne à ce qu'on appelle d'une ex-
pression assez pudique «la liberté de formation des
prix» ou «la libre formation des prix», ce qui revient
à dire qu'on en reviendra à la loi de la jungle et que
les propriétaires pourront disposer du sort des loca-
taires sans que ceux-ci soient assurés d'une protec-
tion quelconque.

On cherche aussi dans le message du Conseil
fédéral et on l'a répété à cette tribune aujourd'hui,
à faire admettre que la protection des locataires et
le contrôle des loyers et des prix seraient des sé-
quelles de l'économie de guerre. Le Conseil fédéral,
dans son rapport, nous dit que «le moment est venu,
quatorze ans après la fin de la guerre, d'en finir avec
ces mesures».

Il est bien vrai que ces mesures ont été prises en
temps de guerre et parce qu'on était dans une
période extraordinaire et qu'aussitôt après, au
lendemain de la guerre, elles ont été prolongées mais
il n'en reste pas moins que ce ne sont pas des mesures
d'économie de guerre et qu'elles ont été prises et
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maintenues en raison de l'incapacité de l'économie
dite libérale à résoudre le problème du logement.

La menace est très claire pour les locataires. Du
reste, M. Chaudet, président de la Confédération, ne
l'a pas caché au Conseil des Etats, dans la séance du
6 octobre, lorsqu'il a bien précisé qu'il convenait de
revenir au plus vite à la fixation libre des loyers et
de supprimer rapidement les mesures qu'il a quali-
fiées de «temporaires par définition». «Le contrôle
des loyers, a-t-il ajouté, a pour effet d'augmenter la
demande moyenne d'appartements soit, en d'autres
termes, de réduire la possibilité moyenne d'habita-
tion et par conséquent le nombre des appartements
vacants.» C'est là une considération assez étrange
dans la bouche d'un membre du gouvernement, puis-
que cela revient à dire en clair qu'il faudrait entasser
les locataires et les familles dans des appartements
plus coûteux et les obliger ainsi à renoncer à des
aises qu'ils auraient prises. Curieux idéal au point de
vue social.

On ne s'en étonne pas, au fond, quand on sait à
la demande de qui ces propositions sont faites. J'ai
constaté d'ailleurs avec satisfaction que le rappor-
teur de langue française, M. Giroud, découvrait que
les intérêts de classes sont encore très influents dans
la société où nous vivons et le «front de classe», si
vous me permettez cette expression après le rappor-
teur, est très nettement tracé: d'un côté les proprié-
taires immobiliers, l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, les associations patronales, les associa-
tions suisses des banquiers, la Société suisse des
entrepreneurs, ingénieurs et architectes et, de l'autre
côté, vous avez toutes les organisations de salariés,
de consommateurs, de locataires et d'employés,
quelles que soient leurs tendances et leurs opinions.
Par surcroît, vous avez tous les gouvernements can-
tonaux à l'exception d'un seul qui, paraît-il, est
resté silencieux.

D'autre part, ce que nous propose ce texte est
d'autant plus inadmissible que le Conseil fédéral
emploie une méthode et une formule «commerciale»
qu'il avait prohibée pendant la guerre, c'est-à-dire
qu'il propose un marché couplé. Dans un seul et
même article, l'article premier du projet qui nous
est soumis, il nous propose une solution qui serait à
prendre ou à laisser en bloc : accepter ou refuser d'ad-
mettre la possibilité pour la Confédération de conti-
nuer à protéger les locataires et à contrôler les loyers.
Mais, à l'alinéa 2, tout aussitôt il ajoute que le con-
trôle des loyers sera réduit graduellement. Par consé-
quent c'est une formule obligatoire, imperative, une
démobilisation obligatoire du contrôle des loyers.

Remarquez, et plusieurs orateurs l'ont souligné à
cette tribune, que si l'on parle ensuite de la possi-
bilité d'une surveillance, personne ne nous indique
d'une manière quelconque quelle sera cette surveil-
lance, quelles seront ses modalités, en quoi elle con-
sisterait et d'ailleurs même l'article qui nous est pro- o
posé nous dit bien que cette surveillance sera facul-
tative. Le contrôle des loyers «pourra» être rem-
placé par une surveillance.

Nous n'avons pas été rassurés par la discussion
qui a eu lieu au Conseil des Etats, pas plus par les
déclarations qui ont été faites par le représentant du
gouvernement que par les interventions de différents
conseillers. D'ailleurs pas davantage par le vote qui
est intervenu au Conseil des Etats, qui, comme vous
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le savez, par 30 voix contre 5, a accepté le projet.
C'est ainsi, par exemple, que nous avons vu M. Spei-
ser, conseiller aux Etats d'Argovie, déclarer que ce
débat lui rappelait une histoire de son enfance, celle
d'une vieille grand'mère qui disait: Les petits en-
fants ne doivent pas se jeter à l'eau avant de savoir
nager. M. Speiser disait, «plaisamment» (dans son
esprit tout au moins) qu'il s'agissait d'apprendre à
nager aux locataires, c'est-à-dire de les jeter à l'eau.
C'est là l'orthodoxie libérale la plus cruelle et la plus
cruellement manifestée et exprimée. Il faut jeter les
locataires à l'eau. On verra bien comment ils se
débrouilleront.

Plusieurs orateurs au Conseil des Etats ont dé-
claré que le projet était fait pour faire cesser des
immixtions dans le droit de propriété et ne plus
porter atteinte au principe d'égalité devant la loi.

M. Chaudet, président de la Confédération, a
insisté, lui aussi, au Conseil des Etats également sur
le fait qu'on ne pouvait pas attendre la fin de la
pénurie du logement. Il a déclaré textuellement : «Si
l'on voulait attendre que le marché immobilier soit
normalisé pour démobiliser le contrôle des loyers,
on ne le ferait jamais, parce que le marché immobilier
ne se normalisera qu'au fur et à mesure de la réduc-
tion du contrôle des loyers, au fur et à mesure que
des appartements anciens deviendront disponibles
sur le marché». C'est une formule certainement moins
brutale et moins imagée que celle qu'avait employée
M. Speiser mais dans le fond, c'est la même idée.
Autrement dit, on veut obliger les locataires à se
plier et à payer.

La pénurie, on vous l'a dit et répété ici aujour-
d'hui, reste totale. Elle est totale dans les villes. Elle
se double d'une spéculation immobilière éhontée.

Le tableau que le Conseil fédéral publie lui-même
dans son message, page 28, en donne une image par-
fois tragique. On a renoncé à compter la deuxième
décimale. On vous dit que la pénurie se traduit par
le fait que le nombre d'appartements vacants, est de
0,0 dans la plupart des grandes villes. Quelquefois,
il est de 0,1. La situation s'est encore aggravée en
raison du refus de construction en 1958 qui a pesé
encore sur le marché du logement.

A Genève, vous me permettrez de citer le cas du
canton qui nous a envoyé ici, il y a 10 appartements
vacants en tout et pour tout; c'est dire qu'il n'y en
a point. A Zurich, 18, à Baie, 29, à La Chaux-de-
Fonds12.

Dans la ville de Genève, nous assistons à la venue
chaque année de 5000 à 6000 nouveaux habitants
qui viennent encore compliquer et aggraver la crise
du logement. Nous sommes donc loin, encore très
loin, du moment où l'on pourra dire que la pénurie
du logement a disparu. Même le rapport du Conseil
fédéral avoue que pour qu'on puisse parler du ré-
tablissement d'une situation normale sur le marché

o du logement, il faut qu'il y ait 1% d'appartements
vacants dans l'ensemble du pays et 1,5% dans les
grandes villes. De l'avis général, il se passera encore
des années et des années avant qu'on y parvienne.
Si le texte qui nous est proposé par le Conseil fédéral
était accepté, les conséquences pour les locataires,
vous les connaissez. L'expert désigné par le Conseil
fédéral n'en a pas fait mystère. M. Sicher a souligné
que l'indice des loyers passera de 141 à 175 et qu'il
faudra s'attendre à une augmentation de 9,2 de

l'indice général du coût de la vie. Malgré cela, abso-
lument obnubilé par les impératifs de l'orthodoxie
libérale sur le plan économique, l'expert Sieber se
prononce non seulement pour une démobilisation du
contrôle des prix, non seulement pour sa suppres-
sion mais encore pour une démobilisation aussi
rapide que possible. Il déclare: «A notre avis, la
nouvelle réglementation ne devrait pas étendre la
période de démobilisation globale du contrôle des
loyers sur un très grand nombre d'années; quatre
ans apparaissent à l'auteur comme un maximum».
Autrement dit, voilà un expert qui non seulement
est partisan de jeter les locataires à l'eau pour leur
apprendre à nager mais il veut le faire le plus rapide-
ment possible, dans le plus bref délai possible. Cer-
tains orateurs au Conseil des Etats ont calculé ce que
cela représente comme profit pour les propriétaires
immobiliers. M. Spühler, se fondant sur les statis-
tiques zurichoises, a constaté que sur 89 000apparte-
ments, les propriétaires immobiliers encaisseraient
chaque année une plus-value de 50 millions de francs.
Se fondant également sur les travaux pour l'en-
semble du pays présentés par M. Bickel, le même
M. Spühler a dit que la plus-value, encaissée par les
propriétaires immobiliers serait de 300 millions de
francs. Et ceci sans tenir compte de l'augmentation
du loyer des appartements de construction récente,
moderne, qui seront entraînés inévitablement et
fatalement dans le mécanisme de la hausse. On
évalue que si les appartements de construction
ancienne augmentent de 35% en moyenne, cela
entraînerait, par voie de conséquence, une augmen-
tation minimum de 10% des appartements de cons-
truction récente. C'est dire que le danger est grave
pour les locataires, si les profits sont très élevés pour
les propriétaires.

Et, au surplus, il y a des aveux dans le message
même. Dans celui-ci, le Conseil fédéral avoue que
les mesures envisagées ne remédieront en rien à la
situation actuelle. Il déclare: «Nous sommes cons-
cients du fait que la suppression du contrôle des
loyers ne saurait résoudre tous les problèmes de poli-
tique sociale en matière de logements».

Il avoue, à un autre endroit, que les trois hausses
généralisées intervenues en 1954, en 1955, en 1957
n'ont eu aucun effet pratique sur le marché du
logement.

Il avoue encore qu'on ne pourra pas construire
beaucoup dans les faubourgs des grandes villes,
étant donné qu'il y a des difficultés en matière de
communication, de ce qu'il appelle «colonisation»,
d'impôts, etc.

Ce qu'il faudrait, nous le savons, ce serait une
législation efficace contre la spéculation immobilière
prévoyant des interdictions de démolition des im-
meubles encore habitables.

Ce qu'il faudrait - et la commission l'a compris
en rédigeant son postulat et en l'acceptant à l'unani-
mité - c'est un encouragement beaucoup plus réel et
plus efficace à la construction de logements. Mais,
en tout cas, ce qu'il faut, en attendant, c'est le main-
tien du contrôle des prix et des loyers et de la limita-
tion du droit de résiliation ainsi que des mesures
de protection générale des locataires que nous ne
pouvons pas laisser démanteler.

M. Herzog, ce matin, se défendait contre le re-
proche que l'on pourrait éventuellement nous faire
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d'être des étatistes. Je suis moins sensible que lui à
ce reproche mais enfin quand nous voyons l'éco-
nomie fédérale aboutir à un échec total dans cette
question du logement, on est bien obligé de se dire
puisqu'on ne construit pas assez, surtout parce que
l'on ne construit pas ce qu'il faut comme apparte-
ments, que la collectivité doit s'en préoccuper.

Messieurs, l'émotion populaire est grande. Elle
l'est dans tous les milieux et - je veux le croire -
particulièrement dans les villes. Dans tous les
milieux syndicalistes, de consommateurs, des unions
de locataires, dans le mouvement populaire des
familles, on s'émeut et on vous adresse des pétitions.

Nous espérons que ce Conseil tiendra compte de
cette émotion. Si, par malheur, la proposition de la
majorité de la commission n'était pas acceptée, cela
ne signifierait pas que le combat serait pour autant
terminé.

Une commission du Grand Conseil du canton de
Genève, pour ne citer que cet exemple - je suis per-
suadé qu'il y en aura d'autres - a accepté l'autre
jour un projet d'initiative cantonale comportant le
maintien du contrôle des loyers par 10 voix contre 2
abstensions. Il y a gros à parier que le Grand Conseil
de Genève ratifiera à une écrasante majorité cette
initiative cantonale.

Il faudra bien compter aussi sur des initiatives
populaires qui viendront ou bien des grandes organi-
sations de consommateurs et de salariés ou bien
d'autres organisations.

Par conséquent, la conclusion est que la démobili-
sation même graduelle, puis la suppression, du con-
trôle des prix et des loyers serait un coup très dur
pour les locataires. Nous ferons tout pour y parer.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, les débats sont interrompus

Le président: 9 orateurs sont encore inscrits. Je
vous propose de clore définitivement la liste des
orateurs à la fin de la séance de demain. Cette pro-
position n'est pas combattue. Elle est donc adoptée.

#ST# Vormittagssitzung vom 11. Dezember 1959
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M. Primborgne : Les circonstances de guerre
appellent dans certains secteurs une réglementation
commandée par des considérations économiques et
d'ordre général. Cette réglementation, tant par ses
objectifs économiques que par son caractère juri-
dique, se distingue fondamentalement des mesures
de politique économique permanente. On ne saurait
songer à abolir ces dernières, on peut penser à le

faire de la première. En effet, vienne la paix à se
rétablir, viennent à disparaître les indications
d'ordre économique et d'ordre général, qui légi-
timaient son adoption, que l'on doit procéder à la
suppression de ,cette réglementation. S'agissant en
particulier du problème des loyers, on peut se
demander si, avec l'échéance prochaine de l'arrêté
fédéral du 22 décembre 1955, le moment est venu,
sur la base de nouvelles dispositions constitution-
nelles, d'adopter le principe d'une démobilisation
progressive du contrôle aujourd'hui en vigueur.

Si, comme le Conseil fédéral le pense, «le pro-
blème principal de cette démobilisation consiste à
rapprocher les loyers des logements anciens d'un
prix conforme aux lois du marché et correspondant
au niveau général des prix», nous pensons qu'il est
prématuré de chercher à donner dès aujourd'hui une
solution à ce problème, tant il est évident que, pour
diverses raisons et dans certaines régions du pays,
les «lois du marché», soit la formation des prix par
le libre jeu de l'offre et de la demande, n'existent
pas dans le domaine immobilier. En d'autres
termes, et sous réserve de situations moins défavo-
rables dans certaines régions du pays, nous ne
pensons pas, alors même que les circonstances de
guerre se sont éloignées, que les indications d'ordre
économique et général qui ont déterminé l'adoption
du contrôle des loyers aient disparu. L'absence d'un
véritable marché du logement est principalement le
fait des grands centres. Genève passe par une
crise exceptionnellement aiguë du logement. Com-
ment, dans ces conditions, nous demander d'approu-
ver aujourd'hui la délivrance au Conseil fédéral d'un
mandat de démobilisation progressive du contrôle
des loyers, pour ne pas rappeler la proposition qui a
même été formulée par la commission des Etats et
refusée par ce Conseil, de fixer dès aujourd'hui un
délai au contrôle des loyers ?

Qu'il nous soit permis d'évoquer très brièvement
la situation genevoise: de 1950 à 1959, ce canton a
passé de 202 000 à 250 000 habitants. La population
augmente en moyenne de 5000 à 6000 habitants
par an. Le Conseil d'Etat, la ville de Genève, ne sont
pas restés indifférents. Ils ont pris leurs responsabili-
tés face à cet extraordinaire mouvement démo-
graphique (qui est dû spécialement à l'immigration
de Confédérés). Ainsi et sans même parler de l'aide
fédérale à la construction, pas moins de 8000
logements furent mis en chantier par le canton et
la ville de Genève; mais l'apport permanent de
nouveaux habitants provoque un report annuel, qui
va d'ailleurs croissant, de 3000 demandes non
satisfaites. De plus, il faut savoir que les quatres
cinquièmes de la population sont logés dans des
immeubles contrôlés et que, dans le secteur libre,
on enregistre des hausses de loyer de l'ordre de
25 à 30%. Or, depuis que le Conseil d'Etat a menacé
de dénoncer pour usure certains de ces procédés
profitables, une mise en garde fort sage, mais tardive
a été publiée par les milieux immobiliers. On
connaît le cas de ce régisseur qui a renoncé à ses
prétentions: Etaient-elles vraiment fondées ?

C'est dire combien la situation est grave et avec
quelle réelle inquiétude nous envisageons qu'il puisse
être apporté une modification quelconque au sys-
tème aujourd'hui en vigueur. Nous en préconisons
la reconduction pure et simple, sans pour autant
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d'être des étatistes. Je suis moins sensible que lui à
ce reproche mais enfin quand nous voyons l'éco-
nomie fédérale aboutir à un échec total dans cette
question du logement, on est bien obligé de se dire
puisqu'on ne construit pas assez, surtout parce que
l'on ne construit pas ce qu'il faut comme apparte-
ments, que la collectivité doit s'en préoccuper.

Messieurs, l'émotion populaire est grande. Elle
l'est dans tous les milieux et - je veux le croire -
particulièrement dans les villes. Dans tous les
milieux syndicalistes, de consommateurs, des unions
de locataires, dans le mouvement populaire des
familles, on s'émeut et on vous adresse des pétitions.

Nous espérons que ce Conseil tiendra compte de
cette émotion. Si, par malheur, la proposition de la
majorité de la commission n'était pas acceptée, cela
ne signifierait pas que le combat serait pour autant
terminé.

Une commission du Grand Conseil du canton de
Genève, pour ne citer que cet exemple - je suis per-
suadé qu'il y en aura d'autres - a accepté l'autre
jour un projet d'initiative cantonale comportant le
maintien du contrôle des loyers par 10 voix contre 2
abstensions. Il y a gros à parier que le Grand Conseil
de Genève ratifiera à une écrasante majorité cette
initiative cantonale.

Il faudra bien compter aussi sur des initiatives
populaires qui viendront ou bien des grandes organi-
sations de consommateurs et de salariés ou bien
d'autres organisations.

Par conséquent, la conclusion est que la démobili-
sation même graduelle, puis la suppression, du con-
trôle des prix et des loyers serait un coup très dur
pour les locataires. Nous ferons tout pour y parer.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, les débats sont interrompus

Le président: 9 orateurs sont encore inscrits. Je
vous propose de clore définitivement la liste des
orateurs à la fin de la séance de demain. Cette pro-
position n'est pas combattue. Elle est donc adoptée.
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M. Primborgne : Les circonstances de guerre
appellent dans certains secteurs une réglementation
commandée par des considérations économiques et
d'ordre général. Cette réglementation, tant par ses
objectifs économiques que par son caractère juri-
dique, se distingue fondamentalement des mesures
de politique économique permanente. On ne saurait
songer à abolir ces dernières, on peut penser à le

faire de la première. En effet, vienne la paix à se
rétablir, viennent à disparaître les indications
d'ordre économique et d'ordre général, qui légi-
timaient son adoption, que l'on doit procéder à la
suppression de ,cette réglementation. S'agissant en
particulier du problème des loyers, on peut se
demander si, avec l'échéance prochaine de l'arrêté
fédéral du 22 décembre 1955, le moment est venu,
sur la base de nouvelles dispositions constitution-
nelles, d'adopter le principe d'une démobilisation
progressive du contrôle aujourd'hui en vigueur.

Si, comme le Conseil fédéral le pense, «le pro-
blème principal de cette démobilisation consiste à
rapprocher les loyers des logements anciens d'un
prix conforme aux lois du marché et correspondant
au niveau général des prix», nous pensons qu'il est
prématuré de chercher à donner dès aujourd'hui une
solution à ce problème, tant il est évident que, pour
diverses raisons et dans certaines régions du pays,
les «lois du marché», soit la formation des prix par
le libre jeu de l'offre et de la demande, n'existent
pas dans le domaine immobilier. En d'autres
termes, et sous réserve de situations moins défavo-
rables dans certaines régions du pays, nous ne
pensons pas, alors même que les circonstances de
guerre se sont éloignées, que les indications d'ordre
économique et général qui ont déterminé l'adoption
du contrôle des loyers aient disparu. L'absence d'un
véritable marché du logement est principalement le
fait des grands centres. Genève passe par une
crise exceptionnellement aiguë du logement. Com-
ment, dans ces conditions, nous demander d'approu-
ver aujourd'hui la délivrance au Conseil fédéral d'un
mandat de démobilisation progressive du contrôle
des loyers, pour ne pas rappeler la proposition qui a
même été formulée par la commission des Etats et
refusée par ce Conseil, de fixer dès aujourd'hui un
délai au contrôle des loyers ?

Qu'il nous soit permis d'évoquer très brièvement
la situation genevoise: de 1950 à 1959, ce canton a
passé de 202 000 à 250 000 habitants. La population
augmente en moyenne de 5000 à 6000 habitants
par an. Le Conseil d'Etat, la ville de Genève, ne sont
pas restés indifférents. Ils ont pris leurs responsabili-
tés face à cet extraordinaire mouvement démo-
graphique (qui est dû spécialement à l'immigration
de Confédérés). Ainsi et sans même parler de l'aide
fédérale à la construction, pas moins de 8000
logements furent mis en chantier par le canton et
la ville de Genève; mais l'apport permanent de
nouveaux habitants provoque un report annuel, qui
va d'ailleurs croissant, de 3000 demandes non
satisfaites. De plus, il faut savoir que les quatres
cinquièmes de la population sont logés dans des
immeubles contrôlés et que, dans le secteur libre,
on enregistre des hausses de loyer de l'ordre de
25 à 30%. Or, depuis que le Conseil d'Etat a menacé
de dénoncer pour usure certains de ces procédés
profitables, une mise en garde fort sage, mais tardive
a été publiée par les milieux immobiliers. On
connaît le cas de ce régisseur qui a renoncé à ses
prétentions: Etaient-elles vraiment fondées ?

C'est dire combien la situation est grave et avec
quelle réelle inquiétude nous envisageons qu'il puisse
être apporté une modification quelconque au sys-
tème aujourd'hui en vigueur. Nous en préconisons
la reconduction pure et simple, sans pour autant
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ignorer les considérations très sérieuses avancées par
le Conseil fédéral qui peuvent militer en faveur d'un
assouplissement du contrôle des loyers. Nous
estimons cependant que la réglementation actuelle
est suffisamment souple pour permettre, là où les
conditions sont favorables, des mesures de libération.
Certains cantons, sur décision de l'autorité fédérale,
ont usé opportunément de cette faculté et nous
voyons dans le recours à ces tempéraments un moyen
permettant le rétablissement de la liberté du marché
immobilier sans graves répercussions sociales, poli-
tiques ou économiques. En proposant dans son
projet de subordonner la réduction graduelle du
contrôle des loyers à l'assurance qu'il n'en résulterait
aucun trouble pour l'économie dans son ensemble,
le Conseil fédéral ne se dissimule pas l'incertitude
où il est, des répercussions d'une telle politique.
Pour pallier des éventualités fâcheuses, il vous
propose en conséquence d'instituer des autorités de
surveillance chargées de prévenir des hausses
démesurées. Ce sont des notions qui manquent de
clarté. Nous ne pouvons, dans notre situation,
envisager de renoncer au bénéfice des dispositions
actuelles en faveur d'institutions nouvelles dont le
fonctionnement constitue une inconnue complète
et dont nous craignons qu'elles ne conduisent à des
complications administratives infinies, pour n'envi-
sager que leurs moindres conséquences.

Tout cela nous amène à vous demander de
repousser le projet du Conseil fédéral et à vous
prononcer en faveur de la reconduction du régime
actuel. C'est dans le cadre de ces mesures dont
l'application est familière aux cantons, en ayant
égard aux particularités régionales, en mesurant
scrupuleusement les répercussions multiples des
mesures d'assouplissement, en se fondant sur les
préavis cantonaux, que le Conseil fédéral pourra le
mieux favoriser une renaissance de la liberté dans
le marché des loyers et un rétablissement harmo-
nieux de la liberté complète du commerce et de
l'industrie.

J'appuie le postulat de la commission tendant à
développer la construction de logements écono-
miques. Avec la décentralisation industrielle, c'est
un élément indispensable, positif, dans le problème
qui nous occupe.

Je ne suis pas sensible à l'argumentation de ceux
qui se plaignent de l'intervention de l'Etat. Il est
garant du bien commun et doit intervenir lorsque
l'économie privée s'engage hélas insuffisamment.

Que cette dernière réclame le retour à la liberté,
notion qui reste juste en elle-même, alors que la
situation est ce qu'elle est, nous ne pouvons l'ad-
mettre. Le rapporteur de langue française, M. Gi-
roud, l'a dit en termes excellents: II faut d'abord
juger de la situation et non des vœux trop intéressés
des partisans d'un changement que nous vous
demandons de ne pas voter.

Hackhofer: Ich möchte mich nicht zur Materie
selbst äussern, die zur Diskussion steht, schon
deswegen nicht, weil wir uns mit dieser Materie in
dieser Session überhaupt nicht zu befassen haben
werden. Entweder wird unser Rat Rückweisung
beschliessen, und dann können wir nicht auf die
Details eintreten, oder Eintreten wird beschlossen,

und dann wird sich zuerst die Kommission nochmals
mit der ganzen Vorlage zu befassen haben.

Ich möchte nur zwei Bemerkungen zum Rück-
weisungsantrag der Kommissionsmehrheit machen.
Dieser ist mit dem Auftrag an den Bundesrat ver-
bunden, er solle einen neuen Entwurf vorlegen,
durch welchen die geltende Ordnung für weitere
vier Jahre verlängert würde.

Ist die geltende Ordnung derart, dass es zweck-
• massig wäre, sie einfach tale quale für vier Jahre zu
verlängern ? Natürlich ist die geltende Ordnung für
einen .Teil der Mieter sehr interessant, und zwar für
diejenigen Mieter, die glückliche Besitzer einer
Altwohnung sind. Aber diese Ordnung ist nicht so,
dass wir sie weiter aufrechterhalten wollten. Sie
bedeutet nicht nur einen Mietzins- und Kündigungs-
schutz für eine gewisse Gruppe von Mietern, sondern
auch die ständige Verschärfung der Wohnungs-
knappheit. Das hat auch der Bundesrat festgestellt.
Unter der heute geltenden Ordnung hat die Woh-
nungsknappheit ständig zugenommen, hat sich in
einzelnen Städten bis zur Wohnungsnot ver-
schärft, trotzdem seit 1950 jedes Jahr mehr Woh-
nungen gebaut worden sind als je in einem Jahr
vor dem Kriege, und trotzdem seit 1950 der Woh-
nungsbestand stärker angestiegen ist als die Be-
völkerungszahl. Die Wohnungsknappheit verschärft
sich, trotzdem pro Kopf der Bevölkerung heu te mehr
Wohnraum zur Verfügung steht als vor dem Krieg.
Angesichts dieser paradoxen Situation kann man
doch nicht sagen, die jetzige Ordnung befriedige
und man könne sie für weitere vier Jahre unbesehen
verlängern. Wer eine Wohnung suchen muss, ist von
dieser Ordnung keineswegs begeistert. Man könnte
es gar nicht verantworten zu sagen, wir wollten die
geltende Ordnung unbesehen weiter verlängern. Das
zeigt sich ja auch im Postulat der Kommission, die
sagt, die heutige Situation sei unbefriedigend, es
müssten mehr Wohnungen gebaut werden. In dieser
Richtung sind Korrekturen möglich, aber nicht sehr
weitgehende, denn die Kapazität unseres Bau-
gewerbes ist begrenzt. Im Jahre 1958 verzeichneten
wir einen Rückgang der Bautätigkeit, aber 1959
haben wir wieder einen Rekord an Baubewilligungen
und Bauten. Es kann sich nicht darum handeln, nur
nach der Seite der Bautätigkeit etwas vorzukehren.
Diese Überlegung führte den Bundesrat dazu, zu
versuchen, die heutige Ordnung ein wenig zu
ändern. Wir hegen also nicht etwa den Wunsch, die
heutige Ordnung für eine Anzahl Jahre weiter-
zuführen.

Die zweite Bemerkung zu diesem Rückweisungs-
•antrag: Die heutige Ordnung gilt noch bis Ende
1960. Nehmen wir an, unser Rat trete nicht auf die
Vorlage ein, dann beginnt, wie ich mich informieren
liess, das Differenzenbereinigungsverfahren zwischen
dem Ständerat und unserem Rat. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass der Ständerat, bei seinen
Mehrheitsverhältnissen, in dieser Frage nun nach-
gäbe. Es käme nicht zur Einigung, das heisst zu
keinem Beschluss. Und damit auch nicht zu einem
Auftrag an den Bundesrat, die heutige Ordnung zu
verlängern. Dann bestehen drei Möglichkeiten, ein-
mal die - mit der muss man auch einmal rechnen -,
dass sich der Bundesrat sagt, er habe versucht, eine
Verlängerung der heutigen Ordnung, in abgeänder-
ter Form, nach Ende 1960 zu erreichen; die beiden
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Räte hätten das nicht gewollt, also verzichte er
darauf, wieder einen Vorschlag zu machen. Diese
Überlegung und dieses Vorgehen ist theoretisch
möglich. Die zweite Möglichkeit bestünde darin,
dass der Bundesrat einen neuen Artikel der Bundes-
verfassung vorschlagen würde. Dieser könnte bis
Ende 1960, in zeitlicher Hinsicht betrachtet, noch
knapp das obligatorische Referendum passieren, und
wir hätten auf den 1. Januar 1961 noch keine Aus-
führungsgesetzgebung. — Die dritte Möglichkeit:
Der Bundesrat würde die Verlängerung der heutigen
Ordnung, tale quale, vorschlagen, zum Beispiel
durch einen dringlichen Bundesbeschluss. Sie wissen,
dass dieser für ein Jahr befristet wäre, wenn er nicht
innert dieser Laufzeit von Volk und Ständen be-
stätigt würde. - Weitere Möglichkeiten sehe ich
keine. Daher ist es für diejenigen, welche noch eine
Regelung brauchen, sehr unglücklich, wenn man
durch Nichteintreten auf diese Vorlage noch einmal
Zeit verliert. Wenn unser Rat auf die Vorlage ein-
tritt, haben wir drei Monate verloren. Dann werden
wir im März statt im Dezember die Detailberatung
durchführen. Dieser Zeitverlust von drei Monaten
ist noch nicht so schlimm. Wenn wir nicht auf die
Vorlage eintreten, geht aber noch mehr Zeit ver-
loren, und dann wird es schwer sein, auf den
1. Januar 1961 für diejenigen eine Ordnung zu-
stande zu bringen, die an dieser interessiert sind.
Nicht nur die Mieter sind daran interessiert, dass
Ende 1960 nicht einfach alles abgeschnitten ist und
dann der freie Wohnungsmarkt hergestellt wird,
sondern die Gesamtheit hat ein Interesse daran,
dass nicht einfach Ende 1960 abgeschnitten wird.
Wir brauchen zum mindesten eine Übergangs-
ordnung, ein langsames Überleiten auf den freien
Markt. Ich würde es als sehr ungeschickt betrachten,
wenn wir heute beschliessen würden, auf diese Vor-
lage nicht einzutreten, beziehungsweise sie an den
Bundesrat zurückzuweisen, mit dem Auftrag, der
damit verbunden ist.

Aus diesem Grunde möchte ich Sie sehr bitten,
der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

M. Jacquod: Tout ou à peu près tout a déjà été
dit sur l'objet très controversé du contrôle des prix.
Il serait donc normal que les députés les moins agiles
à grimper sur la tribune présidentielle pour s'inscrire
- et j'en suis - renoncent à leur tour de parole.
J'avoue que j'ai été sollicité par le désir de vous
faire plaisir sur ce point, car je sais ce que pense le
député qui est à votre place du député qui est à la
mienne le vendredi matin... Mais, comme je suis un
de ces représentants bourgeois progressistes aux-
quels faisait allusion notre collègue M. Schütz et
parce que j'ai donné le coup de pouce pour que la
proposition de renvoi au Conseil fédéral devienne la
proposition de la majorité de la commission, j'ai cru
de mon devoir de vous faire connaître les raisons qui
ont motivé mon vote. Par ailleurs, j'estime qu'iln'est
pas inutile d'apporter ici la preuve que l'on peut
être pour le maintien du contrôle des loyers par
l'Etat sans être le moins du monde adepte d'un
programme étatiste.

Le 1er septembre 1939, c'est-à-dire au moment
du déclenchement de la deuxième guerre mondiale,
le Conseil fédéral prenait un arrêté concernant le
coût de la vie et les mesures destinées à protéger le

marché. Ces mesures introduisaient le contrôle des
prix dans le but de prévenir une hausse injustifiée
du coût de la vie, de faciliter son adaptation à la
situation économique et de protéger l'approvisionne-
ment régulier du marché.

La guerre allait provoquer la raréfaction des
biens de consommation de première nécessité et,
pour éviter que certains citoyens s'enrichissent en
appauvrissant et en affamant la masse du peuple,
il était du devoir de l'Etat de protéger les faibles.
En prenant les mesures consignées dans l'arrêté du
1er septembre 1939, nos autorités d'alors ne s'orien-
taient pas de gaieté de cœur vers un certain dirigisme
de l'Etat qui répugne au fond à la grande majorité
du peuple suisse. Elles ne faisaient qu'accomplir une
mission de bien commun qui revient de droit à l'Etat.

Si le contrôle des prix n'avait pas été institué au
cours de la dernière guerre mondiale, nous aurions
assisté à un accaparement des richesses par ceux-là
même qui en avaient le moins besoin. Ce contrôle
des prix se justifiait donc pleinement au temps du
rationnement des biens de consommation et son
maintien s'impose aussi longtemps qu'il n'y a pas sur
le marché des biens pour satisfaire la demande nor-
male des consommateurs. Dès que le ravitaillement
du marché se fait à nouveau normalement et que les
prix exagérés sont ainsi rendus impossibles, étant
freinés par une concurrence devenue normale, elle
aussi, le contrôle étatique des prix peut et doit dis-
paraître. L'autorité n'a pas manqué de suivre cette
règle de sagesse politique et c'est ainsi que nous
avons assisté à une démobilisation du contrôle des
prix par l'Etat au fur et à mesure que les biens de
consommation arrivaient' à nouveau en abondance
suffisante sur le marché.

Il existe cependant un secteur - celui des loge-
ments - où l'offre est loin de satisfaire à la demande.
Le recensement des logements vacants au 1er dé-
dembre 1958 a fait apparaître, en effet, dans toutes
les catégories de communes prises en considération,
mais surtout dans les villes, une nouvelle aggrava-
tion de la situation, ainsi que cela ressort nettement
du tableau publié à la page 27 du message français.
Selon ce tableau, il n'y a jamais eu de 1952 à 1958
1% de logements disponibles et, en 1958, cette pro-
portion est même descendue à 2°/00 seulement. Cette
situation est la conséquence logique du fait que
malgré le nombre important de logements construits
au cours de ces dernières années, le retard provoqué
par la guerre dans le domaine de la construction et
celui qui fut consécutif aux années de crise d'entre
les deux guerres mondiales n'a pas encore pu être
rattrapé.

De 1923 à 1934, le nombre de logements annuel-
lement construits oscillait entre 10 000 et 17 000,
en 1932, il était de 17 861. Mais de 1934 à 1935, ce
nombre tomba de 15 125 à 9377 pour descendre à
4664, point le plus bas constaté en 1941. En 1951,
le nombre de nouveaux logements construits dépasse
pour la première fois les 20 000 et atteint 23 201. En
1952 et 1953, il y a de nouveau une légère baisse.
Mais en 1955, 31 330 logements nouveaux sont cons-
truits; en 1956, 31 188 et, en 1957, 31138.

La construction de logements a marqué un recul
en 1958 et n'a pas atteint - de loin - les chiffres
record de 1954 à 1957. En revanche, en 1959, selon
les statistiques de l'OFIAMT, les logements nou-
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veaux auraient déjà atteint à fin juin des normes
record. Aurons-nous bientôt une marge de batte-
ment de 1 à 2% de logements libres afin de per-
mettre une fixation normale des prix des loyers, ce
qui justifierait l'abolition du contrôle des prix dans
ce domaine aussi ? Rien n'est moins certain que
cela!

Car il faudra compter avec le fait suivant qui va
accroître considérablement la demande de logements
au cours de ces années prochaines: la forte augmen-
tation du nombre des naissances durant les années
de guerre. En effet, le nombre de naissances qui
était tombé à 62 480 en 1937 est remonté comme
suit au cours des années de guerre: 1941: 71926
naissances; 1942: 78875; 1943: 83049; 1944:
85 627 ; 1945: 88 522 ; 1946: 89 126.

Or, ces' enfants des années 1940 et suivantes
arrivent ou arriveront en âge de se marier au cours
de ces prochaines années. Il leur faudra donc un
logement pour abriter leur famille. C'est ainsi que
les besoins en logements vont encore augmenter
sensiblement au cours des années prochaines.
Comme il manque actuellement de logements dis-
ponibles, on ne peut vraisemblablement espérer que
le marché du logement s'améliore à tel point qu'on
puisse envisager à coup sûr la suppression du con-
trôle des prix dans ce domaine, comme le demandait
M. Meyer, rapporteur de la minorité, qui déclarait
très franchement que le projet d'arrêté fédéral en
discussion devrait'être une dernière prolongation et
qu'après les quatre ans à venir dès 1961, le contrôle
des prix des loyers, dernier vestige de l'économie
dirigée, devrait enfin être supprimé. Dans la situa-
tion actuelle du marché du logement, il ne peut être
question, ni de supprimer, ni même d'envisager la
suppression progressive du contrôle des prix dans ce
domaine. Les raisons qui ont provoqué et justifié
l'établissement du contrôle des prix en 1939 sont
encore valables aujourd'hui pour le marché du loge-
ment. La situation étant ce qu'elle est - et à vues
humaines, une amélioration de cette situation ne
pouvant être envisagée en toute bonne foi — nous
commettrions une mauvaise action, nous ne servi-
rions assurément pas le bien commun, en laissant
même entrevoir la possibilité d'une réduction gra-
duelle du contrôle des loyers et son remplacement
par une surveillance qui est une belle utopie comme
moyen de libre formation des loyers quand les loge-
ments nécessaires manquent encore si fortement. On
nous dira - et on nous l'a déjà dit - la levée du con-
trôle des loyers va provoquer un boom dans la cons-
truction et, partant, les prix des loyers vont enfin
être soumis à la loi d'équilibre de l'offre et de la
demande. Je n'y crois pas tant. Tout à l'heure,
M. Hackhofer signalait les possibilités limitées de
nos entreprises de construction. Le fait que dans ce
secteur de notre production nationale les salaires des
ouvriers sont encore 15% en dessous de la moyenne
des salaires suisses, que la sécurité de l'emploi est
très aléatoire dans cette branche professionnelle sou-
mise aux intempéries, surtout l'hiver, qui en certains
endroits arrêtent complètement pendant des mois
les travaux, tout cela fait que l'industrie du bâti-
ment va éprouver une très grande difficulté à se
ravitailler en main-d'œuvre étrangère. D'autre part,
les ouvriers du bâtiment se dirigent de plus en plus
vers l'industrie où ils trouvent une plus grande sé-

curité. La mise en marche du marché commun ne va
pas faciliter le recrutement de la main-d'œuvre
étrangère, de la main-d'œuvre italienne surtout qui
a été la grande pourvoyeuse de nos chantiers du
bâtiment. Et alors si pour toutes ces raisons et bien
d'autres encore, le manque de logements subsiste ou
s'accentue, qu'arrivera-t-il, en cas de suppression du
contrôle des prix ? Les anciens logements sur lesquels
existe encore le contrôle étatique vont augmenter
entraînant automatiquement les nouveaux loge-
ments dans la course vers la hausse des prix. Tout
cela va mettre en branle la spirale des prix et salaires
et jeter le pays dans une nouvelle ère inflationniste
qui risque de compromettre la paix sociale si utile
au développement économique du pays.

Face à ces réalités et perspectives malheureuse-
ment trop précises, j'estime que les raisons qui ont
motivé, en 1939, l'institution du contrôle des prix
sont encore valables dans la situation actuelle du
marché du logement et qu'il n'est pas indiqué,
comme le demande le Conseil fédéral, de faire un
pas de clerc qui ne ferait qu'embrouiller encore plus
une situation, déjà bien trop déplorable pour les
nombreux locataires qui ploient sous le poids déjà
très lourd des loyers à payer.

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai voté le
renvoi de l'arrêté au Conseil fédéral avec mandat
pour lui de proposer la prorogation pour 4 ans du
régime actuel. Et je vous demande, messieurs, de
prendre la même attitude lorsque vous serez appelés
à voter pour ou contre l'entrée en matière.

Grütter: Der Bundesrat hat sich in seiner Antrag-
stellung und die Herren, die früher im Rate waren
und der heutigen Ordnung damals zustimmten,
haben sich mit der Unterstützung des vorliegenden
bundesrätlichen Antrages sehr inkonsequent ver-
halten.

Welche zwei wichtige Momente spielten vor vier
Jahren eine Rolle ?

Erstens einmal der Leerwohnungsbestand.
Zweitens spielte eine Rolle, dass die Aufhebung

oder die abrupte Lockerung der Preiskontrolle, wie
es in der damaligen Botschaft hiess, wirtschaftliche
und soziale Schäden mit sich bringe, nämlich wegen
der Teuerung. Der Leerwohnungsbestand ist heute
katastrophal. Das Gutachten Sieber sagt, dass man
am Ende dieser Lockerungsmassnahmen bei den
Altmieten mit einer Steigerung von 35 bis 40% zu
rechnen habe, was bedeutet, dass der Index um 5%
(nicht Punkte) steigt. Die Situation ist ja heute
schlimmer als vor vier Jahren. Aber offenbar soll die
Preiskontrolle gewissermassen aus grundsätzlichen
wirtschaftsliberalen Überlegungen heraus gelockert
werden. Ich verwundere mich, wenn man sagt:
„14 Jahre nach Kriegsende". Ist das überhaupt ein
Argument ? Ist die zeitliche Distanz ein Argument ?
Es kommt doch darauf an, wie die Situation heute
auf dem Wohnungsmarkte und im allgemeinen
Wirtschaftsleben ist. Man bezeichnet ja diese Preis-
kontrolle — ich zitiere da Herrn Meyer-Boiler - mit
einer ganz bestimmten Absicht als sogenannte
staatliche Wohnungszwangswirtsc.haft. Ja, es gibt
noch etwas anderes, das nicht staatliche Wohnungs-
zwangswirtschaft ist; aber die Herren Wirtschafts-
liberalisten sollen doch einmal sehen, was auf dem
wirtschaftlichen Gebiete noch frei ist! Was ist in der
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Wirtschaft noch frei bei den Kartellen, bei den
Trusts, bei den Syndikaten, bei den Preisabreden
usw. ? Von diesem Gesichtspunkt aus ist also von
einer sogenannten freien Wirtschaft nicht mehr viel
übrig. Seien wir uns doch über diese Situation klar !
Man spricht von der sogenannten Wohnungszwangs-
wirtschaft, von der staatlichen Wohnungszwangs-
wirtschaft. Wir haben auch anderswo zu gewissen
Zeiten eine sogenannte Zwangswirtschaft gehabt,
nur hat man ihr damals einen etwas lieblicheren
Namen gegeben. Als Sie im Jahre 1939 vom Bundes-
rat aus mit der Sanktion des Parlamentes mit den
Vollmachten da und dort eingriffen, deklamierten
Sie damals diese Sache auch nicht als staatliche
Zwangswirtschaft, sondern damals haben Sie hüb-
schere Namen gefunden. Sie wissen, dass wir die
Rationierung des Fleisches, des Brotes, des Mehles,
der Schuhe und der Textilien gehabt haben. Warum ?
- Weil das Angebot sonst zu gering gewesen wäre.
Man hat in die Wirtschaft eingreifen müssen. Aber
niemand sprach von Zwangswirtschaft. Man sprach
freundlicher von der Rationierung. Wann hat man
diese Massnahmen aufgehoben? - Als die Ver-
sorgung wieder normal war, als wir genügend
Fleisch, genügend Schuhe, genügend Textilien
hatten usw. usw. Das war eine vernünftige Mass-
nahme. Aber heute haben wir noch nicht genügend
Wohnungen. Vielleicht beurteilt der eine oder der
andere dieses ganze Problem von seinem lokalen
Gesichtspunkt aus. Es gibt Gemeinden, in denen
keine Wohnungsnot mehr bestehen mag; das wird
zutreffend sein. Aber in den Städten ist der Leer-
wohnungsbestand katastrophal klein. Er ist prak-
tisch null. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus unserer
Stadt Bern. An der letzten Zählung am 1. Dezember
1958 waren in unserer Stadt 16 Wohnungen frei,
und im ganzen gibt es in unserer Stadt ungefähr
53 000 Wohnungen. Von diesen Wohnungen war
bloss ein einziges Logis mit 6 Zimmern noch nicht
vermietet. Und das einzige Logis mit 6 Zimmern war
natürlich deswegen nicht sofort vermietet worden,
weil es sich eben um eine grosse und in einem ge-
wissen Sinne herrschaftliche Wohnung handelte.
Ich glaube, dass man diese Preiskontrollmassnahmen
und Mietzinskontrollmassnahmen nicht abbauen
kann, wenn in den Städten, nicht nur in Bern, son-
dern auch in Zürich, Lausanne, Genf und in vielen
anderen Städten ein so kleiner Wohnungsleerbestand
besteht. Ich glaube, dass man diese Preiskontrolle
nicht lockern kann.

Ich verwundere mich auch, wenn Herr Hack-
hofer von der geringen Wohndichte spricht. Ich
möchte sagen, wenn ich dann erst noch der Partei
des Herrn Hackhofer angehörte, die immer den
Familienschutz predigt und einige ihn auch ernst-
haft pflegen, dann wäre ich froh, wenn ich feststellen
könnte, dass heute mehr Wohnraum bewohnt wer-
den kann als früher. (Hackhofer: Ich habe das nicht
beanstandet.) Nein, Sie haben diese Feststellung
gemacht aus einer ganz bestimmten Absicht heraus.
Sie sagen, wenn gewisse Familien, die heute in preis-
geschützten Wohnungen wohnen, aus diesen Woh-
nungen herausgebracht werden könnten — das
wollen Sie ja — und andere Leute hereinkommen,
dann wäre der Wohnungsraum besser ausgenützt;
dann hätten sie ihr Ziel erreicht. Ich habe schon in
der Kommission gesagt: das ist graue Theorie.

Denn was geschieht, wenn Sie die Mietzinskontrolle
lockern oder aufheben? Dann werden die alten
Wohnungen teurer, aber die alten Wohnungen
werden, auch wenn die Mietzinskontrolle aufgehoben
wird, immer noch nicht so teuer sein wie die neuen
Wohnungen, und die Leute, die Gelegenheit haben,
in alten Wohnungen zu wohnen, werden deswegen
diese alten Wohnungen nicht verlassen. Es wird also
kein sogenanntes junges Ehepaar oder eine junge
Familie in die neuen Wohnungen gehen können.
Denn die Folge der Mietpreiserhöhung bei den alten
Wohnungen wird sein, dass bei diesem geringen
Leerwohnungsbestand, der praktisch Null ist, nicht
nur die Mietzinse für die alten Wohnungen in die
Höhe gehen, sondern es werden auch die Mietzinse
der neuen Wohnungen noch einmal in die Höhe
gehen. Ja, wo bleibt denn da der Familienschutz
auch für die junge Familie, die natürlich noch einmal
mehr bezahlen muss! Sie haben an die soziale Ge-
sinnung appelliert und sagen: Junge Ehepaare soll-
ten hinein. Wissen Sie, dass von der Lockerung der
Preiskontrolle mit der Erhöhung der Mietzinse sehr
viele ältere Rentner betroffen werden, die sich auf
nichts anderes stützen können als auf die Alters-
rente? Das ist auch keine besonders soziale Mass-
nahme.

Und noch etwas anderes: Wie steht es mit den
Hausbesitzern ? Ist es nicht so - ich könnte Beispiele
genug aus unserer Stadt nennen —, dass ja die Haus-
besitzer in ihren Wohnungen lieber ältere Leute
haben, die besser Sorge zu den Wohnungen tragen
können als junge Familien mit Kindern, bei denen
der natürliche Verschleiss der Wohnungen grösser
sein muss. Ich könnte Herren nennen, die sich
gelegentlich öffentlich vernehmen lassen, die es ab-
gelehnt haben, Familien mit Kindern in ihre Woh-
nungen aufzunehmen, die aber sagen, man sollte in
diese Wohnungen Familien mit Kindern nehmen.
Also, ich glaube, wir kommen mit der raschen
Lockerung der Mietpreiskontrolle nicht zum Ziele.
Wir kommen schon irgendwo hin — das ist die
Teuerung. Aber ich glaube nicht, dass mit einer
neuen Teuerung - wir kämpfen für den Lohnaus-
gleich - mit einem erhöhten Lebenshaltungskosten-
niveau, welches uns die Konkurrenz mit dem Aus-
land erschwert, für die gesamte Wirtschaft der
Schweiz irgendetwas gewonnen ist.

Für mich ist die Preiskontrolle auch nichts
Ideales. Aber sie ist die einzige Möglichkeit, diese
schlimme Situation irgendwie zu meistern.

Aus diesen Gründen bin ich für den Antrag
Herzog auf Rückweisung, mit dem Auftrag an den
Bundesrat, den heute bestehenden Preiskontroll-
beschluss noch einmal um vier Jahre zu verlängern.

Hier weràen die Beratungen abgebrochen
ici, le débat est interrompu
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Malzacher: Nachdem nun über die Vorlage des
Bundesrates in epischer Breite gesprochen worden
ist, möchte ich mich auf das Wesentliche be-
schränken :

Es kann doch hier nur das allgemeine Interesse
unseres Volkes in Frage kommen, denn bei einer so
weittragenden Frage müssen Einzelinteressen
zurücktreten.

Das allgemeine Interesse verlangt eine rationelle
Lösung des Wohnungsproblems auf weite Sicht, bei
der allen Schichten der Bevölkerung Wohnungen zur
Verfügung stehen zu erschwinglichen Mietzinsen.
Dies liegt im wohlverstandenen Interesse der
Volkswirtschaft, die ja international konkurrenz-
fähig sein und erhalten werden muss.

Am 31. Dezember 1960 läuft das gegenwärtige
Regime ab. Schon aus zeitlichen Gründen liegt es
im Interesse vor allem der Mieter, dass auf die
Vorlage des Bundesrates eingetreten wird; eine
Rückweisung kann nur schwerlich im Allgemein-
interesse liegen.

Hauptfrage ist aber: Bietet diese Vorlage eine
Möglichkeit zu einer Lösung des Wohnungspro-
blems ? Ich sage ja und trete ein, mit folgenden
Vorbehalten:

1. Der Text von Artikel l muss so geändert
werden, dass es möglich wird, in jenen Städten und
Ortschaften, wo dies im volkswirtschaftlichen
Gesamtinteresse notwendig ist, die Mietzinskontrolle
und den Mieterschutz beizubehalten oder fakultativ
eine Mietzinsüberwachung mit Kündigungsschutz
einzuführen.

2. Die Mietpreisüberwachung mit Kündigungs-
schutz muss auch nötigenfalls auf die Neuwoh-
nungen, seit 1947 gebaut, ausgedehnt werden
können.

3. Die Vorlage ist auf mindestens sechs Jahre
auszudehnen.

Ich mache meine endgültige Zustimmung von
der Verwirklichung dieser Anträge, gleichgültig in
welcher Form, abhängig. Mein Eintreten bedeutet
also nicht endgültige Zustimmung zu dieser Vorlage,
sondern ich sehe mir die letztendlich herauskom-
mende Fassung dieser Vorlage vor meinem end-
gültigen Entscheid dann noch sehr genau an!

Ich habe nun die Debatte peinlich genau ver-
folgt, auch die Diskussion im Ständerat. Alle, auch
diejenigen, die für Rückweisung eintreten, wollen
die Verewigung der Preiskontrolle nicht. Wann
wollen sie dann aber mit der Ablösung beginnen ?

Nach den Ausführungen von Kollega Steinmann
ist es wirklich schwer zu prophezeien. Ich würde
weder in vier, noch in sechs Jahren einen Leer-

wohnungsbestand von Bedeutung voraussagen wol-
len. Es wird dies zudem, wie Herr Grütter gesagt
hat, regional ganz verschieden sein.

So müssen wir nun einfach die Frage prüfen, ob
trotz mangelhaften Leerwohnungsbestandes eine
Lockerung angebracht sei, oder noch besser, weshalb
trotz Wohnungsbau in wesentlichem Ausmass
immer noch kein genügend grosser Leerwohnungs-
bestand vorhanden ist. Wenn dann noch die
geburtenstarken Jahrgänge ins heiratsfähige Alter
kommen, wird dieses Problem immer dringender,
so dass die Vorlage auch unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet werden muss: Und da ist zu
sagen, dass die Vorlage des Bundesrates nur einen
Teil des ganzen Problems betrifft!

Was positiv ist, der Neubau von Wohnungen zu
erschwinglichen Mietzinsen, ist im Postulat ent-
halten, das ich wärmstens unterstütze. Es muss aber
alles unternommen werden und alle Voraus-
setzungen sind zu schaffen, dass der Wohnungsbau
jeglicher Art gefördert wird. Da steht allem voran:
die Bekämpfung der Bodenspekulation, energischer
Kampf gegen die volkswirtschaftlich so schädliche,
unverantwortliche Spekulation mit dem Bauland.
Noch vor 20 Jahren konnte man gut erschlossenes
Bauland für 15 Franken pro Quadratmeter kaufen.
Heute muss man schon Glück haben, wenn man es
für 50 Franken bekommt. Unter diesen Umständen
erscheinen die auf Grund der 1955 und 1956 einge-
reichten Postulate geplanten Massnahmen unbe-
dingt dringend, mindestens die Abschaffung des
Kaufrechtes und die Einführung einer Sperrfrist,
wie dies auch die Experten des Bundesrates vor-
geschlagen haben.

Das gleiche gilt aber auch für die Häuser-
spekulation. Neben der Bodenspekulation, die den
Neubau von Wohnungen behindert, ja verunmög-
hcht, grassiert die Häuserspekulation. Hier sind
Fälle bekannt geworden aus letzter Zeit, die zum
Aufsehen mahnen. Da kann man nicht mehr von
blosser Spekulation sprechen, sondern hier liegt
geradezu Wucher vor. Es gilt also, alle damit zu-
sammenhängenden Gegenmassnahmen rasch zu ver-
wirklichen, zum Beispiel Engerfassung des Wucher-
begriffes, Kontrolle spekulierender Aktiengesell-
schaften, bei denen es offensichtliche Auswüchse
gibt; denn schon melden sich bereits auch bei den
seit 1946 erstellten Bauten Mietzinserhöhungen an!
Deshalb ist mindestens die verfassungsmässige
Grundlage zu schaffen, um die Mietzinsüber-
wachung auch auf die Neubauten ausdehnen zu
können. Auf Seite 23 seines Berichtes erwähnt der
Gutachter des Bundesrates, Herr Professor Dr. Sie-
ber, wörtlich: „Würden - wofür keine Notwendig-
keit besteht - auch die Neuwohnungen eine Preis-
erhöhung erfahren, so könnte die Erhöhung des
Mietpreisindexes höher ausfallen." Wenn also schon
diese Möglichkeit ins Auge gefasst, beziehungsweise
mit dieser Möglichkeit gerechnet wird, sollte meines
Erachtens wenigstens die verfassungsmässige Grund-
lage geschaffen werden, um auch hier mit starker
Hand eingreifen zu können.

Weitere positive Massnahmen sind: das Stock-
werkeigentum (wir anerkennen die bisherige Arbeit
der zuständigen Behörden und hoffen, dass eine
Vorlage nun bald vor das Parlament kommt) ; die
Geschäftsmiete, die unser Bundespräsident vor
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Jahren in einem Postulat anregte, darf nun sicher
auch bald verwirklicht werden und gehört auch in
diesen Zusammenhang.

Was aber gefährdet auch noch die Hebung des
Leerwohnungsbestandes ? Der Abbruch von Häu-
sern, die noch lange mit ihren preisgünstigen
Wohnungen den Wohnungsmarkt entlasten könn-
ten. Wo liegt ein wichtiger Grund dieser gefährlichen
Entwicklung? Die Eidgenossen eigener Kraft lieben
es nicht, sich von Behörden und Amtsstellen
Bewilligungen, Augenscheine und weitere büro-
kratische Umtriebe geben und gefallen zu lassen.
Viele lassen lieber keine Aufschläge ergehen und
vernachlässigen den Unterhalt, sehr zum Schaden
der Mieter; bis dann das Haus so verlottert ist, dass
eine Renovation sich nicht mehr lohnt oder der
Bodenpreis so hoch ist, dass der Abbruch und Neu-
bau lohnender wird. Ist dem Mieter, ist der Gesamt-
heit damit gedient ? Nein und nochmals -Nein !
Deshalb: Schach dem Häusermord!

Zugegeben, nicht nur wegen der Preiskontrolle
und der angeborenen Scheu des Schweizers vor
behördlichen Interventionen, werden Häuser ab-
gerissen. Aber doch auch deswegen, wie ich nun an
einigen Beispielen feststellen konnte. Viele an-
ständige Hausbesitzer, die sich gerne mit ihren-
Mietern verständigen möchten auf sauberer Grund-
lage, können dies nicht, weil sie eine Bewilligung
haben müssen, um sich zu arrangieren. Hier könnte
doch Vertrag vor Gesetz gelten, und dort, wo keine
Verständigung möglich ist, soll die Überwachungs-
kommission schlichten oder, wenn dies nicht möglich
ist, letzten Endes entscheiden. Das scheint mir doch
ein gangbarer Weg zu sein, der echt schweizerischer
Eigenart entspricht. Er beruht auf dem Gedanken
der Verständigung, und Verständigung kommt von
Verstand. Ich traue dem Schweizervolk den gesun-

o

den Menschenverstand zu. Wir haben mit dieser
Verfassungsvorlage die obligatorische Volksabstim-
mung. Wir stehen somit im Gegensatz zu ändern
Staaten vor der einzigartigen Möglichkeit, dem
Volk die Vertrauensfrage zu stellen. Andernorts
stellt bekanntlich die Regierung dem Parlament die
Vertrauensfrage. Nachdem sich auch die Preis-
kontrollkommission mit ihren Konsumentenver-
tretern zu dieser Lösung bekannt hat und sie als
brauchbar erklärt, wenn die Kontrolle aufgehoben
werden solle, so sehe ich nicht ein, wieso wir dort,
wo es die regionalen Verhältnisse wenigstens zu-
lassen, dieses System im Interesse der Mieter nicht
anwenden sollen.

Wir sind ja ein Volk von Feinmechanikern, hat
Herr Campiche, der Chef der Eidgenössischen
Preiskontrolle, an einer Pressekonferenz gesagt.
Niemand will die Verewigung der Preiskontrolle,
auch die Befürworter des Rückweisungsantrages
nicht. Also geben wir das vernünftige Instrument
einer besseren Handhabung des Mietpreisproblems
ruhig in die Hand des Volkes, denn es hat Mecha-
niker als Mieter und Vermieter unter uns. Ich
bejahe die Vertrauensfrage an das Volk und bean-
trage Ihnen aus diesen Gründen mit den eingangs
erwähnten Vorbehalten Eintreten.

Burgdorfer : Die Fraktion der Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerpartei hat einstimmig den Beschluss
gefasst, auf die Vorlage zu einem Bundesbeschluss
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über die Weiterführung befristeter Preiskontroll-
massnahmen einzutreten und den Sprechenden
ersucht, ihren Standpunkt zu diesem Geschäft zu
begründen. In Befolgung dieses Auftrages möchte
ich vorweg feststellen, dass die Meinungsdifferenz
zwischen den elf Kollegen, die in der Kommission
für Nichteintreten, und der zehnköpfigen Minder-
heit, die in der Kommission für Eintreten gestimmt
haben, keineswegs darin liegt, ob ab 1961 die
Preiskontrolle überhaupt weiterzuführen ist oder
nicht. Denjenigen Ratsmitgliedern, die für die
integrale Weiterführung eintreten, darf wohl in
Erinnerung gebracht werden, dass es in der Schweiz
zahlreiche Mitbürger gibt, die die Ansicht vertreten,
es sei überhaupt mit derartigen Eingriffen aufzu-
hören. Für diese Leute bedeutet die Tatsache, dass
nun schon zum drittenmal eine, wenn auch redu-
zierte Verlängerungsvorlage ausgearbeitet wird,
eine schwere Enttäuschung. Es scheint mir deshalb,
dass man auch bei den Anhängern der Preiskontrolle
daran denken sollte, dass die Vorlage des Bundes-
rates eine wirkliche Mittellösung darstellt. Der
Bundesrat schlägt vor, vorläufig weiterzufahren. Er
kommt damit den Anhängern der Preiskontrolle
entgegen, will aber gleichzeitig das Unnötige fallen
lassen und den Abbau verfassungsmässig regeln.
Um so enttäuschender ist es, festzustellen, dass die
Kommissionsmehrheit über diesen Kompromiss
einfach hinwegschreitet und ohne Rücksicht auf die
anderen Auffassungen einfach am bisherigen System
festhalten will. Man ist nicht bereit, auch nur die
geringste Konzession zu machen. Eine derartige
Haltung lässt erkennen, dass die Preiskontrollfrage
nicht vorwiegend sachlich beurteilt, sondern zu
einem Politikum gestempelt wird. Politische Macht-
kämpfe dürften die unweigerliche Folge dieser
Haltung sein. Das Zustandekommen der heutigen
Vorlage bedingt bekanntlich das Ständemehr. Ist
dies nicht erhältlich, dann wird auch die bundes-
rätliche Mittellösung hinweggefegt. Es dürfte nach
meinem Dafürhalten völlig ausgeschlossen sein,
dass die Gegner der Preiskontrolle nachher Hand
bieten würden, zum Beispiel mit dem Mittel eines
dringlichen Bundesbeschlusses den Abbau irgend-
wie sukzessive zu gestalten. Es würde vielmehr alles
hinweggefegt; bleiben würde einzig der politische
Scherbenhaufen. Aus diesem Grunde sei bei dieser
Gelegenheit einmal mehr an das erinnert, was be-
reits Kollege Meyer-Zürich hier ausgeführt hat, näm-
lich, dass die Mietzinskontrolle zusammen mit dem
Kündigungsschutz einen schwerwiegenden Ein-
griff in das Prinzip des Privateigentums bedeutet.
Jeder Bürger kann bei uns sonst über sein Privat-
eigentum frei verfügen. Nur wenn er es in Form von
Liegenschaften angelegt hat, die vor 1947 erbaut
worden sind, kommt der Staat und schreibt ihm
zwingend vor, welchen Mietzins er höchstens ver-
langen darf. Es handelt sich aber nicht nur um
einen Einbruch in das sonst überall geltende Prin-
zip des Privateigentums, sondern, was mindestens
so schlimm ist, um die verfassungsmässige Festle-
gung krasser Rechtsungleichheiten. Diejenigen Mie-
ter, die das Glück haben, eine Wohnung zu bewoh-
nen, die vor 1947 gebaut wurde, erhalten kraft Miet-
zinskontrolle vom Vermieter eine Vergünstigung.
Diejenigen, die keine Altwohnung finden, müssen
den marktgerechten Preis erlegen. Wir schaffen also
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zwei Kategorien von Mietern, unbeschaut des Um-
standes, dass von den künstlich tief gehaltenen
Mieten der Altwohnungen durchaus nicht nur die
wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise pro-
fitieren. Sehr oft wohnen nämlich in diesen Be-
hausungen recht habliche Mieter, die sich ihrer Vor-
teile wohl bewusst sind. Eine ähnliche Rechtsun-
gleichheit besteht aber auch bei den Hausbesitzern.
Diejenigen, die Wohnungen besitzen, die vor 1947
erstellt wurden, werden vom Staat gezwungen, die
Mietzinse willkürlich tief anzusetzen, und die übri-
gen unterstehen keinerlei einengenden Vorschrif-
ten. Es will mir scheinen, dass diese massiven Ein-
griffe in unsere heutige Rechtsordnung, nämlich die
Antastung des Privateigentums und die Verletzung
des Grundsatzes der Rechtsgleichheit, doch vom
Parlament etwas ernster genommen werden sollten,
als dies der Nichteintretensantrag der Kommissions-
mehrheit dokumentiert. Weil weder wir noch der
Bundesrat früher den Mut gehabt hatten, den Ab-
bau der Überreste der Kriegswirtschaft genügend
energisch voranzutreiben, stehen wir heute genau
vor der gleichen Situation wie vor 4" Jahren. Dabei
nimmt die Diskrepanz zwischen Alt- und Neuwoh-
nungen ständig zu, anstatt dass sie verschwindet.
Diese Entwicklung entgeht den Befürwortern der
Preiskontrolle nicht; sie wollen sie aber nicht sehen
und nicht zugestehen. Sie sprechen von Lebenskosten-
verteuerung und suchen nach Schuldigen. Auf ändern
Gebieten jedoch wird genau das Gegenteil getan.
So hat beispielsweise der schweizerische Bau- und
Holzarbeiterverband am 22. November 1959 an der
Landeskonferenz beschlossen, für das nächste Früh-
jahr für die rund 200 000 Bauarbeiter der Schweiz
folgende Forderungen aufzustellen : Verkürzung der
Arbeitszeit in den nächsten drei Jahren von je einer
Stunde pro Woche mit Lohnausgleich von 2%;
Lohnerhöhung von jährlich 5% während der näch-
sten drei Jahre; volle Vergütung der Absenzen,
Einleitung von Verhandlungen, über weitere Zu-
geständnisse. Allein die. beiden ersten dieser For-
derungen würden bedeuten, dass die Bauarbeiter-
löhne um mehr als 20%, das heisst um mindestens
60 Rappen pro Stunde erhöht würden. Die Folge
davon wird logischerweise sein, dass eine ganz
massive Baukostensteigerung entsteht. Während
also auf der einen Seite erklärt wird, es sei untrag-
bar, die Mietzinskontrolle und die Preisausgleichs-
kasse für Milch und Milchprodukte abzubauen, weil
dadurch eine Steigerung der Lebenskosten ent-
stehe, werden anderseits ohne grosse Hemmungen
Forderungen gestellt, die das Vielfache dessen an-
visieren, was im Zusammenhang mit dem Preis-
kontrollbeschluss überhaupt zur Diskussion steht.
Mit.ändern Worten: Den Hausbesitzern mutet man
zu, weiterhin auf den marktgerechten Mietzins zu
verzichten, und eigens werden Forderungen in
einem Ausmasse gestellt, die die Lebenshaltungs-
kosten zwangsläufig viel mehr steigern müssten.

Nun bringt ja die vom Ständerat bereits'ge-
nehmigte Vorlage des Bundesrates nicht etwa die
sofortige Aufhebung der Mietzinskontrolle oder der
Milchausgleichskasse. Sie beschränkt ihren Tätig-
keitsbereich lediglich auf diejenigen Gebiete, die
für eine Verfassungsgrundlage überhaupt noch nötig
sind. Zum zweiten legt sie fest, dass schrittweise
abzubauen ist, ohne dass gesamtwirtschaftliche

Störungen entstehen. Vernünftigerweise dürfte man
also erwarten, dass nicht ohne Not eine Verschär-
fung des politischen Klimas ausgelöst, sondern der
Mittellösung des Bundesrates zugestimmt und die
Preiskontrolle im Laufe der nächsten Jahre all-
mählich zum Verschwinden gebracht wird.

Im Namen der einstimmigen Fraktion der Bau-
ern-, Gewerbe- und Bürgerpartei beantrage ich
Ihnen deshalb, den Antrag der Kommissionsmehr-
heit abzulehnen und für Eintreten auf die Vorlage
zu stimmen.

Berger-Basel: Den bis jetzt gehörten Voten der
Gegner der bundesrätlichen Vorlage und der Befür-
worter einer Verlängerung der Preiskontrolle in der
bisherigen Art und Weise habe ich, mit wenigen Aus-
nahmen, keine Argumente entnehmen können, die
für eine Beibehaltung der heutigen Praxis geeignet
sind. Man führt die gleichen Begründungen an, die
wir ja bei früheren Verhandlungen hier im Rate um
das Mietzinsproblem bereits vernehmen konnten.
Man bewegt sich - verzeihen Sie mir den Vergleich -
im alten, ausgefahrenen Geleise und verhält sich,
wie wenn sich seit der Einführung der Mietzins-
kontrolle wirtschaftlich überhaupt nichts geändert

• hätte. Zugegeben, die Wohnungsknappheit besteht
heute noch, und in einigen Industriezentren tritt sie
sogar stärker in-Erscheinung als in früheren Jahren.
Daran hat aber die Mietzinskontrolle nichts zu
ändern vermocht. Auch die starke Zunahme der
Wohnbautätigkeit, die das durch die Zunahme der
Wohnbevölkerung entstandene Bedürfnis nach
Wohnraum weit überschritt, konnte die als wün-
schenswert erachtete Wohnungsreserve nicht her-
beiführen. Man erspart sich leider oft die Mühe zu
untersuchen, warum die Erwartungen nicht erfüllt
worden sind, und versucht vergeblich, den Patien-
ten, wenn wir den kranken Wohnungsmarkt so
nennen wollen, mit alten und nicht mehr tauglichen
Rezepten zu kurieren.

Mein Votum verfolgt nun nicht den Zweck,
heute oder früher Gesagtes zu wiederholen oder
mich in Einzelheiten mit einigen Behauptungen der
Gegner der Vorlage auseinanderzusetzen. Was mir
am Herzen liegt, ist, Ihnen, meine Herren National-
räte, vor Augen zu führen, welche wirtschaftlichen
Veränderungen sich seit der Einführung der Miet-
zinskontrolle vollzogen haben. Ich will Ihnen Tat-
sachen, auf welche zum Teil von den Befürwortern der
Vorlage bereits hingewiesen worden ist, zur Kennt-
nis bringen. Sie sind für eine Gesamtbeurteilung der
Lage doch von etwelcher Bedeutung.

Der Lebensstandard unserer Bevölkerung, ins-
besondere derjenigen in den Städten und Industrie-
orten, hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz ent-
scheidend gehoben. Der Lohnempfänger verdient
heute gegenüber 1939 kaufkraftmässig im Durch-
schnitt wesentlich mehr, und deshalb kann er sich
auch bessere Lebensbedingungen schaffen. Vor dem
Ersten Weltkrieg war es üblich, dass die unteren
Einkommensschichten 15-20% des Einkommens für
die Wohnungsmiete aufzuwenden hatten. Heute
steht der Mietzinsanteil am Einkommen durch-
schnittlich auf 11,3%. Die untere Grenze für Mieten
in Altwohnungen liegt etwa bei 8%. Das Wohnen
ist also, so paradox dies erscheinen mag, billiger
geworden, trotzdem die Teuerung an den Türen der
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Hauseigentümer nicht haltgemacht hat. Ich ver-
weise hier als Beweis nur auf die Verteuerung der
Baukosten, die auch in den Gebäudeunterhalts-
aufwendungen ihren Ausdruck findet.

Entgegengesetzte Entwicklung zeigen die An-
sprüche an die Wohnung. Bis zum Jahre 1939 be-
gnügte man sich vielfach mit einer gemeinsamen
Badegelegenheit, mit Zimmeröfen als Heizungs-
einrichtung und mit einer einfachen Anlage für die
Besorgung der Wäsche. Heute ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass jede Wohnung ihr eigenes Bad
hat, das mit allen technischen Errungenschaften aus-
gestattet ist. Wohnungen ohne Zentralheizung gel-
ten heute bereits als veraltet und werden vielfach
nur noch als Notbehelf solange gemietet, bis der
Umzug in ein besseres Objekt möglich ist. Wenn der
Eigentümer einer Altliegenschaft diese nicht minde-
stens mit der Zeit durch Ölöfen oder gar durch eine
Zentralheizungsanlage modernisiert, so hat er keine
Chance mehr, Dauermieter zu erhalten. Das gleichey o
gilt inbezug auf die Wascheinrichtung. Heute
werden teure Waschautomaten verlangt. Zu einem
Teil mögen diese Begehren begründet sein. Viele
Ehefrauen sind heute dank der Konjunktur berufs-
tätig und deshalb darauf angewiesen, die Wasch-
arbeit nach Feierabend in gedrängter Zeit zu er-
ledigen. Dazu bedarf es aber der Mechanisierung.
Andere finden keine Waschfrauen mehr und müssen
deshalb Mehrarbeit übernehmen. Auch sie bedürfen
einer Vereinfachung und Rationalisierung. Diese
Verbesserungen der Wohnungen führen aber zwangs-
läufig zu einer Verteuerung derselben, was leider oft
übersehen wird. Hievon werden nicht nur die Neu-
bauten betroffen, sondern auch die Vorkriegs-
objekte.

Zu leicht werden auch die Auswirkungen des
Lohnausgleichs und der Reallohnverbesserung auf
die Kosten des Wohnungsbaues und des Wohnungs-
unterhaltes übersehen. Es liegt mir fern zu be-
haupten, die Besserstellung der Lohnempfänger sei
nicht angebracht. Ich freue mich sogar darob, dass
erhebliche Einkommensverbesserungen möglich ge-
worden sind und dass unsere Wirtschaft in der Lage
ist, sie zu tragen. Ich freue mich ferner, dass die viel-
fach gehegten Bedenken, unsere Exportindustrie
verliere durch die Lohnbesserstellung die Kon-
kurrenzfähigkeit, sich nicht bewahrheitet haben.
Dies war möglich, weil im Ausland die gleiche Auf-
wärtsbewegung einsetzte und weil in unserem Lande
eine erspriessliche Zusammenarbeit zwischen Ge-
schäftsleitung und Arbeitnehmerschaft mit allen-
Mitteln gefördert wird.

Es wäre aber unrichtig, vor den bereits erwähn-
ten Auswirkungen auf Kosten des Wohnens die
Augen zu schliessen. Da heute auch im Kreise
unserer Wirtschaft Bedenken bezüglich unserer
Exportmöglichkeiten nicht mehr gehegt werden
und Handel, Gewerbe und Industrie den Abbau der
Mietzinskontrolle befürworten und bereit sind, eine
dadurch entstehende Erhöhung der Kosten der
Lebenshaltung aufzufangen, ist nicht einzusehen,
warum wir nicht einen Schritt in der Richtung der
Wiederherstellung normaler Rechtsverhältnisse tun
sollten. Der Lohnempfänger soll oder wird ja nicht
der Leidtragende sein, weil die Bereitschaft besteht,
ihm den Ausgleich zu gewähren. Hier liegen die ent-

scheidenden Überlegungen zur Botschaft des Bun-
desrates.

Den Gegnern der Vorlage sage ich, dass wir uns
davor hüten sollten, Gespenster an die Wand zu
malen. Ihre Befürchtungen, dass'bei Aufhebung der
Mietzinskontrolle eine durchschnittliche Mietzins-
erhöhung von 40 oder sogar 60% die Folge wäre,
sind unbegründet. Ich bestreite nicht, dass sich
Mietzinsaufschläge einstellen werden; sie sind zur
Deckung der Hauseigentümerlasten notwendig. Der
Mietzins einer Wohnung kann aber nicht höher
liegen als ihr effektiver Wert, und diese Werte weisen
je nach Alter der Wohnung beträchtliche Unter-
schiede auf. So wird der Mietzins einer Wohnung
ohne Komfort aus der Bauperiode vor dem Ersten
Weltkrieg kaum noch merklich erhöht werden
können, nachdem bereits Aufschläge im Ausmass
von über 20% zur Anwendung gelangten; eben weil
der Marktwert eines solchen Objektes nicht höher
liegt. In einem ändern Lichte präsentieren sich die
Verhältnisse für Wohnungen (ein prozentual kleiner
Teil), die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erstellt
worden sind, da diese den üblichen Wohnkomfort
weitgehend enthalten. Es wäre aber eine Utopie zu
glauben, dass diese Objekte preislich den Neubau-
wohnungen gleichgestellt werden könnten.

Ein Qualitätsunterschied besteht auch hier, und
er muss im Mietzins seinen Ausdruck finden.

Wenn die Befürworter der Mietzinskontrolle be-
haupten, es liege ihnen nicht daran, diese zu ver-
ewigen, dann haben sie jetzt Gelegenheit zu be-
weisen, dass dies ihre ehrliche Meinung ist. Hätte
man vor vier Jahren einem sukzessiven und trag-
baren Abbau zugestimmt, dann würden wir uns
heute nicht in einer schwierigeren Lage befinden als
damals. Je länger man die Altmieten blockiert, desto
mehr vergrössert man die Preisspanne zwischen
alten und neuen Wohnungen, und desto mehr er-
schwert man den Abbau. Lassen wir auch in dieser
ausserordentlich wichtigen Auseinandersetzung die
Vernunft walten. Eine Lösung drängt sich auf, an
welcher - auf lange Sicht betrachtet — Mieter und
Vermieter interessiert sind. Bedenken Sie, dass es
heute in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
nicht nur zwei Kategorien von Hausbesitzern gibt
(solche mit der Preiskontrolle unterstellten und
solche mit preiskontrollfreien Liegenschaften), son-
dern auch zwei Kategorien von Mietern, nämlich
Mieter von Altwohnungen, die ohne Rücksicht auf
ihre finanzielle Lage die Vorzüge einer preis-
kontrollgeschützten Wohnung gemessen, und jene,
die den marktgerechten Preis bezahlen müssen.
Unter den letzteren befinden sich vornehmlich junge
Eheleute in noch niedrigen Einkommensstufen;
ihnen bleiben jene Wohnungen, auf die sie ange-
wiesen sind, kraft des Mieterschutzes gesperrt. Ich
erachte es als als unsere Pflicht, mit diesen Rechts-
ungleichheiten nach und nach aufzuräumen, und
darum bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten.

M. Graedel: Dans ce grand débat autour du con-
trôle des prix, vous avez déjà entendu, si je ne fais
erreur, 15 orateurs se prononcer pour ou contre la
suppression progressive du contrôle des prix. Je sup-
pose que votre opinion est faite et je n'ai nullement
la prétention de pouvoir la changer. Je me permets
cependant d'exprimer brièvement, en les résumant,
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les inquiétudes des salariés sur deux points fonda-
mentaux du débat autour de la suppression progres-
sive du contrôle des prix.

Le premier est d'ordre économique. Il concerne
la répercussion sur les salaires de la hausse des prix
des loyers, hausse inévitable si la démobilisation du
contrôle des prix intervient avant que soit rétabli
l'équilibre sur le marché du logement.

Le second relève de l'esprit dans lequel l'en-
semble du message du Conseil fédéral a été rédigé,
message qui est sensé traduire l'opinion même du
gouvernement.

Plusieurs orateurs ont souligné avec raison que
les partisans de la démobilisation rapide du contrôle
des prix, d'une part, et les adversaires de ce contrôle,
d'autre part, se répartissent en catégories sociales
d'une façon nette et tranchante, soit: les organisa-
tions de propriétaires, l'Association suisse des ban-
quiers (sauf la Banque nationale qui est d'un avis
opposé), la Société suisse des entrepreneurs, le Vor-
ort et l'Union centrale des associations patronales,
d'un côté; de l'autre, les locataires et toutes les
organisations de salariés de toutes nuances ainsi
que l'Union suisse des coopératives et la Banque
nationale.

Le problème n'est donc pas d'ordre juridique
mais économique et social.

Je m'empresse cependant d'ajouter, afin d'éviter
toute équivoque, que je ne considère pas le contrôle
des prix comme une fin en soi, car il ne saurait ré-
soudre le problème fondamental qui se pose à notre
pays, c'est-à-dire la pénurie de logements à bon
marché. Son rôle est de protéger les locataires contre
une hausse injustifiée des loyers aussi longtemps que
durera cette pénurie.

Cela étant dit, les milieux ouvriers se demandent
si les partisans du rétablissement de la liberté des
prix dans le secteur du logement dans les circons-
tances actuelles se rendent compte des répercussions
qu'une hausse de l'indice des prix à la consommation
de 9,2 points aura fatalement sur les salaires.

Les organisations d'employeurs qui se sont pro-
noncées en faveur d'une démobilisation rapide du
contrôle des prix sont-elles prêtes à accorder aux
salariés une compensation automatique, proportion-
nelle à l'augmentation du coût de la vie ?

Le patronat se rend-il compte que l'augmenta-
tion de 20 à 25% des loyers qui entre en considéra-
tion pour les locataires d'anciens logements, selon
les perspectives envisagées froidement par le mes-
sage, frappera d'autant plus durement les catégories
les plus modestes de salariés qu'une compensation
moyenne générale de l'augmentation de l'indice ne
leur donnera pas la compensation intégrale de la
hausse du prix de leur loyer individuel ?

Il y a quelques jours, un journal déclarait que les
employeurs sont prêts à tirer les conséquences de
leur position, c'est-à-dire à accorder successivement
les augmentations de salaires qui s'imposeront. Je
ne suis pas aussi optimiste. En tout état de cause,
aucune déclaration officielle n'a été faite par le
patronat suisse. Après avoir entendu pendant des
années les autorités, les banques et les employeurs
dénoncer les dangers d'inflation et résister avec la
dernière ténacité aux revendications des salariés
relatives à l'amélioration des conditions de travail,
je sais que la compensation du renchérissement n'ira

pas de soi et que les syndicats devront se préparer
à une lutte serrée pour l'obtenir.

Les employeurs doivent donc s'attendre à ce que
toute hausse du prix des loyers ait des répercussions
immédiates au niveau des entreprises par des reven-
dications de salaires.

Le deuxième point sur lequel je désire retenir
votre attention concerne l'esprit dans lequel est
conçu le message. Ses auteurs constatent que, depuis
près de 15 ans, il y a pénurie de logements dans notre
pays. Au lieu de rechercher le remède dans l'en-
couragement des pouvoirs publics à la construction
de logements économiques, ils proposent froidement
d'accorder quelques hausses successives de loyers
jusqu'à libération complète des prix, afin de con-
traindre, sous la pression de ces hausses, les familles
à revenus modestes à réduire leur moyenne d'espace
habitable.

C'est par ce moyen antisocial qu'ils espèrent
libérer d'anciens logements et résoudre ainsi, aux
dépens de la famille, l'épineux problème de la
pénurie de logements.

Certains passages du message, en particulier aux
pages 30 et 31, sont révélateurs de l'esprit qui a ins-
piré ses rédacteurs. Après avoir consulté un expert,
les auteurs de ce rapport arrivent à la conclusion que
le contrôle des loyers a incontestablement pour effet
d'augmenter la demande moyenne d'espace habi-
table ou, en d'autres termes, de réduire la densité
moyenne d'habitation.

Croyant ainsi avoir découvert la cause principale
de la pénurie de logements, les experts en question
recherchent le remède non pas dans la construction
de nouveaux logements mais dans la compression de
l'espace habitable des milieux à revenu modeste.
Cela ressort clairement du passage suivant du mes-
sage que je me permets de citer:

«Si donc il faut considérer que le contrôle des
loyers exerce une influence sur la demande, sur la
densité d'habitation et sur le marché du logement en
général, il y a lieu d'admettre, en sens inverse,
qu'une suppression ou un assouplissement progres-
sif de ce contrôle pourrait faire augmenter l'offre des
logements, réduire la demande et accroître dans une
mesure correspondante la densité de l'habitation.»

Les auteurs du message, et le Conseil fédéral avec
eux, traitent la pénurie des logements comme s'il
s'agissait de résoudre un problème technique ou une
équation algébrique.

Sur un message de 57 pages de considérations
juridiques, économiques et techniques, le Conseil

"fédéral n'a trouvé que trois lignes relatives à la
politique sociale de notre pays pour justifier le
nouvel arrêté.

A la page 35, on peut lire ce passage laconique:
«Des considérations de politique sociale (protection
des locataires dont le revenu est le plus faible) com-
mandent d'ailleurs d'éviter une hausse des loyers
excessive et subite. »

Mais comme s'il tenait à s'excuser de cette pré-
occupation sociale, qui devrait être la clef de voûte
de la politique du Conseil fédéral et le fil d'Ariane du
message, le Conseil fédéral poursuit:

«Nous sommes ainsi contraints de vous proposer
de proroger une nouvelle fois pour une durée limitée
à quatre ans le fondement d'un nouveau régime de
réduction graduelle, afin d'éviter les répercussions


















































































































































































































































	193 AB_NR_1
	193 AB_NR_2
	193 AB_NR_3
	193 AB_NR_4
	193 AB_NR_5
	193 AB_NR_6
	193 AB_NR_7
	193 AB_NR_8
	193 AB_NR_9
	193 AB_NR_10
	193 AB_SR_1
	193 AB_SR_2
	193 AB_SR_3
	193 AB_SR_4

